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auf die Anfrage der Abgeordneten Kr e mpl 
und Genossen (153/A. B. zu 129jJ) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Ho r r und 
Genossen (154/A. B. zu 130/J) 

des Bundesministers für Bauten und Technik 
auf die Anfrage der Abgeordneten Robert 
Wei sz und Genossen (155/A. B. zu 1 45/J) 
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ge der Abgeordneten S kr i t e k  lmd Genossen 
(1 64/A. B. zu 1 67jJ) 

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 
Vors i t z e n d e: Präsident Dr. Maleta, Zweiter 

Präsident Dipl .- Ing . Waldbrunner, Dritter Prä­
sident Wallner. 

Präsident : Bitte, Herr Vizekanzler . 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Vizekanzler Dr. Bock: Das Bundes-
ministerium hat zwar keine Beratungskompe-

Präsident : Die Sitzung ist e r ö ffnet. tenz, ist aber in der Lage und bereit, export-

D tl' h P t k 11 d 44 S't 
orientierten Unternehmungen auf Grund von 

as am le e r o  0 0 er . I zung 
Uf'lf A f h · · htr h d A f h 

des Nationalrates vom 25. Jänner 1 967 ist a a. Igen n ragen m�
.
IC IC er us u r " .. i bestImmter Produkte uber deren Export-m der KanzleI aufgelegen, unbeanstandet 

h 
" '1' F 11 A k ·· ft bl' b d 'l d h I h '  e aneen Im Jewel Igen a us un e zu ge le en un gl t a er a S g e ne mlg t. 

t ·l D' b ' h 
. 

h fd' 11 . 
. . er BI en. lese eZIe en SlC au le a gemeInen �r a n k  gemeldet sl�d dIe �bgeordneten österreichischen außenhandelspolitischen Ver-

Prmke, Gratz, Haas, Polz und Llbal . hältnisse. Über die Exportchancen bestimmter 
E n t s chu l d i g t ist der Abgeordnete Doktor Waren werden Auskünfte nötigenfalls nach 

Oskar Weihs. Rückfrage bei der Bundeskammer der gewerb-

Fragestunde 

Präsident: 'Vir gelangen zur FI'D,gestunde. 
Ich beginne jetzt - um 1 1  Uhr 3 Minuten -
mit dem Aufruf der Anfragen. 

lichen Wirtschaft erteilt, welche Einzelunter­

nehmungen im Rahmen der sogenannten 
Exportbasisbesprechung unter Heranziehung 
der Länclerreferate über ihre Exportchancen 
unterrichtet. Allenfalls wird auch der für 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und das Bezugsland zuständige Außenhandels-
Industrie stellenleiter zu Rate beziehungsweise zu einem 

Präsident: 1 .  Anfrage : Abgeordneter Peter 
( F PÖ) an den Herrn Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie, betreffend 
Beratung exportorientierter Unternehmungen. 

529j1\l 
Ist da,,., Bund0sministorium für Handel, 

Gew8rbe und Industrie zurzeit in der Lage, 
exportorient.ierte Unternehmungen hinsichtlich 
der zu erwartenden Exportchancen bostimmter 
Produkte durch konkrete Angaben zu beraten? 

Bericht herangezogen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Peter : Herr Vizekanzler ! Ich 

darf aus dieser Antwort zweifelsohne ent­
nehmen, daß Sie eine solche Beratung für 
zweckmäßig erachten. Welche Möglichkeiten 
sehen Sie, diese Beratungswege auszubauen, 
um hier einen nicht unwesentlichen Beitrag 
dafür zu leisten, daß Fehlinvestitionen auf 
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Peter 
der einen Seite vermieden werden und die 
Exportleistungsfähigkeit der österreichischen 
Wirtschaft andererseits wesentlich unterstützt 
wird? 

Präsident : Herr Vizekanzler. 
Vizekanzler Dr. Bock: Die Anfragen der 

Firmen, die an das Bundesministerium gestellt 
werden, betreffen fast ausnahmslos Einzel­
fälle, das heißt, es sind Rückfragen über die 
Chancen eines bestimmten Exportgeschäftes. 
In diesem Zusammenhang tritt also das 
Verfahren ein, das ich Ihnen hier beschrieben 
habe. 

Ich mache aber darauf aufmerksam, daß 
es zu den satzungsgemäßen Aufgaben der 
Bundeskammer und der Landeskammern der 
gewerblichen Wirtschaft gehört, vor allem 
in Einzelgeschäften beratend zur Seite zu 
stehen. Wenn sich Firmen, in welcher Form 
immer, an das Bundesministerium wenden, 
so erhalten sie, sofern das Bundesministerium 
eine Auskunft zu geben imstande ist, auch 
eine solche. Ein weiterer Ausbau dieser 
Institution hat sich bisher nicht als notwendig 
erwiesen, weil hier - ich wiederhole es -
die Kammer satzungsgemäß dafür zuständig ist. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage . 
Abgeordneter Peter : Herr Vizekanzler ! Sehen 

Sie die Möglichkeit, zumindest zu überprüfen, 
ob der Ausbau dieses Beratungsdienstes von 
Seite Ihres Ministeriums sachlich gerecht­
fertigt und zweckmäßig ist, wenn ja, sind 
Sie dann bereit, einen solchen Ausbau des 
Beratungsdienstes der Wirtschaft auf dem 
Gebiet des Exportes dann auch entsprechend 
vornehmen zu lassen? 

Präsident: Herr Vizekanzler . 
Vizekanzler Dr. Bock: Ich werde Ihre 

Anfrage zum Anlaß nehmen, eine solche 
Prüfung durchzuführen, und Sie von dem 
Ergebnis dieser Prüfung verständigen. 

Präsident : 2. Anfrage: Abgeordneter Baba­
nitz (SPO) an den Herrn Handelsminister, 
bet.reffend Erfüllung der Entschließung vom 
25. Mai 1966. 

563/M 

Welche Veranlassung haben Sie als zustän­
diges Regierungsmitglied getroffen, um eine 
fristgerechte Erfüllung der in Ihrer Gegenwart 
beschlossenen Entschließung des Nationalrates 
vom 25. Mai 1966 sicherzustellen? 

Präsident : Bitte, Herr Vizekanzler .  
Vizekanzler Dr. Bock: Ich muß zunächst 

auf meine Darstellung im Rahmen der Budget­
debatte am 5. Dezember vergangenen Jahres 
verweisen. Ich habe hier bezüglich der Er­
stellung eines Energieplanes unter anderem 
ausgeführt, daß die Notwendigkeit eines 

Energieplanes nicht erst seit 1966 besteht 
und daß im Schoße früherer Bundesregierungen 
immer wieder auch von mir persönlich die 
damals zuständigen Ressortminister darauf 
aufmerksam gemacht und auf eine solche 
Notwendigkeit besonders hingewiesen wurden; 
vor allem auch im Zusammenhang mit dem 
Problem Kohle, denn auch das Kohlenproblem 
ist kein Problem des Jahres 1966, sondern 
es ist schon fünf oder sechs Jahre her, daß 
wir genau wissen, in welche Situation die 
österreichische Kohle zwangsläufig geraten 
muß. 

Die Bundesregierung hat - so habe ich 
damals ausgeführt - bereits in ihrer zweiten 
Sitzung ein Ministerkomitee zur Erstellung 
eines Energieplanes eingesetzt. Sie wissen, 
da,ß eine erste Regelung für die Kohle dem 
Ministerrat vorgelegt wurde. Ich habe damals 
mitgeteilt, daß ein Teil, der das Gas betreffen 
wird, Ende Jänner oder Anfang Februar 
nächsten Jahres und einige Wochen später 
der Teil, der das Öl betrifft, dem Ministerrat 
vorgelegt werden wird. Ich habe der Hoffnung 
Ausdruck gegeben, daß es dem Verkehrs­
ministerium möglich sein wird, im Anschluß 
daran den Teil, der die Elektrowirtschaft 
betrifft, dem Ministerrat vorzulegen. 

Zusätzlich kann ich heute noch feststellen, 
daß ein erster Teilbericht über die Gaswirt­
schaft von mir gestern dem Ministerrat vor­
gelegt wurde. Es ist beabsichtigt, in etwa 
vier Wochen einen weiteren Teilbericht über 
die Ölwirtschaft der Bundesregierung vorzu­
legen. 

Was die zweite Frage bezüglich des Berg­
baues Tauchen betrifft, so verweise ich auf 
die Antwort des Herrn Bundeskanzlers in 
der Fragestunde vom 18. Jänner dieses Jahres, 
derzufolge der Bergbau Tauchen auf Grund 
eines Beschlusses der Gesellschafter am 
3 1. März 1967 stillgelegt wird, da eine ·Weiter­
führung des Betriebes aus bergbautechnischen 
und wirtschaftlichen Gründen nicht mehr 
möglich ist. Dem Unternehmen wurde im 
Jahre 1966 ein Betrag von rund 16 Millionen 
Schilling überwiesen, um den Betriebsabgang 
des Geschäftsjahres 1965 zu decken und die 
Weiterführung im Jahre 1966 zu sichern. 

Es ist vorgesehen, daß weitere Beihilfen 
zur Deckung des Betriebsaufwandes im ersten 
Quartal und zur Durchführung der Still­
legung des Bergbaues flüssiggemacht werden. 
Die Gewährung von Stillegungsbeihilfen an 
die Belegschaft soll in der gleichen Weise 
wie seinerzeit beim Bergbau Grünbach er­
folgen. Das Erfordernis hiefür wird wahr­
scheinlich rund 6 Millionen Schilling betragen. 

Weiters hat der Herr Bundeskanzler in 
der damaligen Anfragebeantwortung darauf 
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Vizekanzler Dr. Bock 
hingewiesen, daß ein Betrag von 100 Millionen regierung dieses Problem leichtfertig behandelt. 
Schilling aus dem ERP-Fonds bereitgestellt Im Gegenteil : Diese Bundesregierung ist die 
wurde, um die Neugründung von Industrie- erste, die sich mit diesem Problem ernsthaft 
betrieben in den Kohlenbergbaubezirken, also befaßt. 
auch in Tauchen und Umgebung, zu fördern. Was die Beschäftigung der Arbeitnehmer 

Am 31 . Jänner dieses Jahres hat unter in Tauchen betrifft, so hat die Sektion V 
meinem Vorsitz. eine weitere Besprechung des Bundeskanzleramtes - auch darüber ist 
mit den Vertretern der Gewerkschaft statt- dem Hohen Hause schon berichtet worden -
gefunden, bei der alle diese Probleme neuerlich durch die hier nur kurz genannte Aktion mit 
zur Diskussion standen. den 100 Millionen aus dem ERP-Fonds und 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Babanitz:  Herr Vizekanzler ! 
Ich möchte so, wie ich es bereits beim Herrn 
Bundeskanzler getan habe, noch einmal fest­
stellen, daß diese Antwort meiner Meinung 
nach ungenügend ist. Die Beantwortung 
durch den Herrn Bundeskanzler ist an der 
Anfrage vorbeigegangen, denn es ist kein 
Bericht im Sinne der Entschließung gewesen; 
dieser hätte nämlich dem zuständigen Aus­
schuß zugewiesen werden können, und man 
hätte dort Maßnahmen beraten können. 

Ich stelle daher fest, daß sich die Regierung 
mit diesem Problem zumindest leichtfertig 
befaßt hat. Ich möchte Sie daher konkret 
fragen: Welche Maßnahmen gedenken Sie 
in Ihrem Ressort beziehungsweise in Ihrem 
Ministerium zu treffen, um nach dem 31 . März 
1967 - dieser Termin steht ja nun endgültig 
als Schließungstermin fest - die freigeworde­
nen Arbeiter des Bergwerkes Tauchen in ihrer 
Heimat beschäftigen zu können? 

Präsident : Herr Vizekanzler. 
Vizekanzler Dr. Bock: Ich muß Sie zunächst 

darauf aufmerksam machen, Herr Abgeordne­
ter, daß die Entschließung des Nationalrates, 
auf die Sie sich beziehen, nicht vom 31. De­
zember oder 31. März bezüglich des Energie­
planes spricht, sondern es heißt dort, daß 
die Bundesregierung aufgefordert wird, einen 
solchen Plan so bald wie möglich vorzulegen. 
Deshalb habe ich im ersten Teil der Beant­
wortung Ihrer Anfrage darauf hingewiesen, 
daß das Problem der Kohle beziehungsweise 
des fehlenden Energieplanes kein Problem 
des Jahres 1 966 ist, sondern daß gerade auch 
von mir die seinerzeit zuständigen Ressort­
ministel' vor fünf oder sechs Jahren auf 
dieses Problem aufmerksam gemacht wurden, 
dies deshalb, weil selbstverständlich die Er­
stellung des Energieplanes sehr lange Zeit 

. in Anspruch nimmt und nicht innerhalb von 
acht oder neun Monaten vollendet sein kann. 
Meine Bemühungen in den Jahren 1 960 und 
1961 sind leider - ich habe mir schon erlaubt, 
auch das dem Hohen Hause mitzuteilen -
an dem Widerstand der seinerzeit hiefür 
zuständigen Ressortminister gescheitert. Man 
kann daher nicht jetzt sagen, daß die Bundes-

durch zusätzliche Hilfeleistungen seitens der 
übrigen Behörden, zum Beispiel der Landes­
regierungen, ein großes Stück Arbeit geleistet. 
Es ist berichtet worden, daß gerade im Bezirk 
Tauchen die Lösung des Problems der Neu­
beschaffung von Arbeitsplätzen auf gutem 
Wege ist. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 
Abgeordneter Babanitz: Ich möchte noch 

einmal sagen, Herr Vizekanzler , daß das 
nicht ausreichend ist, denn es ist, soweit ich 
informiert bin, fast nichts geschehen, sondern 
es haben nur Beratungen stattgefunden. Ich 
möchte Sie daher fragen: Sind Sie bereit, 
noch im Laufe dieser Herbstsession einen 
Bericht darüber zu geben, welche konkreten 
Maßnahmen getroffen werden, um eine Be­
schäftigung nach dem 31 . März dort wirklich 
zu sichern? 

Präsident: Herr Vizekanzler. 
Vizekanzler Dr. Bock: Das ist eine Anfrage, 

die sich infolge der verschiedenen Kompetenzen 
an die gesamte Bundesregierung richten muß, 
weil zum Beispiel die Verwendung der ERP­
Mittel zum Bundeskanzleramt ressortiert, wäh­
rend die Bergbauhilfe zum Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie und die 
finanzielle Bedeckung zum Finanzministerium 
gehört. 

Ich werde Ihre Anfrage zum Anlaß nehmen, 
um diese Angelegenheit zum Gegenstand einer 
Beratung im Ministerrat zu machen. 

Präsident: 3. Anfrage: Abgeordneter Dok­
tor Scrinzi (F PÖ ) an den Herrn Handels­
minister, betreffend Auswirkung des Zoll­
abbaues auf die EFTA-Staaten. 

530jM 

Aus welchen Gründen hatte der zu Jahres­
beginn neuerlich erfolgte Zollabbau zwischen 
den EFTA-Mitgliedstaaten nicht die ent­
sprechende Auswirkung auf die I,etztverbrau­
cherpreise ? 

Präsident : Bitte, Herr Vizekanzler . 

Vizekanzler Dr. Bock: Ihre Frage, Herr 
Abgeordneter, bezieht sich im konkreten auf die 
Auswirkungen der letzten Senkung der Zoll­
tarife innerhalb der EFTA, und da ist natürlich 
eine viel zu kurze Zeit vergangen, um schon 
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Vizekanzler Dr. Bock 
von Auswirkungen sprechen zu können. Aber 
die Frage, ob und in welchem Aw:smaß die seit 
der Schaffung der EFTA durchgeführten Maß­
nahmen des Zollabbaues z\vischen den EFTA­
Mitgliedstaaten Auswirkungen auf die Preise 
der Waren des industriell-gewerblichen Sektors, 
insbesondere auf die Letztverbraucherpreise, 
haben, ist studiert worden. Ihr Ergebnis wurde 
in einer Stud.ie zusammengefaßt, die im EFTA­
Bulletin, Jahrgang VII, Heft Nr. 7 vom No­
vember 1966 wiedergegeben ist. Da dieses 
Bulletin allen Abgeordneten des Hohen Hauses 
zugestellt wurde, darf ich mich darauf beziehen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr . Scrinzi : Herr Vizekanzler ! 
Der Hinweis, daß sich die Frage nur auf die 
letzte Etappe desZol1abbaues bezieht, ist formal 
vielleicht zutreffend, aber wir haben davon aus­
zugehen, daß der österreichische Konsument 
feststellen muß,  daß Waren, die aus dem Frei­
handelsraum kommen, in Österreich wesentlich 
teurer an den Endverbraucher gelangen als 
außerhalb dieses Raumes. Ich glaube, nicht 
nur das Haus hier, sondern auch die öster­
reichische Öffentlichkeit wäre Ihnen sehr dank­
bar, wenn Sie die Gründe für eine solche Ent­
wicklung darlegen könnten. 

Ich frage Sie also, Herr Vizekanzler, ganz 
konkret : Warum ist zum Beispiel der Letzt­
verbraucherpreis für Fahrzeuge aus England 
in einem Nachbarland, in der Bundesrepublik, 
wesentlich niedriger als in Österreich, das ja 
bekanntlich der EFTA angehört � 

Präsident : Herr Vizekanzler . 

Vizekanzler Dr. Bock: Auf diese Frage, 
Herr Abgeordneter, kann ich Ihnen keine 
kompetenzmäßige Antwort geben. Wenn wir 
am System einer Marktwirtschaft festhalten, 
dann bleibt eben unter Umständen nur eine 
bestimmte Gruppe von Waren preisgeregelt, was 
auch bei uns der Fall ist. Da kann man Aus­
kunft geben, warumeinePreisfestsetzung erfolgt 
ist. Ansonsten ist das Mini;:lterium nicht zu­
ständig für irgcndwelche Auskünfte über Preis­
gestaltungen, die auf dem freien Markte er­
folgen. 

Präsident: Danke, Herr Vizekanzler. 

Bundesministerium für Verkehr und verstaat­
lichte Unternehmungen 

Präsident: 4. Anfrage: Abgeordneter Spiel­
büchier (S PÖ) an den Herrn Bundesminister 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmun­
gen, betreffend Telephonselbstwählver kehr . 

Die Antworten wird Herr Staatssekretär 
Dr. Taus geben, weil der Herr Minister ent­
schuldigt ist. 

556/M 

'No liegt die Ursache, daß im Telephon­
selbstwählverkehr von Gemeinden des Bezirkes 
Gmnnden oft stundenlang keine Verbindung 
zur Landeshauptstadt zu bekommen ist? 

Präsident : Bitte, Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär im Bundesministerium für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
Dr. Taus : Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! 
Ich erlaube mir zu Ihrer Anfrage folgendes zu 
bemerken : Die technischen Einrichtungen für 
den Selbstwählfernverkehr der Fernsprech­
stellen von Gmunden sind Mitte 1966um 50 Pro­
zent vermehrt worden. Nach der Erweiterung 
hat man dann seitens der Post- und Telegraphen­
direktion eine Verkehrsbeobachtung durchge­
führt. Diese hat die ausreichende Bemessung 
der· technischen Einrichtungen für den Selbst­
wählfernverkehr im Bereich der Verbundgruppe 
Gmunden festgestellt. 

Beschwerden über Schwierigkeiten im Be­
reich der Verbundgruppe Gmunden sind bei 
den zuständigen FernmeldedienststeIlen nicht 
eingelangt. 

Es ist allerdings richtig, daß zwischen den 
Netzgruppenämtern Vöcklabruck und Linz -
darauf bezieht sich eigentlich Ihre Anfrage -
ein Leitungsengpaß besteht, der geWiß,  wenn 
auch nicht - wie seitens der Post- und Tele­
graphendirektion betont wird -im wesentlichen 
Maße, den Selbstwählfernverkehr zwischen 
der Verbundgruppe Gmunden und Linz beein­
trächtigt. Die Beseitigung dieses Leitungs­
engpasses kann erst nach der für Mitte 1967 
vorgesehenen Inbetriebnahme des neuen Netz­
gruppenamtes Vöcklabruck erfolgen, sodaß 
damit zu rechnen ist, daß, wenn es hier Unzu­
kömmlichkeiten . gegeben haben soll, diese 
wahrscheinlich noch heuer, eben nach Inbe­
triebnahmedes NetzgruppenamtesVöcklabruck, 
beseitigt werden. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Spielbüchler : Herr Staatssekre­

tär ! Daß die Verbindungen nicht befriedigend 
sind, kann ich aus eigener Erfahrung sagen . 
Der Selbstwählverkehr kann zum Fluch wer­
den, wenn man stundenlang an der Drehscheibe 
sitzen muß und keine Verbindung mit der 
Landeshauptstadt Linz bekommt. Ich möchte 
daher fragen, ob es möglich ist, in absehbarer 
Zeit diesem Übel abzuhelfen. 

Präsident : Herr Staatssekretär. 
Staatssekretär Dr. Taus: Ich habe mir er­

laubt darauf hinzuweisen, daß wir Mitte 1967 
das neue Netzgruppenamt Vöcklabruck in 
Betrieb nehmen werden, sodaß ab diesem 
Zeitpunkt diese Frage gelöst sein wird. Es 
wird dann nicht mehr zu diesen Schwierigkeiten 
kommen. 
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Präsident: 5. Anfrage: Abgeordneter Melter 
( F PÖ) an den Herrn Verkehrsminister , be­
treffend Neubau des Bahnhofes GmÜnd. 

534jM 

V/unn wird der Neubau des Bahnhofes 
G-münd (Niederösterreich), der in sE,iner gegE'n­
wärtigcn Form ein nunmehr bereits über 
45 Jahre währendes ProYisorium dt�rstellt, in 
Angriff genommen werden? 

Präsident: Bitte, Herr Staatssekretär. 
Staatssekretär Dr. Taus: Sehr geehrter Herr 

Abgeordneter! Herr Landeshauptmann Maurer 
ist in derselben Angelegenheit ebenfalls im 
Verkehrsministerium vorstellig geworden. Ich 
darf Ihnen in diesem Zusammenhang folgende 
Antwort gehen: 

Die Planungen für die Gleisanlagen im Bahn­
hof und für den Hochbau sind nun so weit fort­
geschritten, daß der Baubeginn möglich wäre. 
Die Kosten des Bahnhofneubaues werden nach 
dem heutigen Stand der Baupreise mit etwa 
54 Millionen Schilling beziffert. Um nun aber 
einen möglichst frühc'll Baubeginn zu erreichen, 
sind Umplanungen in Angriff genommen wor­
den. Hiedurch soll vor allem ein Umbau ohne 
Gleisanlagen ermöglicht werden. Damit sollen 
die Baukosten von 50 Millionen auf etwa 
17 Millionen Schilling gesenkt werden. 

Das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen wird sich be­
mühen, durch Umschichtungen im Voranschlag 
finanzielle Mittel so freizumachen, daß noch 
1967 mit den Arbeiten am Bahnhofsgebäude 
begonnen werden kann. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Melter: Herr Staatsslckt-etär! 

Es ist erfreulich, daß man nun (loch endlich 
in ein Stadium gelangt, in dem mit Baumaß­
nahmen gerechnet werden kann, nachdem im­
mer'hin schon 45 Jahre lang auf Ergebniss8 
die8bezüglicher Bemühungen gewartet wird_ 
Können Sie auch cl9xüber eine Angabe machen, 
bis wat�n mit eim m Abschluß der Bauarbeiten 
für die Hochbauten gerechnet werden kann � 

Präsident: Herr Staatssekretär. 
Staatssekretär Dr. Taus: Es ist sehr schwer, 

jetzt konkret zu sagen, wann man fertig sein 
wird. Aber ich glaube, daß man, da mit dem 
Beginn noch im heurigen Jahr zu rechnen 
sein wird und da ja wahrscheinlich keine sehr 
großen Bauten nötig sein werden, in abseh­
barer Zeit, wahrscheinlich im nächsten Jahr, 
fertig sein wird. Ich darf in diesem Zusam­
menhang noch sagen, daß der Betriebsumfang 
hn Bahnhof Gmünd relativ gering ist und 
das selbstverständlich auch bei den Ausbauten 
immer ins Kalkül gezogen werden muß . 

Präsident: Danke, Herr Staatssekretär. 

Bundesministerium für Landesverteidigung 

Präsident: 6. Anfrage: Abgeordneter Regens­
burger (ÖVP) an den Herrn Bundesminister 
für La,ndesverteidigung, betreffend weit.ere 
Beschleunigung des Einsf\.tzes des Bundes­
heeres bei Katastrophenfällen. 

558/M 
\Velche Vorbel"citung!']} bf:zii·hnngs\\,-cise Vor­

kehrungen . hdt uas BUlI(bt;�ninist8l'illm für 
Lanrl8:·wert0idigl'.ng eing('I(Oitt>L mn bei eventclell 
wiC'(lerkchrend(;n Katastl'ophenLillen Truppt'n­
tclilo m�t. dem llotwendü.;ell Mntf·ri:1,1 noch 
sclmeller 7.ur HilfC'leistung:- D,n Ort und Stplle 
zu bring8ll? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Lalldesverteidigung 

Dr . Prader: Herr Abgeordneter! Zur Lösung 
der aufgc\\'orfcnoll Fragen haben wir folgende 
Vorkehrunge;:.. getroffen bcziehungs'\veise ins 
Auge gcfaßt: 

l. Die Einrichtung VOll Basislagerll in 
Schwerpunkt bereichen, vor allem bezüglich 
der Treibstoffversorgung für die Hubschrauber­
flotte. 

2. Verstärkung der Hubschrauberflotte und 
Verstärkung der Ausrüstung des Bundesheeres 
mit Spezialfahrzeugen, die für ein besonders 
schwieriges Gelände geeignet sind . 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Regensburger : Herr Bundes­
minister! Es ist unS bekannt, daß die Einsätze 
des BUlldesheeres in den Jahren 1965 und 1966 
sehr erfolgreich waren. Ich stelle in diesem 
Zusamm011hang an Sie die Frage, ob sich bei 
diesen Ein"'[�tzen gezeigt hat, daß die Ausrüstung 
für die Aufgaben im Katastropheneinsatz aus­
reichend und zweckmäßig war. 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Prader: Ich darf fest­
stellen, daß wir die Aufgaben, die gestellt 
waren, mit der vorhandenen Ausrüstung be­
wältigen konnten; allerdings ist bei Unwettern 
derart großen Ausmaßes natürlich auch die 
Quantität des vorhandenen Materials von ent­
scheidender Bedeutung. Hier gibt es zweifellos 
im heereseigenen Bereich noch gewisse Eng­
pässe. Deswegen werden ja auch zum Beispiel 
Baumaschinen und verschiedene Geräte von 
Privatfirmen zusätzlich im Einsatz herangezo­
gen. 

Im übrigen ha,ben wir auf Grund der Er­
fahrungen,

� 
die wir bei diesen Unwetter­

einsätzen gemacht haben, nun ein Programm 
entwickelt, das auch in jenen Gerätebercichen 
noch Ergiinzungen schaffen soll, wo wir einen 
echten Mangel festgestellt haben . Insbe­
sondere bei Amphibienfahrzeugen und bei der 
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Bundesminister Dr. Prader 
Hubschrauberflotte bestehen noch Engpässe I 
in bezug auf die Quantität der vorhandenen 
Geräte. Wir wollen noch schwerere Lasten, 
die wir derzeit mit den Hubschraubern nicht 
transportieren können, in Hinkunft mit ganz 
schweren Hubschraubern transportieren, deren 
Beschaffung wir ins Auge fassen. 

Präsident: 7. Anfrage: Dr . van Tongel (FPÖ) 
an den Herrn Landesverteidigungsminister, 
betreffend Wachdienst im Fliegerhorst Langen­

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tonget: Ich glaube, 
es gibt kein Mitglied des Hohen Hauses, das 
einmal einer Armee angehört hat, gleichgültig 
welcher, und als einfacher Soldat nicht "Vach­
dienste versehen mußte. Alle Kollegen, die 
dies getan haben, werden mit mir der Über­
zeugung sein, daß das Versehen von 'Vach­
diensten zwar nicht angenehm ist, aber 
zweifelsohne doch unbedingt zur militärischen 
Ausbildung gehört. Ich frage Sie daher, lebarn. 

589/M 

Trifft es zu, llaß im Bereich des Fli0ger­
horstes Langenlebarn Wachdienste statt im 
Sinne der Dienstvorschriften von bewaffneten 
Soldaten von eigens dazu angestellten und 
besoldeten privaten N acht.wächtern versehen 
werden? 

I 
warum Sie gerade in Ihrem Dienstbereich 
diese Wachdienste nicht auch von Soldaten 
versehen lassen - trotz der Beanspruchung 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader: Herr Abge­
ordneter! Es ist richtig, daß im Bereich des 
Fliegerhorstes Langenlebarn - und nicht nur 
dort - für einen Teil der Bewachungsauf­
gaben nicht private Bedienstete, sondern 
öffentlich Bedienstete, nämlich Vertragsbe­
dienstete der Heeresverwaltung, herangezogen 
werden. In Langenlebarn erfolgt die Bewa­
chung des im Fliegerhorst gelegenen Munitions­
lagers durch Zivilhedienstete, wie im übrigen 
auch bei anderen Munitionslagern Zivilbe­
dienstete für den Bewachungsdienst eingesetzt 
sind. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr . van Tongel : Ich wollte Sie, 
Herr Minister, in der ersten Zusatzfrage 
eigentlich fragen, ob diese Nachtwächter auch 
Munitionsdepots bewachen; Sie haben das 
aber bereits vorweggenommen. Besteht keine 
Möglichkeit, daß die Wachdienste im Sinne des 
§ 27 der Allgemeinen Dienstvorschrift für das 
Bundesheer von bewaffneten Bundesheerange­
hörigen wahrgenommen werden, so wie dies in 
jeder Wehrmacht der Welt der Fall ist? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesminister Dr. Prader: Herr Abge­
ordneter! Die gegenteilige Tendenz ist unser 
Bemühen : die Truppen möglichst stark von 
Wachdiensten zu befreien, welche die Truppen 
vor allem sehr stark belasten und in ihrem 
Ausbildungsgang behindern. Ich darf darauf 
hinweisen, daß in anderen Ländern, in anderen 
Armeen die Bewachung durch Zivilbedienstete 
in einem viel größeren Ausmaß erfolgt, als dies 
in Österreich der Fall ist. Im übrigen gibt es 
keine gesetzliche Bestimmung, die vorschreibt, 
daß diese Wachen durch Soldaten durchzu­
führen sind. 

der Soldaten - und lieber eine weitero Be­
lastung der Staatsfinanzen, die durch diese 
Zivilbediensteten erforderlich \vird, in Kauf 
nehmen. Der Soldat, der den Wachdienst 
versieht, verursacht ja keine zusätzlichen 
Kosten. Vielleicht wäre es doch auch vom 
Standpunkt des Budgets des Bundesheeers 
interessant, hier Einsparungen zu machen, wenn 
genügend Personal vorhanden ist. Oder ist 
hiefür ein anderer Grund maßgebend? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader: Herr Abge­
ordneter ! Ich habe schon darauf verwiesen, 
daß die vielen, vielen Wachdienste, die geleistet 
werden müssen, die Truppe außerordentlich 
stark belasten, weil ja die Soldaten, die den 
Wachdienst geleistet haben, eine entsprechende 
Ersatzruhezeit erhalten müssen. Das ist mit 
einer der Gründe, warum es da und dort zu 
einem auch in der Öffentlichkeit oft kritisierten 
Leerlauf im Ausbildungsgeschehen kommt. 

Ich möchte aber nochmals darauf verweisen, 
daß ich - ich habe die Möglichkeit gehabt, das 
selber sehr genau zu studieren - bei anderen 
Armeen die Erfahrung gemacht habe, daß aus 
den gleichen Erwägungen heraus das System, 
das wir in Österreich im kleinen Umfang haben, 
dort viel, viel ausgeprägter praktiziert wird. 

Präsident: 8. Anfrage : Abgeordneter Re­
gensburger (Ö V P) an den Herrn Verteidigungs­
minister , betreffend Berufsberatung beim Bun­
desheer. 

559/M 

Angesichts der Tatsache, daß viele Wehr­
pflichtige nach Ableistung ihres ordent,lichen 
Präsenzdienstes nicht mehr an ihren früheren 
Arbeitsplatz zurückkehren und einen unüber­
legten Berufswechsel vornehmen, frage ich Sie, . 

Herr Minister, welche Möglichkeiten einer 
Berufsberatung dem Bundesheer zur Verfügung 
stehen. 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader: Das Bundes­
heer bemüht sich sehr, durch entsprechende 
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Aufklärung die Soldaten von einer unüber­
legten Berufswahl oder Berufsänderung nach 
Absolvierung ihrer Präsenzdienstzeit abzu­
halten. Dieses Bemühen geschieht erstens 
durch wiederholte Belehrungen durch die 
Einheitskommandanten, die die entsprechenden 
Befehle hiezu erhalten haben, zweitens durch 
eine intensive Aufklärungsarbeit der Bildungs­
und Betreuungsoffiziere, die permanent auch 
in diesem Bereich beratend den Soldaten zur 
Verfügung stehen . Drittens darf ich erwähnen, 
daß jährlich ge zielte Aufklärungsaktionen, die 
jeweils vor den Abrüstungsterminen der Prä­
senzdiener durchgeführt ,verden, durch Fach­
leute der Arbeitsämter erfolgen, und zwar auf 
Grund eines Einvernehmens zwischen dem 
Bundesministerium für Landesverteidigung 
und dem Bnndesministerium für soziale Ver­
waltung. 'Wir haben die Absicht, diese Auf­
klärungstätigkeit noch zu intensivieren. Die 
Fachkräfte, die uns die Arbeitsämter zur Ver­
fügung stellen, geben auch den Rekruten über 
die Arbeitsmarktlage Auskunft, damit sie sich 
selber ein geeignetes Bild machen können. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Regensburger : Herr Bundes­
minister! Ist im Zusammenhang mit dem 
Berufswechsel von seiten des Ministeriums 
eine Untersuchung angestellt worden, warum 
ein solcher Berufswechsel nach Ableistung des 
ordentlichen Präsenzdienstes in einem doch 
ziemlichen Umfange vorherrscht und zu ver­
merken ist? 

Präsident: Herr Minister. 

Präsident:  Herr Minister. 

Bundesminister Dr, Prader : Herr Abge­
ordneter! Diese Fragen kommen bei den Be­
ratungen der Präsenzdiener durch die Fach­
leute der Arbeitsämter und auch durch unsere 
Bildungs- und Kulturoffiziere zur Sprache, 
weil da mit den jungen Leuten über diese 
Angelegenheit debattiert wird. Es wird nicht 
nur ein Vortrag gehalten, sondern es findet mit 
ihnen ein Gespräch statt, sodaß das, was Sie 
hier sicherlich als sehr zweckmäßig anregen, 
in der Praxis bereits geschieht. 

Präsident : Danke, Herr Minister, 

Bundeskanzleramt 

Präsident : Die 9. Anf:.'age, eine Anfrage an 
den Herrn Bundeskanzler, wurde wegen Er­
krankung des Anfragestellers zurückgezogen, 

10.  Anfrage:' Abgeordneter Dr. Josef 
Gruber (ÖV P) an den Herrn Bundeskanzler, 
betreffend Personaleinsparungen. 

564JM 

Halten Sie, Herr Bundeskanzler, es für 
möglich, im Zuge der Verwaltungsvereinfachung 
auch Personaleinsparungen durchzuführen? 

Präsident : Bitte, Herr Kanzler. 
Bundeskanzler Dr. Klaus : Sehr geehrter 

Herr Abgeordneter! Schon im Juli des ver­
gangenen Jahres wurde ein Arbeitskomitee für 
Fragen der Verwaltungsvereinfachung im Be­
reiche der Vollziehung des Bundes von mir ein­
gesetzt. Den Vorsitz in diesem Komitee führt 
der Herr Staatssekretär im Bundeskanzleramt. 

Bald danach hat die Bundesregierung einen suchungen, Herr Abgeordneter, sind nicht 
Beschluß gefaßt, Kommissionen zu bilden, die angestellt worden. Das könnte nur in Form 

Bundesminister Dr. Prader : Solche Unter-

. 
B f d' f f . 'lI' B ' in den einzelnen Ressorts, also an Ort und Stelle, emer e ragung, 1e an re1wl Igel' aSIS . . . h" . 

f 1· t 
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t r I '1 h AbI f d prufen, ob das Personal rIC tlg emgesetzt 1st une leT IS, eno gen, WeI nac au es . '  
' Z ' 1 h P .. d' t d S Id t . ht h '  oder ob SICh mcht auch 1m uge emer so c en rasenz lens es er 0 a nlC " me l' 1m r Ü "  . b D·  t t ht d . d R t d berprufung Personalemsparungen erge en 1ens s e , san ern In en eserves an ,. '  cl ß d E ' 

.
. kt 't D h k 

. 
h d' F d' konnten. Es steht zu erwarten, a as r-eIngeruc 1S , a er ann 1C 1e rage, le 

b '  d' A b' hl ' K 't ' 
S· 

. . t t t llt h b h" htl' h ' ge nlS leser r eIten sowo 1m amI ee WIe 
le nur Je z ges e a en, mSIC IC eIner 

' d' K 
" 

P 1 An I d B .. d d' . I h auch In lesen ommISSlOnen zu ersona-a Jse er eweggrun e, Je zu emem so c en 
V lt Beruf.':iwechsel geführt haben, nicht beant- einsparungen im Zuge einer erwa ungs-

worten. vereinfachung führen wird. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Regensburger : Herr Bundes­
minister! Sehen Sie eine Möglichkeit, in den 
letzten Wochen vor Ablauf des Präsenzdienstes 
auf freiwilliger Basis eine Befragung durch­
zuführen, ob die Soldaten an ihren ehemaligen 
Arbeitsplatz wieder zurückkehren oder, wenn 
nicht, welche Gründe sie zu einer Änderung 
veranlaßten 1 Ich bin der Meinung, daß man 
durch diese Untersuchung vielleicht schon 
während der Präsenzdienstzeit neben der Be­
ra tung diesen Wechsel da oder dort, wenn man 
die Gründe kennt, verhindern könnte. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Dr. Josef Gruber : Herr Bun­

deskanzler! Es war in einigen Zeitungen davon 
zu lesen, daß nun eine Aufnahmesperre bei 
den Beamten eingeführt werden soll. Wie ist 
das zu verstehen? Denkt man hier an einen 
totalen Aufnahmestopp oder nur an einen 
Aufnahmestopp im Rahmen des Dienstposten­
planes ? 

Präsident : Herr Kanzler, 
Bundeskanzler Dr. Klaus : Die Bundes­

regierung hat keinerlei Beschlüsse betreffend 
eine Aufnahmesperre für jüngere Beamte oder 
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Bundeskanzler Dr. Klaus 
Vertrags bedienstete im Bereiche des Bundes I Die damit in Zusammenhang stehenden 
gefaßt. Das wäre auch meines Erachtens Pressemeldungen und die damit zusammen­
nicht zweckmäßig, weil die Verwaltung doch hängenden Konklusionen sind irrig und be­
immer daran denken muß, ihren Mitarbeiter- ruhen nicht auf Richtigkeit. 
stab zu verjüngen und jungen Menschen die 
Möglichkeit des Sicheinarbeitens in höhere 
Verantwortungsbereiche zu bieten. 

Wohl aber mögen diese Zeitungsmeldungen, 
die, wie gesagt, auf keinem Regierungs­
beschluß fußen, ihre Ursache darin haben, daß 
sich vielleicht im Zuge der Arbeit dieses 
Komitees und der Kommissionen, die ich 
erwähnt habe, ergeben könnte, daß den Ressort­
leitern empfohlen wird, bei den Jahr für Jahr 
abgehenden Beamten zu überlegen, ob sich 
nicht im Zuge von Verwaltungsvereinfachungs­
methoden gewisse Ersparnisse ergeben könnten, 
die sich aber niemals, wie Sie sagten, total aus­
wirken dürften. Wir werden also keine Auf­
nahmesperre und keinen Aufnahmestopp be­
schließen, sondern von Ressort zu Ressort 
Einsparungen, wo sie sich bieten, auf jede 
Weise zu erzielen trachten. 

Präsident: Zweite Zusat:zfrage. 

Abgeordneter Dr. Josef Gruher: Herr Bun­
deskanzler ! Wann, glauben Sie, könnten sich 
diese verwaltungsvereinfachenden Maßnah men 
auszuwirken beginnen? 

Präsident: Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Bereits bei der 
Zusammenstellung des nächsten Dienstposten­
planes. 

Präsident :  1 1 .  Anfrage : Abgeordneter Dok­
tor Scrinzi (F PÖ) an den Herrn Bundes­
kanzler, betreffend Zeitungsberichte über die 
weitere Behandlung der Südtirol-Frage. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi: Herr Bundes­
kanzler ! Sie werden zugeben, daß die 
Reaktion der österreichischen Öffentlichkeit 
auf diese Presseaussendung mit Recht heftig 
war und daß die österreichischo Öffentlichkeit 
nun das Recht hat, hier im Hause offiziell die 
Stellungnahme der Regierung zu hören, die Sie 
ja in diesem Zusammenhang - wenn ich Sie 
recht verstanden habe - jetzt abgegeben 
haben. 

Es ist aber doch so, daß eine solche Beratung, 
an der neben dem Bundeskanzler eine ganze 
Reihe von Regiel'ungsmitgliedern teilnehmen, 
nicht als inoffiziell bezeichnet werden kann, 
worüber man umso erstaunter war - ,  die 
Diskretion hat offensichtlich nicht ausge­
reicht, den Inhalt dieser Beratungen vor der 
Öffentlichkeit zu verbergen -, als das er­
hebliche Unruhe geschaffen hat. 

Ich darf Sie in diesem Zusammenhang 
folgendes fragen : Es ist zu erwarten, daß in 
nächster Zeit eine Note des ita.lienischen 
Ministerpräsidenten beziehungsweise der ita­
lienischen Regierung in Angelegenheit Be­
ratung des "Pakets" einlangen wird. Sind Sie 
bereit, Herr Bundeskanzler, das Parlament 
oder zumindest den Außenpolitischen Aus­
schuß des Hohen Hauses über den Inhf�lt der 
Note rückhaltlos zu informieren ? 

Präsident: Herr Bundesh:al1zler. 

Bundeskanzler Dr . Klaus: Ich da.rf Sie, 566/M verehrter Herr Abgeordneter, und das Hohe 
Stimmen die Ende Jänner veröffentlichten Haus davon in Kenntnis setzen, daß die 

Zeitung�meldui�gen, 'Nonac� die Bundesregie- Regierung jederzeit bereit ist wie es schon rung dlO AbSICht hat, emsr Regelung der I ' ' .  ' 

Süd.tirol-Frage zuzustimmen, in deren Hahmen bIsher vlledeI holt der Fall war, vor dem Außen-
auf eine internation�le Verankerung verzichtet politischen Ausschuß Mitteilungen und Prä­
und den italienischen Abgeordneten im Bozener zisierunaen zu den Verhandlunllen und zur Ent­
Landtag ein V�tore?ht gegen das Südtiroler wicklun� des Südtirol-Problen':s zu geben. 
Landesbudget emgeraumt werden soll ? 

Präsident : Bitte, Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter ! Die Bundesregierung be­
nützt jede sich bietende Gelegenheit, um mit 
den Vertretern Tirols über das Südtirol-Problem 
Gespräche zu führen. Anläßlich der Klub­
tagung der Österreichischen Volkspartei auf 
dem Semmering hat sich ebenfalls eine solche, 
vor allem von Tiroler Seite gewünschte Ge­
legenheit ergeben, dieses Problem einer Prüfung 
zu unterziehen. Diese Aussprache war in­
offiziell, sie war vertraulich, es wurde darüber 
kein Pressekommunique veröffentlicht. 

Präsident: Z'weite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi: Herr Bundes­
kanzler ! Steht die Bundesregierung nach wie 
vor auf dem Standpunkt, daß von der öster­
reichischen und auch von der Sürltiroler 
Forderung nach der internationalen Veranke­
rung eines zu treffenden Abkommens nicht 
abgegangen werden soll ? Ich darf Sie weiter 
fragen, ob die Bundesregierung nach wie vor 
auf dem Standpunkt steht, daß ein Verzicht 
auf die Budgethoheit des Südtiroler Land­
tages nicht eine der Bedingungen eines solchen 
Abkommens sein kann. 
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Präsident : Herr Bundeskanzler . 

Bundeskanzler Dr. Klaus : WaH den ersten 
Teil Ihrer Zusatzfrage anlangt, wird die Re­
gierung zu der internationalen Verankerung 
ihre weiteren Untersuchungen fortsetzen. Die 
Arbeiten der herbeigerufenen Experten sind 
diesbezüglich noch nicht abgeschlossen. 

Was das Budgetrecht des Südtiroler Land­
tages anlangt, ist in der Zwischenzeit eine 
Wendung in positiver Richtung eingetreten. 
Die Bundesregierung hat über diese beiden 
Fragenkomplexe überhaupt noch keine Be­
schlüsse gefaßt. Sie dürfen aber überzeugt sein, 
daß die Bundesregierung keiner Regelung zu­
stimmen wird, die nicht von den gewählten 
Vertretern des Südtiroler Volkes zuerst ihre 
Billigung erhalten hat. 

Präsident : 12. Anfrage : Abgeordnete Rosa 
Weber (SPÖ) an den Herrn Bundeskanzler, 
betreffend Erhöhung der Witwenrenten. 

562/M 

W olches Ergebnis hatte die Überprüfung 
der Möglichkeiten, betreffend die Erhöhung 
der 'Vitweru'enten auf 60 Prozent, zu der die 
Bundesregierung durch einen einstimmig be­
schlossenen Entschließungsantrag des National­
rates vom 15. Juni vorigen Jahres verpflichtet 
wurde ! 

Präsident : Bitte, Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus : Die Überprüfung 
der Möglichkeiten der Erhöhung der Witwen­
pensionen auf 60 Prozent, die in der Ent­
schließung des Nationalrates vom 15. Juni 
vorigen Jahres enthalten war, fand bereits 
anläßlich der Erstellung des Budgets für 
das Jahr 1967 statt. Sie konnte aber wegen 
der finanziellen Auswirkungen und wegen 
der weitläufigen Berechnungen, die angestellt 
werden mußten, für das Jahr 1967 noch nicht 
in Aussicht genommen werden. Sobald die 
Entwicklung des Bundeshaushalts im Jahre 
1967 ein Urteil darüber ermöglicht, ob für 
1968 an eine solche Erhöhung der Witwen­
pensionen geschritten werden kann, wird die 
Frage ejner neuerlichen Prüfung unterzogen 
werrlen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordnete Rosa Weber : Herr Bundes­
kanzler ! In der Begründung zum Bundes­
finanzgesetz 1 967 ist angedeutet worden, 
daß man die Entwicklung der Eingänge im 
Jahre 1967 beobachten wird, so wie Sie das 
eben angedeutet haben, und daß die Ab­
sicht der Bundesregierung besteht, unter 
der Voraussetzung einer günstigen Entwick­
lung schon vom Jahre 1967 an die Witwen­
pensionen auf 60 Prozent zu erhöhen. Muß 
ich Ihre Antwort so verstehen, daß die Bundes­
regierung davon abgerückt ist und lediglich 

für 1 968 eine mögliche Erhöhung der Witwen­
pensionen ins Auge faßt ? 

Präsident : Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus : Sehr geehrte 
Frau Abgeordnete ! Wenn sich die Ein­
nahmenentwicklung und das Verhältnis zu 
den Ausgaben im Jahre 1967 günstig ent­
wickeln wird, wird es selbstverständlich bei 
der in den Erläuternden Bemerkungen zum 
Bundeshaushalt 1967 gemachten Ankündigung 
der Bundesregierung bleiben. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordnete Rosa Weber : Ich darf noch 
fragen, welche Kriterien bei der Beurteilung 
günstiger Eingänge angewendet werden. Heißt 
das, daß man an eine Erhöhung der Witwen­
pensionen denken kann, wenn die Ansätze 
erfüllt werden, oder welche Kriterien werden 
von der Bundesregierung bei der Prüfung 
sonst angewendet ? 

Präsident : Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus : Da ich selber 
zwei Jahre Finanzminister war und auch 
schon etliche Landesbudgets als Finanzreferent 
gemacht habe, kann ich Ihnen sagen, daß 
in der Fachsprache der Finanzreferenten und 
Finanzminister Mehreinnahmen über die An­
sätze hinaus eine günstige Entwicklung be­
deuten, weil j a  die Ansätze, wie sie heute im 
Haushaltsplan stehen, bei den verschiedenen 
Krediten, die beschlossen worden sind, ihre 
entsprechende Ausgabenverwendung haben. 
Wenn sich aber eine günstige Entwicklung 
zeigt, das heißt Mehreinnahmen - und die 
sind sehr häufig vorhanden -, dann soll 
man übel' dieses Problem, das Ihre Anfrage 
betroffen hat, sehr geehrte Frau Abgeordnete, 
selbstverständlich sprechen. 

Präsident : Danke, Herr Bundeskanzler . 

Bundesministerium für Inneres 

Präsident : 13 . Anfrage : Abgeordneter Doktor 
Kranzlmayr (Ö V P) an den Herrn Bundes­
minister für Inneres, betreffend Auswirkung 
des Staatsbürgerschaftsgesetzes. 

567/M 

,V elche Erfahrungen wurden in der Praxis 
nach Inkrafttreton des neuen Staatsbürger­
schaftsgesetzes - insbesondere bei Ansuchen 
um BeIbehal tung der österreichischen St,aats­
bürgerschaft - gemi:.wht ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Dr. Hetzenauer : 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter 1 Nach dem 
Staatsbürgerschaftsgesetz 1965 kommt dem 
Innenministerium nur noch in den Fällen, 
in denen kein länger als zehn Jahre dauernder 

25 1 
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Bundesminister Dr. Hetzenauer 
Wohnsitz im Bundesgebiet nachgewiesen wer- werden müssen, um die an der Herausga.be des 
den kann, eine Mitwirkung zu. "Appells" beteiligten Personen, soweit sie 

Hinsichtlich der Beibehaltung der öster- sich noch in Österreich befinden, zur Verant­
reichischen Staatsbürgerschaft bei freiwilligem wortung z.u ziehen und um in Zukunft Ver­
Erwerb einer ausländischen Staatsbürgerschaft letzungen des Gastrechtes durch Vertreter 
fällt auf Grund des neuen Staatsbürger- internationaler kommunistischer Organisatio­
schaftsgesetzes 1965 nunmehr die Zuständig- nen hintanzuhalten. 
keit ausschließlich den Ländern zu. Ich be- I Präsident: Eine Zusatzfrage. 
daure, sehr geehrter Herr Abgeordneter, daß 
wir daher noch keine Statistik und keine 
übersicht über diese Fälle haben. Ich kann 
nur darauf verweisen, daß nach § 28 
des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1 965 eine solche 
Bewilligung der Beibehaltung der österreichi­
schen Staatsbürgerschaft, sofern eine andere 
Staatsbürgerschaft freiwillig erworben wird, 
nur in besonderen Ausnahmefällen, insbe­
sondere bei Nachweis von außerordentlichen 
Leistungen auf kulturellem oder wirtschaft­
lichem Gebiet, erteilt werden kann. 

Diese Fassung des Staatsbürgerschaftsge­
setzes stützt sich auf die Europarat-Kon­
vention vom 6. Mai 1963 über die Vermin­
derung der Fälle mehrfacher Staatsangehörig­
keit und Militärdienstverpflichtung in Fällen 
mehrfacher Staatsangehörigkeit. Diese Kon­
vention ist zwar unterzeichnet, aber noch 
nicht ratifiziert. Wir mußten jedoch, um 
eine Ratifizierung möglich zu machen, be­
reits in dem Staatsbürgerschaftsgesetz 1965 
darauf Bedacht nehmen. 

Präsident: 14. Anfrage : Abgeordneter Meißl 
( F PÖ) an den Herrn Innenminister , be­
treffend Mißbrauch der Neutralität Öster­
reichs durch eine Publikation. 

569/M 

Welche Stellungnahme beziehen Sie .!lnge­
sichts der Tatsache, daß die Neutralität Oster­
reichs durch die Publikation eines sogenannten 
"Appells an die Jugend der Welt" z u  kommu ­
nistischen Angriffen gegen befreundete Staaten 
mißbraucht wurde ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bu,ndesminister Dr. Hetzenauer: Sehr ge­
ehrter Herr Abgeordneter ! Die Frage, ob der 
im Rahmen einer Plenartagu,ng des "Inter­
nationalen Vorbereitungskomitees für die 
IX. Weltjugendfestspiele" in Form eines Kom­
muniques zur Aussendung gelangte "Appell 
an die Jugend der Welt" geeignet ist, die 
zwischenstaatlichen Beziehungen Österreichs 
zu anderen Ländern zu beeinträchtigen und 
damit gegen einen Gru,ndsatz der österreichi­
schen Neutralitätspolitik verstoßen wurde, 
wird im Einvernehmen mit dem für diese 
Beurteilung zuständigen Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten geprüft .  Vom 
Ergebnis dieser überprüfung wird es ab­
hängen, ob und welche Maßnahmen ergriffen 

Abgeordneter Meißl: Herr Bundesminister ! 
Ich entnehme au,s Ihrer Antwort, daß Sie 
bisher keine Möglichkeit gesehen haben, ein­
zuschreiten. Sie wollen das erst prüfen lassen. 
Sie haben aber andererseits sehr wohl in ver­
schiedenen Belangen konkret eingegriffen, wie 
beispielsweise durch ein Versammlungsverbot 
in Graz. Darf ich Sie fragen, ob Sie diese 
Maßnahme für richtig halten ? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Hetzenauer: Sehr ge­
ehrter Herr Abgeordneter ! Ich darf Ihnen 
sagen : Das Ereignis, das Anlaß Ihrer Frage 
an mich war, hat vom 25. bis 28. Jänner 1966 
stattgefunden, zu einem Zeitpunkt, in dem 
ich noch nicht die Ressortverantwortu,ng im 
Bundesministerium für Inneres getragen habe. 
Die Prüfung dieses Falles und der Voraus­
setzungen für ein Einschreiten konnte ich 
dabeI' erst auf Ihre Anfrage hin, die am 
3. Februar an mich gestellt worden ist, ver­
anlassen. Sobald das Prüfungsergebnis vor­
liegt, sehr geehrter Herr Abgeordneter, werde 
ich die Ihnen allenfalls zu beantwortenden 
Entscheidungen treffen. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Meißt : Herr Bundesminister ! 
Ich habe mich in meiner Zusatzfrage konkret 
auf ein Versammlungsverbot in Graz bezogen. 
Es dürfte Ihnen nicht unbekannt sein - ich 
beziehe mich auf eine Meldung in der "Presse" 
vom 31 .  Jänner -, daß in Graz eine Ver­
sammlung verboten wurde, weil Demon­
strationen befürchtet wurden. Hielten Sie 
es nicht für richtiger, Vorsorge zu treffen, 
daß ordnungsgemäß angemeldete Versamm­
lungen durchgeführt werden können ? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Hetzenauer : Sehr ge­
ehrter Herr Abgeordneter ! Ich habe beides 
getan. Ich habe durch die zu,ständigen Be­
hörden in diesem konkreten Fall prüfen lassen, 
ob eine Durchführung der Veranstaltung ohne 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit u.nd 
des Ansehens der Republik Österreich mög­
lich ist, ja oder nein. Das Ergebnis dieser 
Prüfu'ng hat mich veranlaßt, die Untersagu,ng 
mit Bescheid zu veranlassen. Im übrigen 
habe ich aber trotz die ser Untersagung - weil 
dennoch Demonstrationen angekündigt wor-
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Bundesminister Dr. Hetzenauer 
den sind - auch für eine entsprechende I wurf eines Bundesgesetzes über die Neuord­
Ordnung und Aufrechterhaltung der öffent- nung des gesetzlichen Erbrechtes des Ehegatten 
lichen Ruhe und Sicherheit gesorgt. und des gesetzlichen ehelichen Güterstandes 

Präsident: Die 15. Anfrage wird schriftlich 
beantwortet, da der Anfragesteller nicht im 
Saale anwesend ist. (Abg. Wei khart: Herr 
Präsident 1 Herr Abgeordneter Dr. Kranzlmayr 
ist aber da I) Moment ! Er ist zwar groß, 
aber trotzdem habe ich ihn übersehen. Ich 
bitte daher, zu entschuldigen. 

ist naoh Neugestaltung verschiedener Punkte 
am 28. Dezember 1966 erneut zur Begu.t­
achtung versendet worden. Dabei wurde eine 
Äußerungsfrist bis 31 .  März 1967 eingeräumt. 
Das weitere Schicksal dieses Gesetzentwurfes 
wird unter anderem auch von den zu erwarten­
den Stellungnahmen abhängen. 

15. Anfrage : Abgeordneter Dr. Kranzlmayr 
(Ö VP) an den Herrn Innenminister, be­
treffend Neuregelung des Strafregisterwesen '3. 

568/M 

Ist beabsichtigt.,  in nächster Zeit das auf 
der - nach Ansicht prominent.er J Ul'isten 
gesetzwidrigen - Strafregisterverordnung 1933 
basi8rende Strafregisterweson neu zu reg01n ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister Dr. Hetzenauer: Sehr ge­

ehrter Herr Abgeordneter ! Die Neuregelullg 
des Strafregisterwesens ist eines der dringend­
sten legislativen Vorhaben des Bundesministe­
riums für Inneres. An einem solchen Gesetz­
entwurf wird derzeit im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Justiz gearbeitet. 
Ich hoffe, daß in Bälde dieser Gesetzentwurf 
zur Begutachtung versendet werden kann. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Dr. Kranzlmayr:  Haben Sie 

geprüft, ob die derzeitige gesetzliche Grundlage 
verfassungswidrig i'3t 1 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dr. Hetzenauer: Mit der 

Neufassung einer Strafregisterverordnung 
würde ja die gegenwärtige Verordnung aus 
dem Jahre 1 933 außer Kraft gesetzt werden. 
Im Rahmen dieser Gesetzesvorbereitung wird 
selbstverständlich auch in den einzelnen Be- i 
langen die Verfassungsmäßigkeit der Bestim- " 
mungen geprüft werden. I 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Justiz 

Präsident: 16. Anfrage : Abgeordneter Doktor 
Hauser (Ö VP) an den Herrn Justizminister, 
betreffend Neuregelung des gesetzlichen Erb-
rechtes. 

553/M 

Ist der von Ihnen, Herr Bundesminister, 
in Aussicht gestellte umgearbeitet.e Entwurf, 
betreffend die Neuordnung des gosetzlichen 
Erbrechtes des Ehegatten und des gesetzlichen 
ehelichen Güterstandes, inz\vischen versendet 
worden '! 
Präsident: Bitte, Herr Minister. 
Bu.ndesminister für Justiz Dr. Klecatsky: 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! Der Ent-

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Hauser : Herr Bundes­
minister ! Können Sie uns angeben, ob auf 
Grund der Stellungnahmen zum bisherigen 
alten Entwurf und vielleicht auch auf Grund 
der neu einlaufenden Stellungnahm.en damit zu. 
rechnen ist, daß sich der neue Entwurf in 
wesentlichen Punkten von der bisherigen 
Vorlage aus der früheren Güsetzgebungs­
periode unterscheiden wird � 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky: Sehr ge­
ehrter Herr Abgeordneter ! Der neue Entwurf 
versucht, gewissen Einwänden entgegenzu­
kommen. Der neue Entw'Urf sieht zum Bei­
spiel nicht mehr den Vermögensausgleich 
während einer bestehenden Ehe vor. 

Was die Stellungnahmen zu dem neuen 
Entwurf anlangt, müssen wir sie, ,,,ie ich 
glaube, erst abwarten, um sagen zu können, 
in welcher Richtung der Entwurf neuerlich 
überarbeitet werden mu ß .  

Präsident: 17 .  Anfrage : Abgeordneter Moser 
(SPÖ) an den Herrn Justizminider, betreffend 
Ernennung des Präsidenten des Oberlandes­
gerichtes Graz. 

592/M 

Ist os richtig, daß gegen die Ernennung 
des Präsidenten des Oberlandüs,!-Ourichtes Graz, 
Dl'. Keift, durch Landeshauptmann Krainer 
aus parteipolitischen Gründen interveniert 
wurde und diese Frage auch im Ministerrat 
zur Sprache gebracht wurde ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter ! Mir ist nicht bekannt, 
daß, wonach Sie wörtlich fragen, gegen die Er­
nennung des Präsidenten des Oberlandes­
gerichtes Graz., Dr. Keifl, du.rch Landeshaupt­
mann Krainer aus parteipolitischen Gründen 
interveniert wurde und diese Frage auch im 
Ministerrat zur Sprache gebracht wurde. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser : Herr Minister ! Ich lese 
in der "Kleinen Zeitung" vom 2. Februar , daß 
Sie am 1 .  Februar heurigen Jahres anläßlich 
der Amtseinführung des Präsidenten des Ober-
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Moser 
landesgerichtes Graz, Dr. Gustav Keift, eine 
bedeutsame Rede gehalten haben, die sich mit 
der wichtigen und grundsätzlichen Frage der 
Richterautonomie und der Ernennung befaßte. 
Die Zeitung schreibt weiter, die Ansprache 
habe übrigens auch einen aktuellen Bezug, 
da es ein offenes Geheimnis sei, daß die Grazer 
Burg vor der Ernenll1�ng des neuen Oberlandes­
gerichtsprä.sidellten die Bestellung eines an­
deren Kandidaten begiüwtigte. 

Nun ltyciß ich, daß es in der Richterschaft 
beträchtliche Unruhe hervorgerufen hat, daß 
eine Vakanz ab 1 .  Jänner 1967 im Oberlandes­
gericht Graz eingetreten ist und daß die Amts­
einführung von Oberlandesgerichtspräsidenten 
Dr. Keifl erst am 1. Februar erfolgte. 

Ich frage Sie daher, Herr Minister : Warum 
wurde der Ernennungsvorschlag für den Ober­
landesgerichtsvizepräsidenten als dem damals 
ranghöchsten Bewerber, dessen fachliche und 
persönliche Qualitäten sicherlich außer Frage 
Htehen, in der Sitzung des Mini"lterrates am 
13.  Dezember de"l vergangenen Jahres zurück­
gestellt, und warum wurde die Erteilung der 
Zustimmung zur Ernennung des derzeitigen 
Präsidenten an bestimmte Bedingungen ge­
kniipft ? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter ! Die Ernennung des Herrn 
Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Keift ist 
nicht erst durch die Amtseinführung wirksam 
geworden, sondern schon du,rch die Überrei­
chung des Dekrets. Die Überreichung des 
Dekrets hat schon 14 Tage - ich kann den 
Zeitpunkt im Au,genblick nicht genau ange­
ben - vor der Amtseinführung stattgefunden. 
Ich konnte die Amtseinführung nicht früher 
vornehmen, weil ich durch verschiedene an­
dere Amtshandlungen daran gehindert war. 

Von der Sitzung des Ministerrates, die Sie ange­
führt. haben, wurde diese Sache zuriickgestellt, 
weil in dem Besetzungsvorschlag des Personal­
senates des Obersten Gerichtshofes noch zwei 
andere Be'.verber genannt waren und weil 
darüber noeh gesprochen werden sollte. An 
Bedingungen ist die Ernennung des Herrn 
Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Keift nicht 
geknüpft worden. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! "'VVi'mschen 
Sie, daß ich Ihnen auch noch Näheres über eine 
Aussprache mit dem Herrn Landeshauptmann 
Krainer sage ? 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

sident Dr. Keift einen Brief oder eine Erklärung 
habe unterschreiben müssen, wurin er sich 
verpflichtete, freiwillig am 31 .  Dezember 1969 
in den Ru.hestand zu treten, um damit womög­
lich noch vor den nächsten Wahlen den Platz 
u,nter Umständen auch für einen Parteifreund 
des Herrn Landeshauptmannes Krainer frei­
zumachen. 

Herr Minister ! I(;h bitte Sie, mir die Frage 
zu beantworten, ob es stimmt, daß der Herr 
Oberlandesgerichtspräsident Dr. Keift einen 
derartigen Brief u.nterzeichnet hat und ob 
nach Unterzeichnung dieses Briefes Herr 
Landeshauptmann Krainer keine Einwendun­
gen mehr gegen seine Ernennung erhoben hat. 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr geehr­
ter Herr Abgeordneter ! Mir ist weder von einem 
solchen Brief etwas bekannt noch davon, daß 
Herr Oberlandesgerichtspräsident Dr. "Keift 
einen solchen Brief unterfertigt hat. (Abg. 
Hart l : Na also ! - Abg. A l tenburger : 
Die steirische Märchentante ! - Weitere Zwi­
schenrufe bei der (J V  P.) 

Präsident : 18. Anfrage : Abgeordneter Dok­
tor Hauser (O V P) an den Herrn Justizminister, 
betreffend Änderu,ng der Bestimmungen über 
die Gastwirtehaftun2'. 

554JM 

"Vie weit sind die erforderlichen Vorarbeiten 
für die Anpassung des österl'eichischen Rechtes 
an das im Rahmen des Europal'ates ausge­
arbeitete A-.bkommen über die Gastwirtehaftung, 
das für Osterreich als Fremdenverkehrsland 
von großer Bedeutung ist, gediehen ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter ! Der Gesetzentwurf über 
die Neuordnung der Gastwirtehaftung nach 
den §§ 970 ff. ABGB. ist im Herbst 1966 erneut 
zur Stellungnahme versendet worden. Die 
Äußerungsfrist ist abgelaufen. Es kann jetzt 
darangegangen werden, die zahlreichen umfang­
reichen Stellungnahmen zu verarbeiten. Mit 
dem Gesetzentwurf wird sich voraussichtlich 
im Frühjahr dieses Jahres der Ministerrat be­
schäftigen können. 

Die Neuordnung der Gastwirtehaftung in 
Österreich ist notwendig geworden, damit 
Österreich das Straßburger Übereinkommen 
über die Vereinheitlichung der GlJ,stwirtehaf­
tung, das mit 15. Februar 1967 in Kraft treten 
wird, ratifizieren kann. 

Präsident : 1 9 .  Anfrage : Abgeordneter Dok-
Abgeordneter Moser : Herr Minister ! Man tor Kranzlmayr (ÖVP) an den Herrn Ju�tiz.­

hört (ironische Heiterkeit und Zwischenntfe bei minister, betreffend Stärkung der richter­
der 0 V P) , daß Herr Oberlandesgerichtsprä- lichen Autonomie. 
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571jM 

H(-cr Bundesminister, ist Ihnen bekannt, 
'wie sich die Standesvt:;�tretung dor Richter z n  
den von Ihnen in der Offentlichkeit. gefiu13fll"ten 
Bestr0bungen znr Stärkung dur richt.erlichen 
Aut.ol1omie stdlt ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister . 
Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr geehrter 

Herr Abgeordneter ! Der Hauptausschuß der 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Ab· 
geordneten Machunze, um die Verlesung des 
E i n la u fe s . 

Schriftführer Machunze : VOll (ler Bundes­
regierung sind folgende Vo r 1 a g e 11 eingelangt : 

Abkollullen zwischen der Republik Ögterreich 
und der Türkischen Republik über Soziale 
Sicherheit (260 der Beilageü) ; 

Vereinigung der österreichischen Richter hat Bundesgesetz über die Beförderung von 
sich auf seiner am 16. Dezember 1966 in 'Wien PerSOFell, Reisegepäck und Gütern mit der 
abgehaltenen Tagu.ng mit dem Thema der Eisenbahn (Eisenbahn-Verkepsf;ordnung 
Anfrage hesC'häftigt u,nd hat folgende Entschlie- EVO) (336 der Beilage!}) ; 
ßung bO'efaßt : . .  

Abkommen zwischen der Republik Oster-
"Die Vereinigung der österreichischen Rich- reich und Spanien zur Vern�eiduDg der Doppel­

ter nimmt die [mi eine Stärkung der Auto- besteuerung auf dem Gebiete der S)�euern von 
llomie des Ri"l.tterstandes gerichteten Bestre- Einkommen und vom Vermögen (338 der 
bungea des Herrn Bun(!esministers für Justiz Beilagen) ; 
Universitätsprofel'sor Dr. Klecatsky r;lit G�nug- Bundc:'i.,,·es<'i � ,  mit dem d ie D ienstpragmatik 
tuung zur Kennt,lid TIml begrüßt, insbe:oondtre abgeändm:t wird (356 der I> dageu) ; 
das EiEtreten für die Verwirkl ichung der von B d " ' " b -I- fT . , ,' r A, "C" ht d der ös [-erreichischen Richterschaft seit Jahr-

B 
u
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n �.��"l.,,',el,.z 'n e lr�. l

d
e' LL l
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( le 1 Ll(t; .lC . 

d
es 

1 h b F 1 J.' ..,.x�· cl I une es u bel' C LC Uen1eIll en une es- l:>emeIl1 e-ze lnt en er . 0 enen orcerung aU.l VI Je er-
f . . ht t ) ('l r:.7 1 B ·l .  ) 

einführung der gesetzlichen Bindung an die au SIe sgese ·z .:>0 (' er Cl agen ; 
Besetzungsvorschläge der richterlichen Per· Bundesgesetz über die Einführung von Quali­
sonahenate im Sinne des § 5 des Grundgesetzes tätsldassen für landwirtschaftliche Erzeug. 
über die richterliche Gewalt aus dem Jahre nisse ( Qual itätsklassellgesetz) (358 der Bei-
1918 ."  lagen) ; 

Präsident : Eine Zusatzfrage . 

Abgeordneter Dr. Kranzlmayr : Herr Bundes­
minister ! Ist Ihnen vielleicht zufällig bekannt , 
wie viel Prozent der Richtefschaft der Vereini­
gung der Richter angehören ? 

Präsident : Herr .M inister. 

Bundei:lminister Dr. Klecatsky : SellT gE-eh :�t(:r 
Herr Abgeordneter ! Soweit ich dar-; im A�.I t/m­
blick ü ber.sehen kann, gehören von 145:2 ak­
tiven Richtern und Richteram tsanwärtern 
1 186 der Vereinigung Jer öst,erreichischen 
Richter als Mitglieder an. (A bg. Dr. Broda :  
Herr .l'nstizminister ! Ist die Beantwort'ung der 
Frage, wie viele 111 itglieder die Ri(;hter'IJereinig?tng 
hat, e1:n Gegen.stand der Vollziehung ? - Gegen­
rufe bei der Ö V  P.) 

Präsident : Meine sehr verehrten Damen und 
Herren ! Der Herr Minister hat geantwortet.. 
Die interessante Frage der gegenseitigen pro· 
porzmäß igen Sünden beschäft igt uns in der 
Präsidialkonferel1 z.  

Danke, Herr Minister . 
Die 60 Minuten der Fragestunde sind 

abgelaufen . Somit ist die Fragestunde h e­
e n d e t. .  

Seit der letzten Hau.ssitzung sind 15 Anfr a g e­
b e a nt w o r t u n g e n eingelangt, die den Anfrage­
steHern übermittelt worden sind. Diese An­
fragebeantwortungen wu,rden auch verviel­
fältigt und an alle Abgeordneten verteilt . 

Bundesgesetz, mit dem das BU.11desgesetz, 
betreffend die Übernahme der BUl1deshaftung 
für Kredite an die Felbertau.ernßtraße-Aktien­
ge ;:.;elJ schaft , neuerlich abgeändert wird (364 
der Beilagen) ; 

Bu.nde8f:�Nlct,z, mit dem das Bergge'setz ab· 
geändert ,dl'd (Berggesetzllovelle 1967) (367 
der Beila,?:cn ) ;  

BundeR.:;esctz, mit dem das öffentliche Tragen 
von Uniformen und Dienstabzeichen geregelt 
wird (Uniformgesetz 1967) (374 der Beilagen) . 

Ferner sind eingelangt : 

Erster Bericht deR Bundesministers für 
Finanzen gemä ß § 1 Ab". 2 des Bundesgesetzes 
vom 9. September 1966, EGBL NI'. 207 
(Katastrophenfondsgesetz) ; 

Ersuchen des Bezirksgerichtes Arnfels um 
Aufhebung der Immunität des Abgeordneten 
zum Nationalrat Karl Frocll wegen § 335 StG. ; 

Ersuchen des Bezirksgerichtes Bregenz um 
Aufhebung der Immunität des Abgeordneten 
zum Natün alrat Werner Melter wegen 
§ 335 StG. 

Präsident : Die soeben vom Schriftführer 
bekanntge[�'ebenen Vorlagen ,verde ich 
soweit eR "ich nicht um die Au.slieferungs. 
begehren handelt, die nicht in erste LeSu.ng 
genommen werden können - gemäß § 41  
Abs. 4 Geschäftsordnungsgesetz i n  der näch­
sten SitZu.:1g zu weisen. 
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Präsident 

Die in der letzten Sitzu.ng als eingebracht Bericht des Justizausschusses über die Re-
bekannt gegebenen Regierungsvorlagen w e i se gierungsvorlage (335 der Beilagen) :  Vertrag 
ich z u  wie folgt : zwischen der Republik Österreich und der 

355 der Beilagen : Bundesgesetz , mit dem Ungarischen Volksrepublik über wechselseitigen 
vormundschaftsrechtliche Bestimmungen des Verkehr in bürgerlichen Rechtssachen und 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches ge- über Urkundenwesen (383 der Beilagen) ; und 
ändert werden, dem Justizausschuß ; Bericht des Justizausschusses über die Re-

368 der Beilagen : Bundesgesetz, betreffend gierungsvorlage (337 der Beilagen) :  Vertrag 
die Übernahme der Bunc1eshaftung für All- zwischen der Republik Österreich und dem 
leihen, Darlehen .. und sonstige Kredite der Fürstentum Liechtenstein über die Ergänzung 
Austrian Airlines Osterreichische Luftverkehrs- I des Ver!;raf{�s vom 1 .  April 1955 zwischen der 
AG, und Republik Osterreich und dem Fürstentum 

369 der Beilagen : Bundesgesetz, be- Liechtenstein über Rechtshilfe, Beglaubigung, 
treffend die Übernahme der Bundeshaftung Urkunden und Vormundschaft (384 der Bei­
für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite lagen) .  
der Elin-Union-AG für elektrische Industrie, Ich bitte iene Damen und Herren, die dieser 

dem Finanz- und Budgetau sschuß. Ergänzung ihre Zustiimmung geben, sich von 

Das Ersuchen des Strafbezirksgerichtes Wien den Sitzen zu erheben. -Dies ist die vorge­

um Aufhebung der Immunität des Abgeord- schriebene Zweidrittelmehrheit. Die Tages­
neten Dr. Bruno Pittermann wegen § 487 StG. ordnung ist somit um die angeführten Punkte 
(Ehrenbeleidigung),  ergänzt. 

das Ersuchen des Bezirksgerichtes Arnfels Ferner ist mir der Vorschlag zugegangen, 
um Aufhebung der Immunität des Abgeord- die Tagesordnung in der Weise umzureihen, 
neten zum Nationalrat Kad Frodl wegen daß die Punkte, um die die Tagesordnung 
§ 335 StG. und soeben ergänzt worden ist, nach Punkt 8 als 

das Ersuchen des Bezirksgerichtes Bregenz Punkte 9 bis 14 eingeschoben werden. Die 
um Aufhebung der Immunität des Abgeord- bisherigen Punkte 9, 10 und 11 werden somit 
neten zum Nationalrat Werner Melter wegen 'die Punkte 15, 16 und 1 7 .  
§ 335 StG. Wird gegen diese Umstellung der Tagesord-
weise ich dem Immunitätsausschuß zu . nung ein Einwand erhoben ? - Dies ist nicht 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, 
die heutige Tagesordnung um nachfolgende 
Punkte zu ergänzen. 

Es sind dies : 
Bericht des Justizausschusses über die Re­

gierungsvorla�e (239 der Beilagen) . Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und dem 
Staate Israel über die Rechtshilfe in Straf­
sachen (379 der Beilagen) ;  

Bericht des Justizausschusses über die Re­
gierungsvorlage (298 der Beilagen) : Zusatz­
abkommen z.wischen der Republik Österreich 
und der Französischen Republik zum Haager 
Übereinkommen vom 1. März 1 954, betreffend 
das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen 
(380 der Beilagen) ; 

Bericht des Justizausschusses über die Re­
gierungsvorlage (299 der Beilagen) : Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der 
Französü�chen Republik über die Anerkennung 
und die Vollstreckung von gerichtlichen Ent­
scheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem 
Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes (381 der 
Beilagen) ; 

Bericht des Justizausschusses über die Re­
gierungsvorlage (334 der Beilagen) : Vertrag 
zwischen der Republik Österreich und der 
Ungarischen Volksrepublik über Nachlaßange­
legenheiten (382 der Beilagen) ; 

der Fall. Die Tagesordnung .ist daher in diesem 
Sinne umgestellt. 

Bereits in der letzten Sitzung des National­
rates ist beschlossen worden, die Debatte über 
die Punkte 1 bis einschließlich 3 der heutigen 
Tagesordnung unter einem abzuführen. 

Es sind dies die Berichte des Finanz­
und Budgetausschusses über 

die 19 .  Novelle zum Allgemeinen Sozial. 
ver13icherungsgesetz, 

die 1 6. Novelle zum Gewerblichen Selb-
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz und 

die 10. Novelle zum Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherungsgesetz. 

Es ist mir nun der Vorschlag zugekommen, 
auch über folgende Punkte der heutigen Tages­
ordnung jeweils die Debatte unter einem abzu­
führen, und zwar : 

1. über die Punkte 6 bis einschließlich 8 der 
umgestellten Tagesordnung ; es sind dies : 

das 2. und 3. Protokoll zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grund­
freiheiten sowie 

der Bericht der Bundesregierung betref­
fend Maßnahmen zur Erfüllung der Ver­
pflichtungen, die von Österreich durch die 
Ratifikation der Europäischen Menschen­
rechtskonvention übernommen wurden. 
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Präsident 
2. über die Punkte 15 und 16 der umgestellten 

Tagesordnung ;  es sind dies : 
eier Bericht des Verwalt.ungsgerichtshofes 

über seine Tätigkeit im Jahre 1965 und 
der Bericht der Bundesregierung hiezu. 
Wenn meine Vorschläge angenommen wer­

den, so werden jedesmal zunächst die Bericht­
erstatter ihre Berichte geben, sodann wird die 
Debatte über (lie jeweils zusammengezogenen 
Punkte unter einem abgeführt.. Die Abstimmung 
erfolgt selbstverstäncUich - wie immer in 
solchen Fällen - getrennt. 

Wird gegen diese VorRchläge ein Einwand 
erhoben ? - Das ist nicht der Fall. Die Debatte 
wird über die jeweils zusammengezogenen 
Punkte unter einem abgeführt. 

1. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (286 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Allge­
meine Sozialversicherungsgesetz abgeändert 
wird (19. Novelle zum Allgemeinen Sozial ver-

sicherungsgesetz) (351 der Beilagen) 

2. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (281 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Gewerb­
liche Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz 
abgeändert wird (16. Novelle zum Gewerb­
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungsge-

setz) (352 der Beilagen) 

3. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (301 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Land­
wirtschaftliche Zuschußrentenversicherungs­
gesetz abgeändert wird (10. Novelle zum Land­
wirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungs-

gesetz) (353 der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen in die T a g e s o r d n u n g  
ein und gelangen z u  den Punkten 1 bis 3 ,  
über die beschlossen wurde, die Debatte 
unter einem abzuführen. Es sind dies : 

19. Novelle zum Allgemeinen Sozialver­
si cherungsgesetz , 

16.  Novelle zum Gewerblichen Selbständigen­
Pensionsversicherungsgesetz, 

10.  Novelle zum Landwirtschaftlichen Zu­
schußrentenversicherungsgesetz. 

Berichterstatter zu Punkt 1 ist der Herr 
Abgeordnete Machunze. Ich ersuche ihn um 
seinen Bericht . 

Berichterstatter Machunze: Hohes Haus ! 
Die Regierungsvorlage 286 der Beilagen : 
1 9 .  Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz, sieht i:m wesentlichen eine Modi­
fizierung der sozialversicherungsrechtlichen Be­
stimmungen für Tierärzte, die Aufhebung 

der zeitlichen Beschränkung des Anspruches 
auf Krankenbehandlung, Änderungen von Vor­
schriften über Begünstigungen für Geschädigte 
aus politischen oder religiösen Gründen oder 
aus Gründen der Abstammung und die Ein­
führung einer Pfiichtversicherung in der Kran­
kenversicherung für pragmatisierte Bedienstete 
der Wiener Stadtwerke vor. 'Veitere Bestim­
mungen des Entwurfes beschäft.igen sich unter 
anderem mit einer Erhöhung der Altersgrenze 
für die Kindeseigellschaft und einer teilweisen 
Angleichung der Bestimmungen des § 49 
an einkommensteuerrechtliche Vorschriften. 

Ferner darf ich darauf verweisen, daß eine 
Änderung der §§ 296 und 298, betreffend 
die Ricl�tsätze für die Ausgleichszulagen, vor­
genommen wurde. 

Verweisen darf ich ferner auf die Bestim­
mungen des Artikels IU Abs. 1 und 2, die 
vorsehen, daß der durch die 14.  Novelle 
zum ASVG. für das Jahr 1965 festgesetzte 
Bundesbeitrag nunmehr endgültig aufgeteilt 
wird. 

Bei den Beratungen im Sozialausschuß 
wurde auch die Frage erörtert, ob eine jähr­
liche Überprüfung der Ausgleichszulagen­
empfänger zweckmäßig und richtig sei. Der 
Ausschuß kam dann zur Auffassung, daß 
durch einen Erlaß des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung eine solche Überprüfung 
bestimmter Gruppen von Ausgleichszulagen­
empfängern durchgeführt werden könnte. Diese 
Auffassung des Ausschusses findet in der 
angenommenen Entschließung ihren Ausdruck. 

Ich darf namens des Ausschusses für soziale 
Verwaltung den A n t r a g  stellen, den dem 
Ausschußbericht angeschlossenen Gesetzent­
wurf die verfassungsmäßige Zustimmung zu 
geben und die beigedruckte Entschließung an­
zunehmen. 

Falls 1Vortmeldungen vorliegen, Herr Präsi­
dent, bitte ich,  General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuführen. 

Präsident: Berichterstatter zu Punkt 2 ist 
der Herr Abgeordnete Dr. Hauser. Ich ersuche 
ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Dr. Hauser: Hohes Haus ! 
Die Regierungsvorlage 281 der Beilagen be­
inhaltet im wesentlichen eine Neuregelung der 
Abgrenzung des Kreises der Versicherungs­
pflichtigen nach dem Gewerblichen Selbständi­
gen-Pensionsversicherungsgesetz und dem 
Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche­
rungsgesetz, ferner die Einführung der Formal­
versicherung, eine Änderung der Ruhens­
bestimmungen, die Erhöhung der Altergrenze 
für die Kindeseigenschaft, einige Änderungen 
im Bereich des Ausgleichszulagenrechtes und 
die Verlängerung der Amtsdauer der im Amte 
befindlichen Verwaltungskörper . 
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Dr. Hauser 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 1 1 .  Jänner 1 967 behandelt und dabei 
den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
von Abänderungsanträgen der Abgeordneten 
Kulhanek, Pfeffer und Melter sowie der 
Abgeordneten Kulhanek und lIeIter teils 
einstimmig, teils mit Stimmenmehrheit an­
genommen. 

Im einzelnen darf ich darauf himveisen, 
daß durch die Ergä12zung des § 6 a Abs. 1 
GSPVG. in der Fassung der Vorlage bewirkt 
wird, daß die Außerachtlassung eines Aus­
nahmegru,ndes nach § 3 dieses Gesetzes nicht 
zu,r Begründung einer Formalversicherung 
führt. 

Die im Artikel I Z. 8 und 10 Ui1d im Artikel V 
vorgesehenen Änderungen entsprechen den 
vom Aussehu,ß bei der Regierungsvorlage zur 
19 .  Novelle zum ASVG. im Bereich des Aus­
gleichszulagenrechtes vorgenommenen Ände­
rungen. 

Die Neufassung des Artikels Ir dient der 
Anpassung des Gesetzentwurfes an jenen 
Wortlaut, der entsprechend der 10 .  Novelle 
zum LZVG. dort verfügt wird ; allerdingß mit 
der Maßgabe, daß sich die vorgesehene Ände­
rung im Bereich des GSPVG. auf den Gesamt­
bereich dieses Gesetzes und nicht nur wie im 
LZVG, auf das Leistungsrecht beziehen soll. 

Auf Grund seil' er Beratungen stellt der 
Au,sschuß für soziale Verwaltung somit durch 
mich den An t r ag ,  der Nationalrat wolle dem 
dem AusRchußbericht angeschlossenen Gesetz­
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Falls "\Vortmeldungen vorliegen, bitte ich 
ebenfalls, General- und Spez ialdebatte unter 
einem abzuführen. 

Präsident : Berichterstatter zu Punkt 3 
ist der Abgeordnete Kern. Ich bitte um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Kern : Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! Ich bringe den Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung über 
die 10. Novelle zum Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherungsgesetz. 

Die 10. Novelle zum Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherungsgesetz hat die Ein­
führung des HilfloseEzuschusses, eü:e Er­
höhu'lg der Beiträge der einzelnen Pflicht­
versicherten (Kopfbeiträge ) und die Hinauf­
setzung des Alters für die Kindeseigenschaft 
um ein Jahr zum GegeC1stand. Weiters soll 
eine Regelung bezüglich der AuswirkU':1g der 
Hauptfeststellung der Einheits\verte auf die 
im Bereich der Zuschußrentenversicherung 
geregelten Tatbestände, die auf den Steuer­
meßbetrag Bezu,g nehmen, getroffen werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 
1 1 .  Jäm�er 1967 in Verhandlung gezogen. 
Nach eir:er Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Kulhanek, 
Melter, Dr. Halder und Altenburger beteiligten, 
wurde der Gesetzentwurf bis auf eine Stimm­
enthaltung zu Artikel III Abs. 1 einstimm ig 
angenommen. 

Namens des Ausschusses für soziale Ver­
waltung stelle ich den A n t r a g, der Natiolw.lrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorge­
legten Gesetzentwurf (301 der Beilagen ) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen . 

Falls "\Vortmeldullgen vorliegen sollten, bitte 
ich ebenfalls ,  Ger:eral - und Spezialdebattv 
unter einem durchführen zu lassen . 

Präsident : Die Herren Berichtersto,tter be­
antragen, General- und Spezialdebatte unter 
einem durchzuführen. - Ein Einwand wird 
nicht erhoben. General- und Spezialdebatte 
werden daher unter einen vorgenommen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Als erster 

zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Pfeffer. Ich erteile es ihm. 

Abgeordnetel' Pfeffer (SPÖ) :  Herr Präsident ! 
Sehr geehrte Damen und Herren ! Dem 
Hohen Haus liegen als Punkte 1 bis 3 der 
Tagesordnung drei Novellen zu wichtigen 
Sozialversicherungsgesetzen vor. Ich hatte 
mir vorgenommen, weil ich glaube, daß dies 
eine ganz gute Einführung ist, etwas über 
den wichtigsten Inhalt insbesondere der 1 9 . No­
velle zum ASVG. zu sagen. [eh darf mit 
Befriedigung feststellen, daß die Bericht­
erstatter - besonders Herr Abgeordneter 
Machunze, wenn auch schlagwortartig - das 
Allerwichtigs�e von den Sch,,-erpunkten dieser 
Novelle bereits aufgezeigt haben, wE'shalb 
ich in meinem Konzept an das, was der 
Berichterstatter bereits angeführt hat, ge­
strichen habe. 

Ich möchte aber doch zwei Punkte be­
sonders hervorheben. Ich glaube, es muß 
besonders begrüßt werden, daß in den §§  500 ff. 
zum ASVG. einige Begünstigungen in bezug 
auf Anrechnung von Versichel'ungszeiten und 
Beseitiauno·en von Härten veranlaßt sind , 
die die öGe:chädigten, die Opfer aus politischen 
und religiösen Gründen und auf Grund der 
Abstammung betreffen. Wir sind uns sicher 
darüber einig, daß das Parlament hier eine 
Verpflichtung jenen Menschen gegenüber er" 
füllt, die für Demokratie und Freiheit die 
größten persönlichen Opfer gebracht haben. 

Es ist zu begrüßen, wenn durch diese 
Novelle hier y\'ieder einige Härten beseitigt 
werden. Ich möchte aber gerade dazu fost­
stellen, daß diese tragischen und sozial so 
berücksichtigungswürdigen Einzelschicksale 
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Pfeffer 
sich nur schwer bis in die letzten Details 
gesetzlich regeln lassen. Ich möchte daher 
von dieser Stelle aus an die befaßten Sozial­
versicherungsträger, besonders an die Pensions­
versicherungsanstalten, den Appell richten, 
sich bei der Bearbeitung derartiger Fälle 
unbedingt von dem Grundsatz der sozialen 
Rechtsanwendung leiten zu lassen, auch dann, 
wenn ein letztes Detail im Gesetz nicht ge­
regelt ist. Ich möchte diesen Appell erweitern 
und an das Bundesministerium appellieren, 
wenn ihm in seiner Eigenschaft als Aufsichts­
behörde solche Fälle vorgelegt werden, diesen 
Grundsatz der sozialen Rechtsanwendung eben­
falls zu berücksichtigen, umsomehr als es 
hier einen Beispielerlaß des Ministeriums gibt. 

Ein Zweites, was ich aus dem Inhalt der 
19.  Novelle besonders unterstreichen möchte, 
ist, daß nunmehr auch beabsichtigt ist, die 
Versicherungsanstalt des österreichischen Berg­
baues, Abteilung Krankenversicherung, in den 
Ausgleichsfonds, der beim Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger ein­
gerichtet ist, einzubeziehen. Es handelt sich 
hier um eine sehr, sehr wichtige Maßnahme, 
was wohl sehr deutlich daraus hervorgeht, 
daß diese Anstalt unverschuldeterweise - aus 
strukturellen Gründen, die ja auch im ge­
samten Bergbau in hohem Maße vorhanden 
sind - allein seit dem Jahr 1962 einen Ge­
barungsabgang von 41 Millionen zu verzeichnen 
hat. Hier ist Hilfe der Gemeinschaft erforder­
lich, damit die Leistungen für diese Personen­
gruppe ungeschmälert aufrechterhalten werden 
können. Dies soll durch die Einbeziehung in 
den Ausgleichsfonds erreicht werden. 

Es ist im Bericht des Ausschusses für 
soziale Verwaltung angeführt, daß in sehr 
gründlichen, eingehenden Beratungen über 
viele Punkte dieser Novelle ein Einverständnis 
herbeigeführt wurde. Ich kann berichten, daß 
allein die letzte Sitzung am 1 1 .  Jänner fünf 
Stunden gedauert hat, allerdings mit Unter­
brechungen, mit Zwischenverhandlungen und 
so weiter. Dieser Teil des Berichtes des 
Sozialausschusses ist daher keineswegs plato­
nisch aufzufassen, sondern man bemühte sich 
hier wirklich, auf einen gemeinsamen Nenner 
zu kommen. 

Schon der Herr Berichterstatter hat gesagt, 
daß es in einem Punkt, der ebenfalls eine 
Streitfrage gewesen ist, möglich war, durch 
einen Entschließungsantrag, der auf der letzten 
Seite des Ausschußberichtes abgedmckt ist, 
im letzten Moment einen ziemlichen Ver­
waltungsaufwand zu verhindern. Ursprünglich 
ist nämlich vorgesehen gewesen, daß alle 
Ausgleichszulagenbezieher - das sind nahezu 
300.000 Menschen in Österreich -jährlich durch 
eine Erhebungsaktion hätten befragt werden 

sollen, ob sie irgend ein Nebeneinkommen 
beziehen, das auf die Höhe der Ausgleichs­
zulage irgendeinen Einfluß hat. ·Wenn man 
nun bedenkt, daß unter diesen nahezu 
300.000 Ausgleichszulagenbeziehern 80-, 85-,  
90jährige Menschen sind, Waisen sind, die 
alljährlich immer wieder mit der Frage be­
helligt werden : Existiert irgendein Erwerbs­
einkommen ? ,  so kann man sich vorstellen, 
daß sich die Sozialisten hier auf den Standpunkt 
gestellt haben : Machen wir doch keine Aktion, 
bei der die Suppe teurer ist als die komplette 
Mahlzeit, und vereinfachen wir diese beab­
sichtigte Befragung soweit wie möglich ! 
Nach einem Zwischenstadium in den Ver­
handlungen, diese Befragung nur einmal, 
im Jahr 1967, durchzuführen, ist erfreulicher­
weise der Entschließungsantrag mit dem Er­
suchen an das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung, nach Anhörung des Hauptver­
bandes eine gezielte Frageaktion zu machen, 
von der Fachleute annehmen, daß davon 
eigentlich nur einige tausend Menschen be­
troffen sein würden, zustande gekommen. 

Es ist nämlich eine Tatsache, daß die 
Pensionsversicherungsanstalten schon seit ge­
raumer Zeit dazu übergegangen sind, mit den 
in Betracht kommenden Stellen, den Fürsorge­
verbänden, Landesinvalidenämtern, Kranken­
kassen, aber auch untereinander die Bezüge 
der Pensionsberechtigten, die Einfluß auf die 
Zuerkennung oder die Höhe einer Ausgleichs­
zulage haben können, zu erheben und fest­
zustellen. Der Kreis, der durch diese im 
eigenen Wirkungskreis durchgeführten Er­
hebungen nicht erfaßt wird, umfaßt etwa 
2000 Personen, und ich richte in diesem 
Zusammenhang an die Frau Minister nur 
das Ersuchen und den Appell, wenn dieser 
Erlaß ausgearbeitet wird, wirklich auf die 
Intentionen des Sozialausschusses einzugehen 
und, wenn der Entschließungsantrag ange­
nommen wird, auch dem Willen des Hohen 
Hauses nachzukommen, nur eine gezielte 
Frageaktion durchzuführen, um jede Beun­
ruhigung und Veräl'gerung der betroffenen 
Kreise zu vermeiden. 

Es gibt bei der 19.  Novelle zum ASVG. 
allerdings einen Punkt, wo es trotz Bemühen 
nicht gelungen ist, ein Einvernehmen herbei­
zuführen, nämlich ein Einvernehmen darüber, 
daß ma,n doch nicht so, wie es in der 19 .  Novelle 
vorgesehen ist, die sogenannte 50 S-ToJeranz­
grenze beseitigt. Worum geht es hier ? Alle 
Ausgleichszulagenbezieher - ich habe schon 
gesagt, es handelt sich um etwa 300.000 -
können heute einer Erwerbstätigkeit nach­
gehen, ohne daß ihnen diese Ausgleichszulage 
gekürzt wird, wenn das Einkommen aus 
dieser Erwerbstätigkeit 50 S nicht übersteigt. 
50 S sind wahrlich kein hoher Betrag. Nun-

252 
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Pfeffer 
mehr soll aber durch eine Bestimmung der 
19 .  Novelle diese Toleranzgrenze von 50 S 
beseitigt werden, sodaß jeder einzelne Schilling, 
der regelmäßig verdient wird, auf die Höhe 
der Ausgleichszulage Einfluß hat und diese 
gekürzt wird. 

Die Sozialisten haben sich im Ausschuß 
hier in eindringlichster Weise zur Wehr gesetzt 
und sich für die Beibehaltung des bisherigen 
gesetzlichen Zustandes ausgesprochen. Sie 
haben insbesondere darauf hingewiesen, daß 
gerade in der jetzigen Zeit der Wegfall dieser 
50 S-Toleranzgrenze eine besondere Härte 
wäre, weil es erst einige Wochen her ist, daß 
die Ausgleichszulagenbezieher eigentlich durch 
einen Beschluß der Mehrheit des Hohen 
Hauses benachteiligt wurden. Ich spreche 
von der Festsetzung des Abgeltungsbetrages, 
der den Pensionisten und Ausgleichszulagen­
beziehern als Abgeltung für die Verteuerung 
der Grundnahrungsmittel gew&hrt werden soll. 

pie Sozialisten haben 20 S verlangt, heraus­
gekommen sind leider nur 10 S, und wenn 
ich berücksichtige, cli'oß heute der Richtsatz 
samt Wohnungsbeihilfe 1098 S beträgt, so 
ist es natürlich nicht gleichgültig, in welcher 
Höhe eine Abgeltung der Teuerung erfolgt� 
Und wie recht hier die Sozialisten gehabt 
haben, geht daraus hervor, daß Landes­
regierungen, die in der Zwischenzeit die 
Richtsätze für die Dauerbefürsorgten den 
geänderten Preisverhältnissen angepaßt haben, 
über die 10 S ebenfalls hinausgegangen sind. 

Wenn ich hier nur zwei Landesregierungen 
zitieren darf, so ist das Vorarlberg, das die 
Richtsätze für die Dauerbefürsorgten um 19 S 
erhöht hat, und Tirol um 20 S. Also dort 
hat man der Teuerung in wirksamerer Weise 
Rechnung getragen, als dies vor ein paar 
Wochen durch das Hohe Haus erfolgt ist. 

Zu der nicht genügenden Abgeltung mit 
10 S für die Teuerung kommt jetzt noch dazu, 
daß bei den Ausgleichszulagenbeziehern nicht 
gleich, nicht ab heute, sondern - und das 
scheint hier eine besondere Absicht zu sein -
erst mit 1 .  Jänner 1968 jeder Schilling, der 
erworben wird, in Abzug kommen wird. 
Wenn ich gesagt habe, daß der Wirksamkeits­
beginn nicht ganz zufäl1ig der l .  .Jänner 1968 
ist - das ist der Wirksamkeitsbeginn der 
neuen Rentenclynamik -, so ist für den 
Ausgleichszula.genempfänger nicht genau er­
sichtlich, was auf den heutigen Beschluß 
des Hohen Hauses zurückzuführen ist und 
was auf die Erhöhung, die durch die Renten­
dynamik eingetreten ist .  

Was ich hier zur 19 .  Novelle in bezug 
auf die Auflassung der 50 S-Toleranzgrenze 
gesagt habe, gilt ebenso für den Bereich des 
GSPVG.,  weshalb wir Sozialisten wohl den 

drei N ovellea der ersten drei Tagesordnungs­
punkte, die heute dem Hohea H�lii:le vorliegen, 
die Zustimmung geben werden, jedoch zur 
Aufhebung der 50 S-Grenze einen Abänderungs­
antrag stellen, sowohl zur 19.  Novelle zum 
ASVG. als auch zur 16 .  Novelle zum GSPVG. 

Der erste A b ä n d e r u n g s a n  t r a g, zu 
dessen Antragstellern die Abgeordneten 
Pfeffer, Preußler, Herta Winkler und Pansi 
gehören, hat folgenden 'Vortlaut :  

Z u  Artikel I Punkt 2 7  der i m  Titel ge­
nannten Regierungsvorlage : lit. b und c 
sind zu streichen. 

Zum GSPVG. wird von den Abgeordneten 
Kostroun, Pfeffer, Preußler, Moser, Pansi 
und Genossen de r A b  ä n d e r u  n g s a  n t r  a g  
gesteHt : 

Zu Artikel I Z . 8 der im Titel genamlten 
Regierungsvorlage : lit. b und c sind zu 
streichen. 

Die Begründungen für diese beiden Ab­
änderungsanträge sind im wesentlichen 
gleich : "Dieser Antrag hat die Beibehaltung 
der 50 S-Grenze bei der Berechnung von 
Ausgleichszulagen zum Zwecke. Die . 50 S­
Grenze stellt eine echte Toleranzgrenze für 
die Bezieher von Ausgleichszulagen dar, da 
hiedurch monatliche zusätzliche Einkommen 
bis zu dieser Höhe bei Berechnung der Aus­
gleichszulage außer Betracht bleiben. Ihre 
Beseitigung würde einen großen Nachteil für 
die Ausgleichszulagenempfänger darstellen. 
Wenn eingewendet wird, daß sich auch die 
Beibehaltung dieser Grenze nachteilig aus­
wirken kann in jenen Fällen, wo ein zusätz­
liches Einkommen weggefallen ist und trotz­
dem keine Erhöhung der Ausgleichszulagen 
eingetreten ist, so ließen sich diese nach­
teiligen Folgen durch ganz einfache gesetz­
geberische Maßnahmen beseitigen." 

Nun erlauben Sie mir, daß ich am Schlusse 
meiner Ausführungen noch die Gelegenheit 
benütze, einige wichtige Wünsche zu depo­
nieren. 

In dem Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung ist unter anderem angeführt, 
daß , obwohl dem Hohen Hause heute eine 
19 .  Novelle zum ASVG. vorliegt, bereits daran 
gearbeitet wird, die sogenannte große Novelle 
als 20. Novelle auszuarbeiten, in der eine ganze 
Reihe wohl weniger materiellrechtlicher als viel­
mehr wichtiger meritorischer Bestimmungen 
aufgenommen werden soll, die allerdings im 
gegenwärtigen Zeitpunkt zu einem Teil noch 
Gegenstand von Besprechungen zwischen den 
Interessenvertretungen sind. 

Ich kann diese geäußerte Absicht nur be­
grüßen und hätte nur den Wunsch, daß 
dieser Absicht in einer möglichst angemessenen 
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Zeit eine wirkliche Tat folgt, denn über Hier tut wirklich echte Abhilfe not.  Daher 
diese sogenannte große Novelle, über die, zusammenfassend : sobald wie möglich nach 
wie sie nun heißen soll, 20. Novelle, wird dieser 19.  Novelle die sogenannte große 
ja eigentlich schon seit Jahren verhandelt 20. Novelle, aber noch vorher eine Bereinigung 
und gesprochen. Ich fürchte allerdings, wir der Richtzahlberechnung für die Pensionisten 
werden die Numeratioll , ,20. Novelle" vielleicht und die Beseitigung der Unterversicherung, 
wieder etwas abändern müssen, da gerade um die Krankenversicherung in die Lage 
in der letzten Zeit sichtbar wurde, daß einige zu versetzen, ihre wichtigen Aufgaben im 
vordringliche Fragen unbedingt einer Regelung Interesse der Volksgesundheit erfüllen zu 
zugeführt werden müssen. Ich spiele hier auf können! (Beifall bei der SPÖ.j 
den gemeinsamen Antrag der Abgeordneten 
Rosa 'Veber, Ing. Häuser, Preußler, Pfeffer Präsident : Der Abänderungsalltrag Pfeffer, 
und Genossen an, der zum Gegenstand hat, Preußler und Genossen sowie der Abänderungs­
daß die Richtsatzberechnung für die Pensions- antrag Kostroun, Pfeffer und Genossen, die 
dynamik einer ehesten Korrektur unterzogen beide vom Redner verlesen wurden, sind 
werden soll. Ohne hier auf Details einzugehen, genügend unterstütz� und stehen daher mit 
weil dieser Antrag ohnehin im Hohen Haus zur Verhandlung. 
begründet werden wird , möchte ich aber Als nächster zum ·Wort gemeldet ist der 

doch darauf hinweisen, daß die Dringlichkeit Abgeordnete Melter . Ich erteile es ihm. 
deswegen unbedingt gegeben ist, weil auf Abgeordneter l\'Ielter (FPÖ) : Herr Präsident ! 
Grund der jetzigen Methode bei Berechnung Sehr geehrte Damen und Herren ! Namens 
de::3 Richtsatzes in bezug auf die Höhe der der freiheitlichen Abgeordneten habe ich den 
DynH,mik eine Differenz von 2,3 Prozent zu- Standpunkt zu den drei vorliegenden No­
ungunsten der Pensionisten und Rentner be- vellen der Sozialversicherungsgesetze darzu­
steht, von der wir der Meinung sind, daß sie legen. 
unbedingt korrigiert werden soll (Beifall bei Ich darf zu Beginn meiner Ausführungen der SPÖj ,  umso mehr als erwiesen ist, daß darauf hinweisen, daß hier die Bundesre­
der Prozentsatz von 6,4, der nach der alten gierung wieder eine etwas eilige Arbeit ge­
Berechnungsmethode herauskommt, auch im leistet hat, was daran erkenntlich ist, daß 
Widerspruch zu den vor sich gegangenen zu den 46 Änderungen, die im ursprünglichen 
Lohn- und Gehaltserhöhungen steht. Das Entwurf zur 1 9 .  ASVG.-Novelle vorgesehen 
war die vorletzte Voranzeige , die ich anführen waren, nicht weniger als 26 weitere Ab­möchte und von der ich glaube, daß sie so änderungsanträge durch die Regierung vor­wichtig ist, daß sie vielleicht der großen gelegt worden sind, die im Ausschuß dann 20. Novelle vorgezogen werden soll. durch Vertreter der ÖVP vertreten worden 

Nun das letzte, das ich dem Hohen Hause sind. Diese weiteren zusätzlichen Abänderungs­
unterbreiten möchte. Im Mai werdeu es anträge haben nicht weniger als 14 Maschin­
sieben Jahre sein, seit die Höchstbeitrags- schreibseiten umfaßt, ein Zeichen dafür, daß 
grundlage in der Krankenversicherung mit man im Nove�ber die Nove

.lle so mau?el-
3000 S pro Monat festgesetzt ,vurde. Die haft ausge�rbeltet hat? d�ß mnerhalb emes 
Folge davon, daß so lange keine Anpassung I Mon�tes dl.

e No�wendlgkelt bestand�n hat, 
erfolgte, ist, daß bereits eine große Unter- I so VIele wmtere. Anderungen der RegIe�ungs­
versicherung besteht. Durch Zählungen , die i vorlage . aus eigenem ?och. durchzufuhre�. 
im August 1 966 durchgeführt wurden, ist : �an erSIeht daraus we1terhm, d�ß man fur 

erwiesen, daß 42 Prozent der über 2 Millionen ' VIeles Propaganda macht, ohne SICh konkr.et 
Beschäftigten in Österreich unterversichert festzulegen.' un? daß mau sich dann ge­

sind. Unter diesen 42 Prozent, die Angestellte zwungen .SIeht, 1m Zuge des Verfahrens d�ch 
und Arbeiter umfassen betrifft es 38 Prozent noch weItere Verbesserungen oder Veran-
Lohnempfänger. 

' derungen zu beschließen. 
Wir Freiheitlichen bemängeln trotzdem an 

Das spricht sich leicht aus, aber wenn ich allen drei Vorlagen, daß sie sehr viele Wünsche 
es durch eine weitere Ziffer illustriere und der betroffenen Personenkreise vollkommen 
berichte, daß diese 38 Prozent 548.500 Ver- unberücksichtigt lassen, obwohl in dieser 
sicherte betreffen, die im Falle eines Kranken- Beziehung einige Versprechungen und Zu­
geldbezuges, soweit sie über 3000 S im Monat sagen gemacht worden sind . Als größter 
verdient haben, weniger Krankengeld er- Mangel erscheint uns die Tatsache, daß 
halten, so glaube ich, auch hier auf Verständnis man in diesen Novellierungen nicht mehr 
zu stoßen, wenn ich sage, daß hier ein dringen- darauf sieht, daß alle Personen unter gleichen 
des soziales Anliegen vorliegt, das einer Voraussetzungen auch möglichst gleich be­
positiven Erledigung zugeführt werden soll, handelt werden sollten, das heißt bei gleichen 
damit diese Unterversicherung beseitigt wird . Beitragsleistungen gleiche Vel'sicherungsan-

45. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 21 von 66

www.parlament.gv.at



3602 Nationalrat XI. GP. - 45. Sitzung - 8. Feber 1967 

Melter 
sprüche haben. Man schafft hier Unterschiede, die 
nicht gerechtfertigt sind und die unS Frei­
heitliche veranlaßt haben, auch einen An­
trag zu stellen, der dahin geht, daß alle 
Frauen, die bei der Eheschließung sich ihre 
Beiträge erstatten ließen, die Beitragszeiten 
zurückkaufen können. 

Diese Begünstigung wurde ohne Rück­
Bicht darauf, ob die verfolgten Per­
sonen benachteiligt sind, allgemein freigegeben. 
Bisher war eine Frist von 18 Monaten ge­
setzt. Innerhalb dieser Frist nach der Er­
stattung des Beitrages mußte die Auswan­
derung aus politischen, religiösen oder ab­
stammungsmäßigen Gründen erfolgt sein. 

Nunmehr ist diese Frist gestrichen worden, 
und auch die Antragstellungsfrist bis Ende 
1 962 ist in Fortfall gekommen. Wir haben 
nichts dagegen, das sei eindeutig klargestellt. 
Wir sind aber der Auffassung : Wenn diesem 
Personenkreis ohne Rücksicht auf irgend­
welche politischen Einflüsse das Recht zuer­
kannt wird, Beitragszeiten zurückzukaufen, 
so muß dies allen anderen Frauen ebenfalls 
eingeräumt werden. 

Wir haben demzufolge folgenden Ab ä n ­
d e ru n g s a n  t r a g  vorzulegen : 

In Artikel I hat die Z. 45 zu lauten : 
, , §  542 . Weibliche Versicherte, denen 

in der Renten(Pensions)versicherung aus 
Anlaß der Eheschließung Beiträge erstattet 
worden sind, können durch zinsenlose Rück­
zahlung des mit dem Aufwertungsfaktor 
gemäß § 108 c aufgewerteten Erstattungs­
betrages die durch die erstatteten Beiträge 
seinerzeit erworbenen Anwartschaften zu­
rückerwerben . ' , 
Wir haben uns bewußt von dem sechs­

fachen Betrag abgewendet und den Auf­
wertungsfaktor vorgeschlagen, weil unserer 
Auffassung nach dies gerechter und auch den 
wirtschaftlichen Verhältnissen angepaßt wäre. 

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, 
diesem unserem Abänderungsantrag Ihre Zu­
stimmung zu geben, wenn der Herr Präsident, 
worum ich ihn bitte, hierüber die Unter­
stützungsfrage stellen wird. 

Zeitabschnitt einer anderen Versicherung 
gegenüber - und das betrifft eine österreichi� 
sc he Versicherungsanstalt - ebenfalls noch 
bei denkbar minimalen Beitragszahlungen einen 
Pensionsanspruch erheben zu können. 

Bei der Frage der Ausgleichszulagen sind 
wir der Auffassung, daß der Regierungsvorlage 
die Zustimmung gegeben werden soll, weil 
hier durch die Einkommensgrenze für alle 
Pensionsbezieher gleiche Voraussetzungen ge­
schaffen wurden. Durch den Freibetrag von 
50 S soll hier nicht unter Umständen einer um 
99 S mehr Einkommen beziehen können als 
ein anderer . 

Wenn die Sozialisten den Antrag gestellt 
hätten, die Einkommensgrenzen für die Be­
messung der Ausgleichszulage auf Grund der 
Abschaffung dieses Betrages zu erhöhen, wäre 
uns dieser Antrag unterstützungswürdig er­
schienen. Wir sind aber der Auffassung, 
daß sich für alle Pensionsbezieher die Ein­
kommensgrenze vollkommen gleich auswirken 
und der Pensions anspruch bis zu einer be­
stimmten Einkommensgrenze durch Aus­
gleichszulagen erhöht werden soll, sodaß also 
ein Mindesteinkommen vorliegt. 

'Während hier für die Ausgleichszulagen­
empfänger einheitliche Bestimmungen ge­
schaffen wurden, fehlen sie auf anderen 
Ebenen immer noch. Wir vermissen ins­
besondere die Aussichten, die durch die Frau 
Bundesminister eröffnet wurden bezüglich der 
Erhöhung der Grenzbeträge für die Anwen­
dung der Ruhensbestimmung. In die!'ler No­
velle ist nichts geschehen. Es ist beinahe ein 
halbes Jahr verstrichen, seit in einer Enquete 
Propaganda gemacht wurde, man würde den 
betroffenen Pensionsempfängern entgegen­
kommen und an eine Erhöhung der Grenz­
beträge denken. Man hat aber nicht einmal 
diese Erhöhung der Grenzbeträge vorgesehen, 
noch viel weniger die Beseitigung der Ruhens­
bestimmungen, wie sie insbesondere von uns 
Freiheitlichen immer wieder gefordert worden 
ist und weiterhin gefordert wird. 

Heute bietet sich für uns auch Anla ß da­
für, im Artikel I des Gewerblichen Selb­
ständigen -Pensionsversicherungsgesetzes die 
Z. 4 und 5 - das betrifft die §§ 42 und 43 , 
also die Ruhensbestimmungen im Gewerb­
li ehen SeI bständigen -Pensionsversicherungsge­
setz, die in der 1 6 .  Novelle neu gefaßt werden 
sollen - abzulehnen. 

Ein ",'eitel'er Nachteil, der durch diese 
1 9 .  Novelle nicht beseitigt wurde, ist die 
mögliche Doppelversicherung bestimmter klei­
ner PersonengruppeIl. Sie können für den 
genau gleichen Zeitraum sowohl im Ausland 
als auch in Österreich Versicherungszeiten zu 
sehr günstigen Bedingungen erwerben. Uns Ich stelle hier den An trag, über den 
scheint ein derart weitgehendes Entgegen- Artikel I Z. 4 und 5 eine gesonderte Ab­
kommen nicht angemessen. Wenn man für stimmung durchzuführen, damit wir unsere 
eine bestimmte Zeit Versicherungsleistungen Ablehnung sehr eindeutig zum Ausdruck 
erbracht hat und demzufolge auch Anspruch bringen können. 
gegenüber der Versicherung erheben kann, Ein weiteres Kapitel ist die \Vitwen­
so ist es nicht gerechtfertigt, für den gleichen I pension. Die Frau Abgeordnete Weber 
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Melter 
hat ja heute an den Herrn Bundes- eine Regierungsvorlage beschlossen, wonach 
kanzler diesbezüglich auch eine Anfrage ge- der Prozentsatz für den Beitrag von land­
richtet und darauf hingewiesen, daß eine ein- und forstwirtschaftlichen Betrieben von 205 
stimmig gefaßte Entschließung des National- auf 245 Prozent im Jahre 1967 und auf 
rates vorliegt, die die Bundesregierung be- 310 Prozent im Jahre 1968 erhöht wird, also 
auftragt, dieser Forderung besonderes Augen- eine fühlbare Erhöhung der Beitragsleistungen, 
merk zuzuwenden und sich für eine baldige In der vorliegenden 1 0. Novelle ist eben-
Lösung des Problems einzusetzen. falls wieder eine ganz wesentliche Erhöhung 

Die Frau Bundesminister selbst hat auch anderer Beiträge vorgesehen, und zwar sind 
in einer Anfragebeantwortung an mich er- diese Mehrbeträge schon um HO Prozent 
klärt, daß für 1 968 wenigstens eine erste höher gegenüber den ursprünglichen Bei­
Etappe vorgesehen ist, in welcher die "Vitwen- trägen im Jahre 1 957 . Sie haben sich von 
pensionen um einige Prozente, also wenigstens 240 auf nun vorgesehene 500 S erhöht und 
auf mehr als 50 Prozent, aufgewertet werden bei den Familienversicherten von 1 20 auf 
sollen. Im Zuge dieser Novellierungen sowohl 250 S .  Demgegenüber steht aber die Tat­
des ASVG. als auch des GSPVG. wäre die sache, daß die Leistungen aus der Zuschuß­
Möglichkeit vorhanden gewesen, dieser Zu- rentenversicherung nur ein einziges Mal, und 
sage Rechnung zu tragen und wenigstens ab zwar ab 1 .  Jänner 1 965, u,m 10 Prozent ver­
Jänner 1 968 schon eine Teilerhöhung sicher- bessert worden sind. 
zustellen. Das in diese Novelle zweckmäßig Hier ist al so ein ganz krasser Unterschied 
einzubauen, hat man aber anscheinend noch zwischen der Beitragserhöhung und der Lei­
keine Zeit gehabt. stungsverbesserung. Die Abgabe bei land-

Ein weiterer Wunsch, der bei der N ovel- und forstwirtschaftliehen Grundstücken ist 
lierung insbesondere des Allgemeinen Sozial- ebenfalls um rund 1 1 0  Prozent erhöht worden, 
versicherungsgesetzes immer wieder in Er- von den ursprünglichen 150 Pro'lent bis 
innenmg gerufen werden muß, ist das Problem, zum Jahre 1962 auf 310 Prozent ab 1 968. 

die Alt-Angestelltenpensionen angemessen bes- Demgegenüber müßte man doch zumindest 
serzustellen und diesen Personen, die ja annehmen, daß in der Zuschußrentenver­
schon viele Jahrzehnte vor dem Inkraft- sicherung die für das ASVG. und das GSPVG. 
treten des Allgemeinen Sozial versicherungs- beschlossene Dynamik ebenfalls einmal sicher­
gesetzes Pensionsbeiträge bezahlt haben, eine gestellt wird. Es geht nicht an, daß gerade 
angemessene Pension zuzusichern. Sie sind bei den in der Landwirtschaft tätigen Selb­
immer noch weit unter ihrem Standard, den ständigen hier nur so geringfügige Leistungen 
sie ursprünglich gehabt haben, versorgt, sie gewährt werden. 
erhalten nur etwa um 33 Prozent verminderte Der Hilflosenzuschuß selbst ist in seinem 
Leistungen gegenüber jenen Bezügen, die Ausmaß zum Teil insbesondere seitens der ge­
sie wohl mit Recht in Anspruch ne�ilnen werblichen WIrtschaft umstritten worden. Es 
können, nachdem sie ja vor 1 938 ,j8c1enfa lls wurde beanstandet, daß die Höchstleistung 
sehr gute österroichische Schilling eingezahit der Zuschußrente sowohl für den direkt An­
und es ermöglicht haben, daß die PEnsions- spruchs berechtigten wie für die Ehegattin 
versicherungsanstalt der Angestellten erheb- als Grundlage herangezogen wird und daß 
liehe Reserven gewinnen und anlegen konnte dieser Betrag zu hoch wäre. Dabei wurde 
und eben auf Grund dieser seinerzeitigen allerdings übersehen, daß so wohl im ASVG. wie 
Reservenbildung nunmehr jedenfalls ein An- auch im GSPVG. der Mindestbetrag an Hilf­
spruch gerechtfert,igt ist. 10sellzuschuß 467 S beträgt ; das ohne Rück-

Zum Landwirtschaftlichen Zuschußrenten- sicht auf eine allenfalls auch wesentlich ge­
versicherungsgesetz wurde schon seitens der ringer bemessene Pension. (Präsident Dipl. ­
freiheitlichen Vertretung im Ausschuß eine Ing. Waldbrunner  übernimmt den Vorsitz.) 
negative Stellungnahme zu einer einzigen Bezüglich der Ausgleichszulage ist im Zu­
Bestimmung abgegeben, die vorsah, daß der schußrentenversicherungsgesetz noch immer 
Hilflosenzuschuß im Oktober nicht auch zur nichts vorgef\chen. Ich muß hier noch eine 
Sonderzahlung gewährt werden soll. Eine schriftliche Anfragebeantwortung der Frau 
derartige Einschränkung ist uns unverständ- Bundesminü.;ter Rehor vom 5. Juli 1 966 zi­
lieh. 'Wir waren der Auffassung, d iese Sonder- t.ieren, in w"elcher unter anderem ausgeführt 
zahlung, die ja im Oktober auf Grund des wurde : 
Oktoberbezuges erfolgt, sollte auch schon "Die Einführung der Ausgleichszulagen in 
den Hilflosenzuschuß in der Zuschußrenten- der Sozialversicherung der Bauern würde also 
versicherung mitberücksichtigen. voraussetze'1, daß eine gänzliche Umgestal-

In der Zwischenzeit hat der Nationalrat tung des Leistungssystems und des Beitrags­
aber, gegen die Meinung der Freiheitlichen, wesens erfolgt." 
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Melter 
Diese Erklärung ist völlig unverständlich, 

denn es ist Tatsache, daß der Aufwand an 
Ausgleichszulagen nicht durch das Beitrags­
aufkommen, sondern allein aus Steuermitteln 
beglichen wird. Es ist also nicht einzusehen, 
wieso gerade bei den Landwirten die Aus­
�leichszulage nun auf Beitragsleistungen auf­
gebaut werden soll. Wir sind der Auffassu.ng, 
daß unter Zugrundelegu.ng einer vernünftigen 
Einkommemanrechnung unter Einschluß der 
Zuschußrente selbst auch eine Bemessung von 
Ausgleichszulagen für ehemalige Landwirte 
ohne weiteres möglich ist und daß hier zweifel­
los ein Auftrag an das Sozialministerium vor­
liegt, für die Landwirte eine angemessene 
Regelung zu suchen und dem Hohen Hause 
eine entsprechende Regierungsvorlage zu unter­
breiten. 

Damit habe ich im wesentlichen unse l'e 
freiheitlichen Anliegen zu den drei vorlie­
genden Novellierungen dargelegt. Ich möchte 
zum Abschluß nur noch aus der Regierungsvor­
lage zum ASVG. zitieren. In den Erläuternden 
'Bemerkungen wird unter anderem geschrieben, 
daß "diese Regelung in den letzten Jahren 
einer scharfen Kritik ausgesetzt war, weil 
sie die Opfer der politischen und rassischen 
Verfolgung wesentlich schlechter stellt als 
einen Teil der Verfolger, denen die Zeiten des 
Kriegsdienstes oder des gleichgehaltenen Not­
dienstes auch für die Leistung als Ersatz­
zeiten angerechnet werden" . Wir sind der 
Auffassung, daß die Wehrdienstpflichtigen und 
die Notdienstverpflichteten jedenfalls mit der 
politischen Verfolgung nichts zu tun hatten 
und daß man ihnen aus der Tatsache, daß 
zu dem Zeitpunkt , zu dem sie Wehrdienst 
und Notdienst leisten mußten, auch poli­
tische Verfolgungen erfolgt sind, keinen Vor­
wurf machen darf. Eine derartige Erläuterung 
ist ur.zweckmäßig und geeignet, 'Viderspruch 
hervorzurufen. Solche Feststellungen sollte 
man unserer Ansicht nach unterlaßsen u.nd 
in Zukunft dafür Sorge tragen, daß politische 
Auseinandersetzungen jeweils auf demokrati­
scher Ebene, möglichst hier im Hohen Hause, 
erfolgen, damit jeder in der Öffentlichkeit 
ein Urteil darüber abgeben kann, wer ver­
nünftige politische Meinungen vertritt und 
wer sich für die Bevölkerung zweckmäßig 
u.nd zielbewußt einsetzt. Danach soll man 
das Urteil richten, man soll sachlich und ge­
recht bleiben, dann wird man zu weiteren 
Fortschritten in Österreich kommen können. 
(Beifall bei der F pO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Der vom 
Herrn Abgeordneten Melter eingebrachte und 
verlesene Abänderungsantrag ist nicht ge­
nügend unterstützt. Ich stelle daher gemäß 
§ 46 Abs. 4 der Geschäftsordnung die Unter­
stützungsfrage und bitte jene Damen und 

Herren, die diesen Antrag unterstützen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Danke. Der 
Antrag ist nicht genügend unterstützt, daher 
steht er nicht zur Debatte. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord­
nete Reich. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Reich (ÖVP) : Meine sehr ge­
ehrten Damen und Herren ! Der Herr Abgeord­
nete Pfeffer hat in charmanter Weise zunächst 
einmal der Regierungsvorlage wenigstens in 
einem Punkt ein Lob ausgesprochen, indem er 
nämlich die Regelung für die aus politif�chen, 
religiösen oder aus Gründen der Abstammung 
Geschädigten begrüßt hat. Es gibt na,türlich 
in diesen Vorschlägen der Bundesregierung für 
eine 1 9. Novelle zum Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetz - mit dieser Novelle möchte 
ich mich

-
ja  hauptsächlich beschäftigen - auch 

einige andere Punkte, die, wie ich glaube, 
begrüßenswert sind. Ich werde noch darauf 
zurückkommen. Der Herr Abgeordnete Pfeffer 
hat dann einige kritische Bemerkungen zu 
dieser Regierungsvorlage und ihrer Behandlung 
im Ausschuß gemacht. Ich halte es für not­
wendig, sich mit diesen kritischen Bemerkun­
gen auseinanderzusetzen. 

Der Herr Abgeordnete Pfeffer hat namens 
der Sozialistischen Partei erklärt, daß sie - so 
wie schon im Ausschuß - der Aufhebung der 
sogenannten 50 S-Toleranzgrenze nicht zu­
stimmen werde. Er hat dies mit dem Hinweis 
begründet, daß es doch nicht verständlich sei, 
wenn eine Erwerbstätigkeit bis zu 50 S nun 
plötzlich auch bei der Bemessung der Aus­
gleichszulage berücksichtigt werden soll. Ich 
glaube aber, daß der Herr Abgeordnete Pfeffer 
hier geirrt hat, denn es geht in erster Linie 
gar nicht darum, die sogenannten Nebenein­
künfte mit einem Ausmaß von 50 S im Monat 
zu erfassen, sondern es ging und geht in erster 
Linie doch darum, daß immer dann, wenn 
Leistungen., die aus anderen Versicherungs­
zweigen oder aus der Kriegsopferversorgung 
gewährt werden, bei bestimmten Anlässen 
erhöht werden, diese Erhöhungen in der Ver­
ga.ngenheit bei der Ausgleichszulage nicht 
angerechnet werden konnten, wenn sie den 
Betrag von 50 S nicht überstiegen haben. 

Der Herr Abgeordnete Pfeffer und die 
Sozialistische Partei haben offensichtlich die 
Absicht, dieses Thema einer Bereinigung, 
einer neuerlichen und, wie ich hoffe, letztmaligen 
Bereinigung der sogenannten individuellen 
Richtsätze dazu zu verwenden, daraus 
parteipolitisches Kapital zu schlagen. Das 
war ja  bereits aus den Erklärungen im Aus­
schuß ersichtlich, wo uns der Herr Abgeordnete 
Preußler . , .  (Abg. Rosa Web e r :  Ein soziales 
Gefij-hl wird gar nicht in Betracht gezogen !) 
Das hat jetzt mit dem sozialen Gefühl, Frau 
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Reich 
Abgeordnete, nichts zu tun. "Vi)' müssen "Der Daucrbefül'Rorgt.e Othmar Barborka, 
manchma.1, glaube ich, auch clen Mut besitzen, 7 1 ,  aus Wien- Otta,kring vertraute [>,Uf das 
ganz sachlich (Abg. Ing. H ä u s e r :  Das war Gesetz , das eine Trauun� zwischen Rentnern 
doch jetzt m'cht sachlich, Herr Kollege Reich !) zu ohne Kürzung ihrer Bezüge möglieh macht. 

disk�tieren . (Beifall bei der O v  P.) Ich werde 'Wonige Tage !Utch der Hochzeit erhielt der 
Ihnen den Beweis liefern, wie in anderen, in Ma,nn einen Brief, in dem ihm die ,Reduzierung' 
jenen Institutionen, in denen Sie die Mehrheit seines Fürsorgebezuges von 848 S auf j 8tZt 
haben., diese soziale Gesinnung zutace tritt . 1 0 '-' S ' ... .l ' lt cl "  '-' '-' ':J nll l,ge lJCl wurr f' .  

Aber es war zu erw2.rten, d2.ß man eLen poli- Meine Damen und Herren ! Nun wird dos 
tisches Kp,pital daraus schlagen wi rd. Die näheron ausgeführt, warum eine solche Kür­
"Arbeiter-Zeitung" hat bereits am 12. Jännc:' zung erf01gte, nämlich [alS der einfachen Tat­
einen Al'i".ikd mit der Balkenühcr�chdft "Ren- sache h'.)C'aus, daß sich dieser Dauerüefürsorgte 
tenkül'zung für die Ärmsten" gebnwht, um mit einer ASVG.-Pemionistin verehelicht hat, 
damit wieder Verwirl'ungunter den Pensionisten daß diese Frau ein Ei:lkommen hat, das unge­
zu st.ifte-n und falsche Vorstellungen zu Cl'- fällr dem Richtsatz im ASVG. beziehungsweise 
wecken. im GSPVG. entspricht , und da ß sie c!n,her, wie 

Der Herr Abgeordnete Pfeffer hat aber auch es hier heißt, für clen Gatt.en ihrerfleits zu sorgen 

en\ äh nt, dal� in zwei Bundesländern die Richt- hat, weshalb Hich der Magil,;trat der Stadt Wien 
sätze für die Dauerbefürsorgten um 19 be- genötigt sah, die Dauerfürsorge um einen sehr 
ziehumrsweise 20 S erhöht worden sind . Er namhaften Betrag, nämlich um mehr als 700 S, 

hat ge�eint, dort hätte man also die Teuerun- zu kürzen. 
gen tatsächlich abgegolten . Soviel mir bekannt Nun könnte man meinen, daß es sich dabei 
ist, gibt es in Vorarlberg, wo die Richtsätze eben um eine Darstellung in einer Zeitung 
um 20 S erhöht worden sind , rund 350 Dauer- gehandelt hat, die keine weitere Folge nach 
befürsorgte und in Tirol, wo diese Erhöhung sich ziehen sollte. Am 20. September 1966 
19 S betragen hat, rund 1 250 Dauerbefürsorgte . nahm jedoch in der gleichen Zeitung der zu­
Das ist natürlich etwas anderes als beispiels- ständige sozialistische Stadtrat Hubert Pfoch 
weise in Wien, wo die Zahl der Dauerbefürsorg- zu dieser ganzen Problematik Stellung. Ich 
ten auf Grund der größeren Bevölkerungs- möchte ausdrücklich betonen, daß ich jetzt 
zahl größer ist. Diese Zahl ist aber auch in in keinen Gegensatz zu Herrn Stadtrat Pfoch 
Wien im Schwinden begriffen. Sie ist vor allem kommen möchte, wenn er ganz eindeutig 
deshalb wesentlich zurückgegangen , weil das I festgestellt hat, welche Grundsätze bei der 
österreichische Parlament in der Zweiten Re- Gewährung von Fürsorgeleistungen anzuwen­
publik sehr oft soziale Verbesserungen im den sind . 

Rahmen von Sozialgesetzen beschlossen hat, Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden, daß 
die dazu geführt haben , daß viele Dauerbefür- ich nicht den ganzen Brief des Herrn St,adt­
sorgte oder viele Befürsorgte nun zu Empfän- rates Pfoch vedese . Er kommt zu dem Schluß, 
gern gesetzlicher Leistungen geworden sind. daß eben eine kirchliche Eheschließung auch 
Ich glaube, daß es niemand in diesem Hohen als Lebenscremeinschaft zu werten ist und 
Hause geben kann, der mir diese Tatsache be- daß im Falle einer Lebensgemeinschaft nach 
streiten wird. den Bestimmungen des Fürsorgeregulativs 

Aber, meine Damen und Herren, auch der Gemeinde Wien auch die Gattin zum Le­
die Ausgleichszulage ist eine Fürsorgeleistung , bensunterhalt für den Mann beizutn',gen hat. 
die jetzt - auf Grund von Finanzausglcichs- Meine Damen und Herren ! Das ist eine Be­
übereinkommen - von seiten des Bundes stimmung , die wir beispielsweise in der 
getragen wird, früher aber von den einzelnen allgemeinen' Sozialversicherung in diesem 
Ländern zu zahlen war . Diese Ausgleichszulage Umfang nicht kennen. Es ist nach Meinung 
ist also mit einer Fürsorgeleistungzu vergleichen . des Herrn Stadtrates durchaus gerechtfertigt 

Da möchte ich Ihnen nicht vorenthalt,en, wie gewesen, daß diese Kürzung erfolgt ist. I m  
man die Fürsorgeleistungen i n  einem B undes- übrigen wies e r  darauf hin, daß der Empfänger 
land , in dem die Sozialistische Partei die Mehr- der Dauerfürsorge vorher informiert wurde, 

heit hat, beurteilt und welche Auffassungen dort daß bei einer Verehelichung seine Eigenrente 
herrschen. Ich zitiere nicht aus dem "Volks- eine entsprechende Kürzung erfahren werde. 

blatt", a'.uch nicht aus der "Arbeiter-Zeitung", Ich glaube aber, daß es doch ein wesentlicher 
sondern aus dem "Express" vom 8. September Unterschied ist, ob wir eine sogenannte Toleranz 
des vorigen Jahres - wenn das der Herr Präsi- beseitigen - ich komme noch einmal darauf 
dent gestattet -, wo unter der Überschrift zurück - oder ob aus dem Titel einer kirch­
"Alter Mann heiratete nur kirchlich : Jetzt lichen Eheschließung plötzlich diese Fürsorge­
wurde Fürsorgerente auf 103 S reduziert" fol- leistung fast zur Gänze, nämlich mit einem 
gendes mitgeteilt wird : Betrag von rund 700 S, zur Einstellung kommt 
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und dann nur mehr lächerliche 103 S übrig­
bleiben. 

Nun noch einmal zu dieser Toleranz von 
50 S. Die Grenze von 50 S ist seinerzeit nicht 
eingeführt worden - Herr Kollege Pfeffer, ich 
glaube, daß Sie das sehr genau wissen -, um 
dem einen etwas mehr und dem anderen etwas 
weniger zu geben. Wer nämlich keine Neben­
leistung hat, kann von dieser Toleranz auch 
keinen Gebrauch machen. Man war damals 
der Meinung, daß insbesondere verwaltungs­
mäßige Ersparungen erzielt werden können. 

höht worden ist, solange dieses Nebeneinkom­
men eben nicht um mehr als 50 S geringer ge­
worden ist. Ich glaube, daß auch dieser Nach­
teil berücksichtigt werden muß. Ich habe 
schon gesagt : 'ViI' haben uns anläßlich der 
14. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz dazu durchringen müssen, den 
im Verlaufe von Jahren seit dem Inkraft­
treten des ASVG. sich etwas uneinheitlich 
entwickelnden Richtsatz zu korrigieren. Es 
hat damals sicherlich auch der Überwindung 
großer innerer Widerstände bedurft, diese 
Regelung zu treffen. "Vir haben diese Maßnahme 
im Interesse der Schaffung des Pensionsan­
passungsgesetzes durchgeführt. Ich glaube, 
es hat sich jetzt als richtig herausgestellt, 
daß wir diese individuellen Richtsätze be­
seitigt haben. 

Das hat aber dazu geführt, daß dann, wenn 
eine andere Leistung beispielsweise um den Be­
trag von 35 S erhöht worden ist, zunächst in 
der Pensions versicherung ein sogenannter Steh­
betrag vermerkt werden muß te. Für den Ver­
sicherten und für dessen Ausgleichszulage 
ergaben sich daraus zunächst keine Konse- Meine Damen und Herren ! Ich habe schon 
quenzen. Eines Tages wurde diese andere gesagt, daß es auch einige andere Punkte in 
Leistung weiter um 20 S, wiederum nicht sehr diesem Gesetzentwurf gibt, die bemerkenswert 
erheblich, erhöht. Aber mit dem Stehbetrag sind. Aber ich darf vielleicht noch einmal auf 
von 35 S ergab das zusammen eine Erhöhung eine Anmerkung des Herrn Abgeordneten 
von 55 S. Nun trat etwas ein, was der Lei- Pfeffer zurückkommen, daß wir uns darauf 
stungsempfänger keineswegs verstehen wollte geeinigt haben, entgegen dem Vorschlag der 
oder verstehen konnte und was in vielen Fällen Bundesregierung bezüglich der Überprüfung 
zu Interpellationen bei Abgeordneten führte : bei den Ausgleichszulagenempfängern in Form 
Es ist nun wegen der letzten Erhöhung um 20 S einer Entschließung einen Weg zu suchen, der 
die Ausgleichszulage um den Gesamtbetrag, es vermeidet, eine alljährliche amtliche Über­
nämlich um 55 S, gekürzt worden. Ich selbst prüfung bei allen Ausgleichszulagenempfän­
habe zumindest öfter solche Interventionen gern durchzuführen. Diese jährliche PrÜfung 
erhalten, aber sicherlich auch der Herr Abge- hätte verwaltungsmäßig sehr viel Arbeit ge­
ordnete Pfeffer. Dabei ist uns gesagt worden : macht, das soU nicht bestritten werden. Ich 
Wieso ? Ich habe nur 20 S daraufbekom- möchte nur klarstellen, daß auch die ÖVP­
men, aber nun wird dafür die Ausgleichszulage Fraktion von Anfang an für diese allj ährliche 
um 55 S gekürzt ! Das war ein unbefriedigender Prüfung keine besondere Begeisterung zeigte, 
Zustand. ob,vohl auch im Kriegsopferversorgung:'Jgesetz 

. ' .' . . . 1 - und z'lvar in § 99 - eine solche alljährliche 
WI.eso . Ist es . uberhaupt da�:l geko�men, amtliche Überprüfung der Einkommensver-

d�ß m dIe RegIerungsvorhge me BeseItIgung hältnisse der Leistungsemnfänger vorgesehen �18ser T?ler�nzgr�nze aufgenommen ",:"orden ist. Hier sollte das nicht 
�
w'iederholt werden. 

1St ? Das Ist mcht eme .Erfindung der RegIerung Bei den Kriegsopfern handelt eE si ch einsehließ-
gewesen, das war keme Erfindung der Frau reh d "V ' m z· k 300 000 L . t 
Sozialminister, sondern das ist aus der Praxis 

I .c •. er al
h
s�ll

, 
u

} d
UO

lt
a .

. 1 
eIS un

t
gs-

k E . d h . 1· I 11 . emplanger, 18r lan e es SICü um e wa 
ge ommen. s Ist oe ZIem le 1 a gemem 9.90 000 A l · h 1 f" . d b k cl ß f" d· l:T b ·t d 19 N 

... . usg eIC szu agenemp anger, WIe er 
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velle zl�m Allgemeinen �ozl�lversicherungs- zu erklären : Wal1fscheinlich wärees sehr proble­ge�etz
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h
e Sonde�tag;.ng m

t .�I��nsta�t st�tt- matisch, ein "Vaisenkind zu fragen, ob es ge un en at .. �n �r Ie :us aI� Igen eam en "sonstige Einkünfte" in einem beachtenswerten 
d�s BundesmmlStermms �ur �ozIale Verwaltung, Ausmaß hat, die zu einer Kürzung oder Ein­dIe Vertreter des Arb.eI�er.tcammertages, d�r stellung der Ausgleichszulage führen könnten. Ge�erksch�ften und eUlIger anderer Orgam- Das ist übUcherweise bei Kindern nicht der 
s�tlOnen teIlgeno�men haben. Von dort kam Fall, insbesondere dann nicht, wenn sie sich 
dIe Anregung, dIese 50 S-Toleranzgrenze zu noch im schulpfliehtiaen Alter befinden. 
beseitigen, weil sie ständig zu neuen Problemen 0 
und Schwierigkeiten führt und weil es im um- Aber ich möchte doch sagen, daß die Bundes-
gekehrten Fall - der Herr Abgeordnete Pfeffer regierung nicht ohne Grund hU der Aufnahme 
hat das schon erwähnt - natürlich auch einer solchen Bestimmung in die 19.  Novelle 
geschehen konnte, daß bei einem Zurückgehen zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ge­
eines Nebeneinkommens, wenn dieser Betrag kommen ist. Sie kam deshalb dazu, weil der 
unter 50 S lag, die Ausgleichszulage nicht er- Rechnungshof anläßlich der Einschau bei 
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eIllIgen Sozialversicherungstl'ägern feststellen 
mußte, daß in einer ganzen Reihe von Fällen 
sogenannte Überbezüge entstanden sind, also 
Mehrzahlungen an die Pensionsempfänger ,ws 
dem Titel der Ausgleichszulage, weil irgencl­
welche Einkommensbestandteile nicht ange­
geben oder erfaßt wurden. Sie alle werelen 
sicherlich wissen, daß der Ausgleichszulagen­
empfänger nach dem Gesetz verpflichtet ist, 
jede Änderung in seinem Ge::;amteinkonllnen 
dem Pensionsversicherungsträger bekannt­
zugeben. Nun hat der Rechnungshof festge­
stellt, daß diese Bestimmung zwar sehr 
treffend und an sich auch richtig ist, daß aber 
deshalb ,  weil es sich vielfach um ältere und zum 
Teil schon in sehr hohem Alter stehende Per­
sonen handelt, dieser Meldeverpflichtung ganz 
einfach aus Unkenntnis nicht nachgekommen 
wird. Der Rechnungshof hat dem Bundes­
ministerium für Finanzen nach der Einschau 
bei zwei Pensionsversicherungsträgern im Jahre 
1966 dringendst empfohlen, etwas zu unter­
nehmen, um diese Überbezüge auszuschalten. 

Ich habe hier beispielsweise einen Bericht 
des Rechnungshofes an das Bundesministerium 
für Finanzen. In einem Falle wurden bei der 
Vberprüfung von 123 Pensionsakten der Lan­
desstelle Wien Überbezüge in der Höhe von 
mehr als 1 Million Schilling festgestellt. 
Dabei ergab es sich, wie es da heißt, daß die 
zu Unrecht geleisteten Geldzahlungen in etwa 
90 Proztmt der Fälle aus zuviel bezogener Aus­
gleichszulage entstanden waren. Bei den 
anderen Landesstellen waren die Verhältnisse 
ähnlich, sagt der Rechnungshof. 

Der Rechnungshof regt nun an, Vorkehrun­
gen zu treffen, die schon das Entstehen von 
Übergenüssen weitgehend ausschließen. Der 
Rechnungshof meint, daß die Meldepflicht 
gemäß den §§ 40 und 298 ASVG. allein nicht 
ausreicht, um Übergentisse zu vermeiden. 
Meine Damen und Herren ! Bedauerlicher­
weise ist es doch so, daß jene Personen, die 
auf Grund der jetzigen Rechtslage zur Zu­
rückzahlung von Überbezügen verhalten werden 
müssen, dann doppelt schwer betroffen sind , 
weil sie einerseits weniger bekommen, da ja 
ihre Pension richtiggestellt 1-vorden ist, und 
anderersoitfi noch eine Rückzahlung - meist·ens 
in Raten - kisten müssen. Das Einkommen, 
der Le l)('ns.:;tandard wird noch weiter geschmä­
lert . 

Der Rechnungshof hat fiuch einzelne Fälle 
mit Angabe von

-
Namen a,ngeführt. So kam es 

in einem Fall zu einem Überbezug an Ausgleichs­
zulage von 5192 S, in einem anderen Ffill 
zu einem Überbezug in der Höhe von 9846 S, 
in  weiteren Fällen von 1 1 .670 S, von 10.357 S, 
von 13.63 1  S, von 1 3.81 7 S,  von 1 1 . 741 S, 
von 19.075 S und sogar von 43.032 S !  

:Meine Damen und Herren ! Es ist doch klar 
und verständlich, daß Menschen, die nun auf­
gefordert werden, 43.000 S oder 1 9 .000 S oder 
auch nur 1 1 .000 S zurückzuzahlen, einen unge­
heuren Schock erleiden und ganz einfach nicht 
mehr verstehen wollen, was denn hier passiert 
ist. Deshalb glauben wir und haben wir uns 
auch zu dieser Entschließung bekannt, daß ein 
\Veg gefunden werden muß,  der auf möglichst 
einfache \Veise garantiert, daß sich nicht viele 
Jahre hindurch Überbezüge ansammeln können 
und dann so große Beträge rückgefordert wer­
den müssen, abgesehen davon, daß sie in einer 
Reihe von Fällen nicht mehr zurückverlangt 
werden. Das Ergebnis der Erhebungen auf 
Grund der Entschließung wird ein Maßstab 
dafür sein, wie man in Zukunft derartige 
Überbezüge an Ausgleichszulage vermeiden 
könnte. 

Der Herr Abgeordnete Pfeffer hat auch gleich 
einige Wünsche angemeldet, die allerdings 
nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang 
mit der 19.  Novelle zum ASVG. stehen. Er hat 
sich aber auf Grund einer Erklärung in den Er­
läuterungen zur Regierungsvorlage berechtigt 
gefühlt, Wünsche für eine weitere Novelle, die 
er noch vor der angekündigten 20. Novelle 
behandelt wissen will, hier zu deponieren. 

Ich muß gestehen, ich habe natürlich auch da­
mit gerechnet, daß der Redner der Sozialistischen 
Partei die Abänderung der Richtsatzberech­
nung nach dem Pensionsanpassungsgesetz als 
erstes verlangen wird ; denn wie sollte es denn 
anders sein ! Kaum hat man gemeint, daß das 
Pensionsanpassungsgesetz eine gewisse Beruhi­
gung nach sich ziehen wird, kaum war man der 
Meinung, in sehr langwierigen, sehr schwierigen 
und diffizilen Verhandlungen doch ein Instru­
ment geschaffen zu haben, das den Pensionisten 
für die Zukunft eine gewisse Sicherheit gibt, 
daß sie aus der parteipolitischen Lizitations­
politik herausgehalten werden, kommt es schon 
wiederum zu anderen Vorschlägen ! (Abg. 
Rosa W e b  e r :  Ist es sachlich berechtigt oder 
nicht ? Das ist das ein z'ige Krite-rium, das zählt !) 
Fra.u Abgeordnete, ich fürchte, Sie haben ganz 
übersehen, daß es einen Beirat gibt, der Emp­
fehlungen im Zusammenhang mit der fest­
gestellten Richtzahl herbeiführen kann. 

Ieh möchte hier mit allem Nachdruck 
betonen, daß wir uns immer für die Dynamik 
ausgesprochen haben, während Sie lange Zeit 
gemeint haben, in der Automatik den richtigen 
Weg zu finden. Ich bin heute mehr denn je 
da,von überzeugt, daß die Automatik mehr als 
problematisch wäre und daß die Dynamik viel 
mehr Möglichkeiten gibt .  Auf Grund der Dyna­
mik ergeben sich ganz andere Betrachtungs­
momente als auf Grund einer Automatik. 

253 

45. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 27 von 66

www.parlament.gv.at



3608 Nationalrat XI. GP. - 45. Sitzung - 8. Feber 1 967 

Reich 
Wozu haben wir denn den Beirat für die I Aber eines muß ich doch mit aller Deutlich­

Renten- und Pensionsanpassung geschaffen, keit feststellen : 'Wenn von einer Erhöhullg der 
in den Fachleute aus den verschiedenen Hächstbeitragsgrundlagegesprochen wird, dann 
Institutionen und auch aus dem Bereich kann das nur für einen Teil der Gebietskranken­
der Wissenschaft entsendet werden � Wenn sie kassen zu Erfolgen führen, es wird aber bei 
arbeitslos gemacht werden sollen, dann hätte den Landwirtschaftskrankenkassen praktisch 
man den Beirat überhaupt nicht schaffen gar keine Erfolge haben. Deshalb dürfen wir 
müssen, dann sollte man darauf verzichten. nicht so tun, als gäbe es nur die eine Gruppe 
Ich glaube, daß dieser Beirat seine Funktion von Kassen und nicht auch die andere, sondern 
auszuüben hat. Es soll aber nicht das Parlament wir müssen dieses PIOblem in seiner Gesamt­
von vornherein sagen : Wir haben zwar ein heit betrachten. Dazu ist aber mehr Zeit 
Gesetz gemacht, aber jetzt stellen wir fest, notwendig, als uns heute bei den Verhandlungen 
daß das Gesetz nicht brauchbar ist, jetzt lassen über die 19 .  Novelle zum Allgemeinen 8·)Zial­
wir den Beirat und alle anderen gar nicht mehr versicherungsgesetz zur Verfügung steht. 
sprechen, sondern wir ändern einfach das Meine Damen und Herren ! Ich habe erwähnt, 
Gesetz ! Es könnte ja sein, daß Ihnen die Rent- daß es in diesem Gesetzentwurf noch einige 
ner eines Tages wieder das abnehmen, was man andere Punkte gibt, die auch bemerkenswert 
jetzt noch nicht so deutlich hört, aber wa1-;r- wären, auch wenn sie der Herr Berichterstatter 
scheinlich übermorgen schon wieder sagen wird : schon erwähnt hat. So erscheint mir die 
daß man nicht nur von dem "Lohnranb" Verlän

gerung der Kindeseigenschaft u,m ein 
redet, den man uns ÖAAB-Iern unterstellt, Jahr im Hinblick auf die Leistungsgewährung 
sondern daß man auch behauptet, daß wir aus der Krankenversicherung bedeu,tsam. Und 
zu den "Rentenräubern" gehören. Vielleicht ich kann es mir wirklich nicht verkneifen, 
bereiten Sie (zur SPÖ gewendet) sich damit darauf hinzuweisen, daß auch gegenüber dem 
schon für die nächsten Nationalratswahlen Hauptverband in dieser 19. Novelle eine kleine 
vor. (Lebhafte Zustimmung bei der Ö V P.) Geste gemacht wurde. Die "Soziale Sicherheit" 

Ich mächte also erreichen, daß wir das tun, ist zum offiziellen Organ des Hauptverbandes 
was wir uns alle eigentlich einmal vorgenom- erklärt worden, und es gibt dafür sehr triftige 
men haben : nämlich die Pensionisten aus der Gründe, obwohl unter Umständen die "Wiener 
Lizitation herauszuhalten. (Abg. Rosa W e b e ?" :  Zeitung" darüber weniger erfreut sein wird. 
Wir werden sehen, wa.s dazu die Aktiven sagen Ich mu,ß auch darauf hinweisen, daß die 
werden ! Das ist nicht nur eine Frage der Rentner !) Einführung der unbefristeten Krankenbehand-

Zu den Problemen der Krankenversicherung lung als zweiter Schritt nach der unbe­
möchte ich heute nicht sehr viel sagen. Ich fristeten Anstaltspfiege in dieser Novelle zum 
wollte nur festhalten, daß vom Herrn Kollegen ASVG. enthalten ist. Auch diese Bestimmung, 
Pfeffer etwas übersehen worden ist. Die Höchst- die da und dort sicherlich einen Mehraufwand 
beitragsgrundlage in der Krankenversicherung zu r Folge haben wird, ist für die betroffenen 
ist seit dem Jahre 1960, seit der 6. Novelle, Personen genauso wie die unbefristete Anstalts­
unverändert geblieben ; das ist richtig. In- pflege von Bedeutung. 
zwischen ist aber eine zweite Sonderzahlung 
in der Höhe der Höchstbeitragsgrundlage in 
die Beitragspflicht mit einbezogen worden. 
Ich möchte das nur der Ordnung halber auch 
noch feststellen : eine kleine Korrektur ist 
erfolgt. 

Ich glaube, daß es doch nicht allein auf die 
Unterversicherung ausgerichtet ist, wenn nun 
von Ihnen verlangt wird, daß die Höchst­
beitragsgrundlage erhöht wird und damit auch 
Personen, die Einkünfte über 3000 S haben, 
Krankenversicherungsbeiträge vom überstei­
genden Betrag zu entrichten haben sollen. 
Es gibt auch andere Gründe dafür, etwa den, 
daß sich die Krankenversicherungsträger nicht 
mehr in einer besonders rosigen Lage befinden. 
Einige sind in einer ausgesprochen ungünstigen 
Lage, wofür nicht zuletzt die strukturellen 
Verhältnisse ausschlaggebend sind . Das gilt 
zum Teil für die Gebietskrankenkassen, und 
es gilt zum anderen Teil auch für die Landwirt­
Bchaftskrankenkassen . 

Nun wurde in dieser 19. Novelle noch ein 
Schritt getan, der im wesentlichen der Ver­
waltungsvereinfachung dienen soll : Es wll,rde 
der § 49 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes hinsichtlich der beitragsrechtlichen 
Bestimmungen an die Einkommensteuergesetz­
gebung - zumindest zu einem großen - Teil 
angepaßt. Ich möchte auch hier aus meinem 
Herzen keine Mördergrube machen und Ihnen 
sagen, daß das nicht ganz ohne Problematik 
ist. 

Etwas ist uns allen eigen ; Jeder, der Steuer 
zahlt, möchte gerne weniger Steuer bezahlen. 
Alle sind sehr daran interessiert, daß nach der 
kleinen Lohn- und Einkommensteuerreform 
möglichst bald eine große Lohn- und Einkom­
mensteuerreform folgt, eine Reform, deren 
Zweck im wesentlichen darin besteht, daß man 
weniger Steuer bezahlen soll. 

Anders verhält es sich in der Sozialversiche­
rung, wo natürlich Einkünfte, wenn sie nicht 
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beitragspflichtig sind, in späterer Folge auch 
keine Leistungen nach sich ziehen. Nun kann 
man natürlich abwägen, was wich,tiger ist. 
Ich möchte für den ersten Augenblick auch der 
Verwaltungsvereinfachung mehr Gewicht bei­
messen. Im großen und ganzen wird diese 
Anpassung für die Betriebe, für die betroffenen 
Arbeitgeber und Dienstnehmer zweck­
mäßig sein, die sich mit diesen Dingen herum­
zuschlagen haben, aber auch für die Kranken­
versicherungsträger, wenn sie in einer Reihe 
von Fällen ganz klare Richtlinien über die 
beitragsrechtliche Beurteilung von irgend­
welchen Entgeltteilen oder sonstigen Ein­
künften und Zulagen haben. 

Allerdings muß man sich darüber im klaren 
sein, daß sich alle Ausnahmen von der Beitrags­
pflicht eines Tages gerade auf dem Sektor der 
Pensionsversicherung auswirken könnten und 
bei der Bemessung einer Rente bedeutsam 
sind. 

rung und Klarstellung bringt. Ich hoffe des 
weiteren, daß wir in der Öffentlichkeit nicht 
mißverstanden werden, wenn es zu wei­
teren N ovellierungen sowohl des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes als auch des 
Gewerblichen Selbständ igen-Pensionsversic he­
rungsgesetzes und des Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherungsgesetzes kommt. 
Im wesentlichen geht es bei all 
diesen N ovellierungen immer darum, 
mehr soziale Sicherheit zu schaffen, den Be­
troffenen mehr Rechte und Möglichkeiten zu 
geben. Das wird nur möglich sein, wenn wir 
Schritt für Schritt auch in der Sozialversiche­
rung den Ausbau vornehmen. (Bei/aU bei der 
Ö VP.j 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als näch­
stem Redner erteile ich dem Herrn Abgeord­
neten Pansi das Wort. 

Abgeordneter Pansi (SPÖ) :  Hohes Hau s !  
Meine Damen und Herren ! Der Herr Abge-

Insbesondere die neugefaßte Ziffer 1 1  iu ordnete Pfeffer hat darauf hingewiesen, daß 
§ 49 Abs. 3 des ASVG. wird nicht ganz ohne durch die 19.  , Novelle zum ASVG. für die 
Schwierigkeiten vollzogen werden können. sogenannten Richtsatzempfänger die Toleranz­
Dort; heißt es, daß "soziale Zuwendungen des grenze von 50 S wegfallen wird. 'Vif Sozialisten 
Diellsbgebers an die Gesamtheit oder die Mehr- haben uns bereits im SozialausRchuß aus zwei 
zahl der Dienstnehmer" - und dann gibt es Gründen ents<.:hieden gegen die Aufhebung 
noch einige besondere Bestimmungen - von dieser Toleranzgrenze ausgesprochen. Der eine 
der Beitragspflicht befreit werden. Ich möchte Grund ist der, daß für diese Gruppe von 
hoffen, daß dajetzt nicht falsche Schliissegezogen Menschen - es ist die Zahl 300.000 schon 
werden und man sich in guter Zusammen- genannt worden - eine effektive Verschle(;hte­
arbeit Lohnbestandteile schafft, die dann nicht rung gegenüber dem bisherigen Zustand ein­
der Beitragspflicht unterworfen werden. Ich tritt. Der zweite Grund, warum wir uns 
erinnere Sie daran, meine Damen und Herren, dagegen ausgesprochen haben, war, daß nicht 
daß der verstorbene Präsident des Österreichi- eine Verwa1tungsvereinfachun�, eintritt, wie 
sehen Gewerkschaftsbundes und Zweite Präsi- das der Herr Abgeordnete Re ich gesagt hat, 
dent des Nationalrates Johann Böhm bei der sondern daß genalt das Ge�e:n teil davon 
Schaffung des Rentenbemessungsgesetzes 1 954 eintreten wird, nämlich eine ge \V<11tige Ver­
mit besonderem Nachdruck darauf hingewiesen waltungsvermehrung in den Sozialversiche­
hat, daß die Einbeziehung aller Einkünfte in rungsanstalten. (Lebhafte Zustimmang bei der 
die Bemessungsgrundlage und damit auch in SPÖ.) Die Verschlechterung tritt dadurch 
erster Linie in die Beitragsgrundlage wichtig ein, daß nun au ch der Richtsatzempfänger 
ist. Wenn wir nun darangehen, an jeden Schilling zusätzlichen Verdienst melden 
dies�n Bestimmungen gewisse Ab- muß . 
änderungen vorzunehmen, so muß das wohl Die Höhe des Richtsatzes ist bereits erwähnt 
überlegt werden, und die Auswirkungen müssen worden, es bekommen ru.nd 300.000 �,ienschen 
auch bedacht werden. Aber, wie gesagt, ich lediglich eine Pemlion von 1068 S, \Vohnungs­
gebe zunächst der Verwaltungsvereinfachung, beihilfe 30 S, minus Krallkenversicherungs­
die hier beabsichtigt wurde, die von der Frau beitrag, also rund 1070, viellejcht auch 
Minister vorgeschlagen und dann von der 1080 S. Bisher konnten diege Personen bis 
Regierung beschlossen wurde, den Vorzug. zu 50 S nach der Pensionszuerkennung dazu-

Meine Damen und Herren ! Ich glaube, daß verdienen, ohne daß eine Kürzung des Richt­
ich im großen und ganzen zu den Dingen satzes eingetreten ist. Nunmehr dürfen sie 
Stellung genommen habe, die einerseits diese keinen einzigen Schilling dazuverdienen, son-
19 .  Novelle zum ASVG. berühren, andererseits dern sofort wird dieses zusätzliche Einkommen 
aber auch Probleme, die von meinem Vor- auf den Richt.satz angerechnet, und die Aus­
redner, Herrn Abgeordneten Pfeffer, hier auf- gleichszulage wird um diesen Betrag gekürzt. 
gezeigt worden sind. Ich hoffe aber unbe- Einige Beispiele : Wir haben sehr viele 
schadet dessen, daß die 20. Novelle zum Kriegsopfer mit einer Erwerbsverminderung 
ASVG. auf verschiedenen Gebieten eine Klä- I von 30 oder 40 Prozent. Die 30prozeatigen 
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Pansi 
Ich darf an Sie, meille sehr verehrten Damen 

und Herren von der ÖVP, die Bitte richten, 
dem von uns eingebrachten Antrag zuzustim­
men und die Toleranzgrenze von 50 S auch 
weiterJ1in aufrecht zu lassel!. (Beijctll bei der 
BPÖ.j 

Kriegsopfer bekommen eine Rente von 65 S, 
die 40prozentigen bekommen eine Rente von 
90 S. Zwei Drittel dieser KriegsOIJferrenten 
werden auf de-a Richtsatz nicht angerechnet, 
es wird nur ein Drittel angerechnet. "Verlll 
nun in Zukunft eine Erhöhung dieser Kriegs­
opferrenten erfolgt, so werden sich die Er-

Präsident Dipl .-Ing . Waldbrunner : Als höhungen vOfaUi'sichtlich um 10, 12 ,  15 Pro-
nächstem Redner ert,eile ich dem Herrn ze;lt bewe��en und p icht mehr. Das heißt ,  

daß bei ei 'ler lOpruze: l\,i&ßn Erhöhu :' g der Abgeordneten Kulh.anek das V/ort. 

Abgeordneter Kulhanek (ÖVP) : l:Tohes 
Haus ! Ich müßte nur Argumente wieder­
holen, wenn ich hier nochmals auf das Problem 
der 50 S-Grenze eingehen wollte. Lassen Sie 
mich vielmehr aIR selbständigen Gewerbe­
treibenden grundsätzlich einen Gedanken zur 
Sozial versicherung äußern. 

Das alte lateinische Sprichwort "Die Zeiten 
ändern sich und wir uus in ihnen" hat auch 
heute noch seine Gültigkeit und hat auch seine 
Gültigkeit auf dem Sektor der Sozialversiche­
rung. Wenn wir heute bemüht sind, dem 
Menschen alle Lebensrisken abzunehmen, ihm 
also eine volle Sicherheit zu verschaffen, so 
darf ich daran erinnern, daß es auch Zeiten 
gegeben hat, wo ein Doktor Faust mit dem 
Teufel einen Pakt schloß und ihm versprach : 

80prozent i�'e Krieg:si nv�dide um 6,50 B,  der 
40prozelltige VlU 9 S mehr bekommt. Zw(�i 
Drittel VLlll d iesen Beträgen werden nicht 
angerechnet. , ein Drittel wird angerechnet ; 
das sind von 6,50 S 2,17  S, von 9 S 3 S .  W"egen 
dieser geringfi:i.gigen Erhöhung der Kriegs­
opferrenten müssen tausende Bescheide sofort 
geändert werden, weil die Ausgleichszulage 
um diese Beträge gekürzt werden muß .  
Und hier, meine Herren, reden Sie von einer 
Verwaltungsvereinfachung ! (Abg. Ing. Häu­
ser: Das ist ein Politikum !) Meine Damen 
und Herren ! Sie können von uns nicht 
verlangen, daß wir einer solchen Bestimmung 
der Gesetzesvorlage unsere Zustimmung geben . 
Sie nehmen den Empfängern der geringsten 
Einkommen noch einige Schilling weg und 
führen in der Pensionsversicherung eine ge-
waltige Vermehrung der Verwaltungsarbeit "Werd' ich zum Augenblicke sagen : 
herbei. Verweile doch ! du bist so schön ! -

Ich habe in den letzten Tagen beziehungs- Dann magst du mich in Fesseln schlagen, 

weise Monaten, als daB zur Dißkussion gestan- Dann will ich gern zugrunde gehn ! 

den hat, mit einer Reihe von Angestellten Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen, 
Es sei die Zeit für mich vorbei !" der Sozialversicherungsanstalten, sowohl der 

Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversiche- Ich bin mir voll und ganz dessen bewußt, 

rungsanstalt als auch der Pensionsversicbe- daß eine solche Eigenvorsorge im 20. Jahr­
rungsanstalt der Arbeiter, gesprochen. Ich hundert nicht die korrespondierenden Kulissen 
darf Ihnen sagen : Alle diese Menschen, die besitzt. Aber immerhin ist zwischen den 
direkt mit der Bearbeitung der Pensionsanträge Extremen einer gänzlichen individuellen, per­
zu tun haben, haben den Kopf geschüttelt, sönlichen Eigenvorsorge und einer zur Gänze 
daß man jetzt darangeht, diese Toleranzgrenze gewährten Sicherheit ein so weites Feld, daß 
von 50 S zu beseitigen , weil sie erklärt haben, ich annehmen müßte , daß auch hier, wie so 
daß damit eine ungeheure Vel'waltungs- oft im Leben, der goldene Mittelweg die 
vermehrung verbunden ist .  Richtschnur sein könnte. Ich würde deshalb 

Ich frage mich nur, was die ÖVP llun dafür plädieren, in einer gesunden Resultieren­
wirklich vel'anlaßt, diese Toleranzgrenze , die den den 'Vegweiser für unsere Sozialpolitik 

seit 1956 besteht, auJznheben .  Ich kann mir zu erblieken, einen Wegweiser, auf dem wir 

das nicht anders vorstellen, als daß man hier heute unter anderem wieder eine neue Kom­
bewußt, aU:3 falschem GleichheitsbeBtreben ponente sehen, mit der wir die Sozialgesetz­

heraus, eirtfaüh Verschlechterungen für eine gebung verbessern wollen. 
große Gruppe von Pensionisten herbeiführt., In der vom Berichterstatter bereits zitierten 
die durch nichts begründet sind, weil insgesamt Novelle f'!nd es vorwiegend drei Gebiete, die 
das l<eine großen Einsparungen bringt" aber eine Änderung bringen ; vorerst die Einführung 
wohl den einzehlen Pensiollsempfänger t'ehr einer Formalversicherung. Das hört sich so 
belastet, denn bei ihm machen 50 S rund leicht an, aber wir waren die einzige Ver­
f) Prozent seiner Pension aus, und weil anGerer- sieherung, die diese Art der Versicherung noch 
seits dur.:;h die schon erwähnte Verwa.ltungs- nkht besessen hat, was unseren Versicherten 
vermehrung ein größerer Aufwand damit viele Härten gebracht hat. Wir haben eines 
verbunden ist, als auf der anderen Seite durch Tages bei einer ganzen Anzahl von Gastwirten 
die Einsparung dieser Beträge wieder herein- - ich führe das nur als Beispiel an - fest­
gebra�ht werden kann. i stellen müssen, daß ihnen die Konzession 
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Kulhanek 
rückwirkend für erloschen erklärt worden ist, und heute ist d ie Differenz bis auf 6300 S 
sie waren also rückwirkend nicht mehr Kam- zu ziehen. Ich glaube, es ist gerecht, daß wir 
mermitglieder und konnten deshalb berechtig- bei jenen, die einen doppelten Beitrag zahlen, 
t.erweise keine Beiträge zahlen, und wir mußten in einem bestimmten Verhältnis Zl1.r Höchst­
sie zurückerstatten. Aber die acht Jahre beitrags- und Bemessungsgrundlage nach dem 
bedeuteten eine Versicherungslücke, die man ASVG. eine Nachziehung durchführen. 
nicht mehr schließen konnte. Nunmehr ist Ein dritter WUll�ch, Frau Minister. Ieh diese Möglichkeit mit der Einführung der möchte dich an eine einheitliche E�ltsGhließung 
Formalversicherung gegeben, obwohl wir darauf des Nationalrates erinnern, durch die verhin­
Bedacht genommen haben, daß gesetzl ich dert werden soll, daß bei jenen Gewerbe­statuierte Ausnahmegründe nicht durch eine treibenden, die durch das Hochwasser ge­
Formalversicherung eliminiert werden sollten. schädigt worden sind und die nUll mit, der Hilfe, 

Ein zweites Gebiet betrifft die Abgrenzung die ihnen der Staat bietet u nd die vorwiegend 
gegenüber der Landwirtschaft. Hier hatten au"! einer vorzeitigen Abschreibung besteht, 
wir auch die Gruildsteuermeßbeträge von 72 S den materiellen Schaden wieder beseitigen 
beziehungsweise ein gewerbliches Einkommen sollen, später zusätzlich auch noch eine 
von 18.000 S, das über Versicherungspflicht Pensionsschmälerung eintritt. H ier bitte ich 
oder Ausschluß entschieden hat. Künftig dich, Frau Minister, doch darauf zu sehen, 
soll es so sein : Jeder, der einen Gewerbeschein daß bald ein solcher Vomchlag aus deinem 
b�sitzt , gleichviel, wie groß seine Landwirt- Ministerium kommt. 
schaft ist, die er zusätzlich oder nebenbei Und nUll möchte ich . �lOeh ein Wort über 
betreibt, ist bei der Pensionsversicherungs- die Kritik verHeren, vorwiegend über die 
anstalt der gewerblichen Wirtschaft versichert. Kritik der Gewerbetreibenden selbst, die man 
Es handelt sich hier um einen Personenkreis immer wieder hören muß, daß die Pensionen 
von ungefähr 5000 Menschen, die jetzt wissen, für die Gewerbetreibenden noch viel zu klein 
wohin sie gehören, und nicht j ährlich nach der seien, daß man sie doch endlich zu jener 
Schwankung des Einkommens eine ver- Höhe heranführen sollte, die heute ein Arbeiter 
schiedene Versicherungspflicht besitzen. oder ein Angestellter für sich in Anspruch 

Weiters haben wir noch eine Änderung nehmen kann. Solche Kritiker muß ich leider 
vorgenommen, und zwar in Angleichung an enttäuschen, denn das System, nach dem die 
das ASVG. Hinsichtlich des Ruhens bei Pensionen der Unselbständigen und auch der 
Einkommen aus der Landwirtschaft wird Selbständigen berechnet werden, ist ein und 
diese R,uhenspflicht nicht mehr vom Grund- dasselbe. V{ as unterschiedlich ist, ist das 
steuermeßbetrag abgeleitet, sondern so wie Geburtsjahr der eiEzeinen Pensionsversiche­
im ASVG. von ziffernmäßigen Beträgen, (�lso rungszweige : bei den Angestellten war es 
1967 1 1 67 S frei oder Pension und Neben- schon das Jahr 1910,  bei den Arbeitern das 
einkommen 2872 S. Jahr 1939 und bei den Selbständigen eben erst 

Dazu habe ic·h auch noch besondere vVün�ehe 1958. Da sich ja eine Pension einerseits aus 
anzumelde::'l, vorwiegend drei \VünHche, die dem Grundbetrag von 30 Prozent und anderer­
zum Teil schon mit dem Ministerium abge- seits aus den Steigerungsbeträgen zusammen­
sproche:l gind, die ich auch schon geäu ßert setzt, die sich aus der Anzahl der Jahre er­
habe, die ich aber neuerlich in Erinnerung geben, die der Betreffende versichert gewesen 
bringe, weil sie uns dringend am Herzen liegen. ist , kann ein Selbständiger heute noch nicht 

Der eine vVunsch betrifft eine Lockerung einen . so hohen Steigerungssatz er�lten, �ie 
der Erwerbsunfähigkeitspension. Heute kann e.s b�l den Angestellten oder Arbehern mog­
es noc h vorkommen , daß es bei einem erwerb8- lIeh 1st. 
unfähig gewordenen Gewerbetreibende n, Ob- \ Ein zweites Kriterium, das zur Bemessung 
wohl er jahrzehntelang selbständig war und einer Pension herangezogen wird, ist das 
sich schon in vor�;erücktem Alter befindet, gewerbliche Einkommen. Darauf kann weder 
ver&U':ht wirrt, ihn in eine unselbständige Tätig- der Gesetzgeber . noch die A'lRtalt Einfl�ß 
keit zu vermitteln. Eine solche Vorgangsweise nehmen, daR bleIbt den betreffenden aktIV 
ist Ul _zumutbar, und es soll nun eine gesetzli(;he Tätigen überantwortet. Und wenn es welche 
Rege!ul1a dafür getroffen werden. gibt, die im Monat nur 1200 S oder 1500 S 

Eine :weite Bitte, die ich der Frau Minister al'3 Ak.tive yerdienen, dann kann ihre Pen<;ion 
auch ans Herz lege, ist die Höchstbeitrags- a?ch 111 Z�lmnft bestenfalls nur 800 S be­
und Bemessungsgrundlage für die freiwillrge zIehungsweIse 1200 S betragen. 
Weiterversicherung nach dem ASVG. und Ich miichlo auch zur allgemeinen Kritik 
GSPVG .  Wir haben seinerzeit schon in ein Wort Fa'len. Bei der Pensionsvsrsicherung 
einem kühnen Anlauf mit 4800 S die Höchst- handf'lt es sich ja nicht um eine rein sachliche 
grenze erreicht, sind aber dabei geblieben, Materie, sondern im Hintergrund stehen immer 
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Kulhauek 
die lVlenschenschick'lale. Hier muß alle Kritik Österreich ein königliches System in der 
von Ernst gotragen und verantwOltungsvollscin. Sozialver�icherung, und wir sollten all,'s tun, 

Ich zitiere hier bewußt einen Sozialisten, damit es uns erhaUen blt'ibt . Ich bin zutiefst 

Felix Butschek. E r  steHt fest, daß es eine davon überzeugt, daß es möglich sein muß, 

stel'ile Sozialpolitik ist , wenn man nur immer daß wir gemeinsam hier den Enlst erkellllen 
mehr fordert. Er fügt hinzu, daß es die Arbeiter und die Vera�ltwortung besitzen , um für 

heute sehr wohl in ihrer Börse merken, daß gesicheTte P(;l1f.ionen in der Zukunft zu EO" gcn. 
S Dtlln nach wie vo': bi.n ich der Andcht : Nicht die Beiträge zur ozialversicherung einen 

namhafGen Betrag dars'bellen, der oft soga1� der ist der beste Sozialpolitiker, der immer 

_ bei elen kleine;ren Einkommen _ höher ist höhere Leistungen vETspricht" sondern r:1l6r, 

als die Lohnsteuer , jene Lohnsteuer , gegen die 
der nur das verspricht, von dem er wE'iß ,  daß 

- es auch in Zukunft Bestand haben vvirf� . heute so vehement wegen ihrer Progression 
Stellung genommen wird. Er sagt weiter, (Beifull bei der Ö VP.) 

daß der Arbeiter weiß, daß er den sogenannten Präsident Dipl . -Ing . Waldbrunner : Als 
Arbeitgeberanteil auch via Preis aus seiner nächst0m Redner erteile ich dem H0lTl1 Abgc­
Börse b8zahlen muß und daß jeder Bund es- ordneten Meißl das Wort. 
zuschuß, der seiner Sozialversicherung ge­
leistet, wird, ebenfalls aus jenen Steuern stammt., 
für die er aus seinem Portemonnaie zahlen 
muß. 

Man sollte sich daher schon immer wieder 
verantwortungsvoll fragen : Wieweit bestehen 
Möglichkeiten, Verbesserungen zu bringen, 
oder wieweit soll man vorübergehend von 
manchen Forderungen Abstand nehmen � Vor 
allem aber glaube ich, daß man die Sozial­
politik niemals zur Lizitation gebrauchen sollte . 

Wenn wir dabei eine kleine Inventur machen, 
um uns selbst zu vergewissern, ob dieser 
Gedankengang richtig ist, so ist es nahe­
liegend, daß wir Vergleiche ziehen, wie sich 
denn unser System zu denen der Nachbar­
länder verträgt . Wenn wir hier Deutschland 
zum Vergleich heranziehen, dann müssen wir 
feststellen, daß wir ein viel besseres System 
haben, denn wir nehmen die letzten fünf 
Jahre, also mehr oder weniger die Jahre mit 
dem höchsten Einkommen im Verlaufe des 
Lebens, während man in Deutschland das 
ganze Leb�m vom Lehrling an durchrechnet, 
den jeweiligen Jahresdurchschnitt ermittelt 
und daraus die Pension errechnet , die dann 
im Effekt selbstverständlich nicht die Höhe von 

Abgeordneter MeißI (FPÖ ) : Herr Pi äsident ! 
Meine Damen und Herren ! Die drei gegen­
ständlichen Regierungsvorlagen hat mpin 
Parteifreund Melter bereits behandelt. Mir 
obliegt es, zur dritten, zur Novelle zum 
Landwirtschaftlichen Z uschußrentenversiche­
rungsgesetz, das abgeändert werden soll, einige 
Worte zu sagen . 

Wir Freiheitlichen sind der Meinung, daß 
mit diesem Gesetz anscheinend in einer 
Aschermittwochstimmung wesentliche sub­
stantielle Veränderungen erfolgen sollen, die 
für die Landwirtschaft einen großen Nachteil 
darstellen und vor allem nicht begründet sind. 
Wir Freiheitlichen werden daher auch diesem 
Gesetz ganz bewußt die Zustimmung nicht 
geben, vor allem deshalb nicht, Weil man 
berf'hs in der letzten Sitzung ein Gesetz 
b:)schlossen hat, das die Erhöhung der Ab­
gaben von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben vorsieht, und zwar im Ausmaß 
von 26 Prozent . Wenn wir uns die Sätze 
ansehen, die heute zur Verhandlung str-hen, 
so müssen wir feststellen , daß die Beiträge, 
in diesem Fn,lle die Kopfquoten, um die glei­
chen ProzentEätz8 von mehr als einem Viertel 
erhöht werden . Wir sind daher nicht Ül der 

fast 80 Prozent erreichen kann , sondern b�stel1- Lag2, diesem Gesetz zuzustimmen. 
falls im Durchschnitt bei 60 Prozent liegt. Vor allem ist es bedauerlich, daß unser 
Oder ich erinnere an die sozialistischen Läwler Abändel'ungsantrag keine Zustimmung ge­
Schweden, wo heute das Alter für die An- funden hat, daß die große Erhöhung auf 
sprechul1g der Altersp0nsion - für Mann und 310 Prozent bei den Abga ben der land- und 
Frau gleich - 67 Jahre beträgt, und Norwegen , forstwirtschaftlichen Betriebe erfolgt ist . Man 
wo man erst vor eineinhalb Jahren bei der ist unserem Abänderungsantrag nicht bei­
Rentengewährul1g auf 70 Jahre hinaufgegangen getreten, und auch heute sollen wesentliche 
ist. 'Venn ich letztlich die Oststaat,en an unse- Erhöhungen boschlos,:;en werden. Es handelt 
rer Grenze noch ins Blickfeld des Vergleiches sich um Erhöhungen, die die Landwirtschaft 
ziehe, so ergibt sich, daß dort jedem die in diesem Zeitpunkt in keiner Weise verträgt . 

gleiche Mindestpension gewährt wird, ohne Meine Damen und Herren ! Sie müssen be­
Rücksicht darauf, wieviel er gegenüber dem denken , daß zurzeit auf der Seite der Land­
anderen in seinem Leben an Leistung e1'- wirtschaft keine größeren Einnahmen möglich 
bracht hat. sind. Auf der anderen Seite sind der Landwirt-

Wenn wir uns das vor Augen halten, dann schaft durch verschiedene Maßnahmen Be­
können wir mit Recht sagen : Wir haben in [ lastungen entstanden, wie etwa durch die 
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Meißl 

MiuC1 alölsteuel', durch die niedrigf'n Preise in die b?gründet sind, werden wir uns nicht 
der Forstwirtschaft , durch den- Preisv�l'fall scheuf'n, die Zustimmung zu geben . In diesem 
auf cl.: m Holzstktor, du:'ch die Schwi0Tigkc iten Fall ist dies aber nicht gegeben, und wir 
beim Vi(c; he:x:port und so weiter . Die Land- Freih,c:itlichen 'werden d aher ganz bewußt 
wirtsch aft hat als Folg:; der Preissteigerungen d iesET Nove llierung nicht zustimmen. ( Beifall 
auch als Konsument erhöhte Bdashmgen bei der F PÖ.) 
zu tra.�/ n .  P�'äsiclent Dipl. -Ing. Waldbrunner : Als 

D ' !'�alb ist es unverst,äl1rllich, daß man in !läC'hstom Re(lner erteile ich dem Herrn diesCin Z ,:itpunkt. üine Erhöhung b .'schh' ßt , AbGeordneten Pfeifer das "Tort . 
die un:�c 7'('r .M' i:nung nach zur zeit üb�rhaupt I 0 

. • 
• • . ,  • 

nicht b �  glündet ist . Es gc ht doch dabC'i !  Abgeorclnete;' Pfe�fe� (Sr:O � : H3JT Pr�Sldent !  
um , : ' 1 0:: BNbcknng des Abganges une: , 'wie �ohes Haur :; !, yor e.Hllg.�·r ZeIt ga� es 111 Tullll 
es ll( - :'.!- UI11 cl I' ß El'1' f" 111'U-l  d �  ,. Hi 1flo" -'11 - ('lllC FornschcuskusSlOl1 U bt'r das Tl1ema "Land-. IlJ l! "  , v  1 U, 1 g . Lo . , '- .J� . . '  • 1 1 , ' f . d 2 "  zUSch.U8ses . Ab�r , m{'ine Dam;:;n und Herren, 1.nrt8ch�ft - Nut

.
zn

.
lej�er oe er Sne km 

.
' 

es f;." hkn hier noch einige Dinge. Sie wurden Als ausubon�er sozl�hshscher Bauer stelle Ich 

ber: 'ii.� aufgezeigt . Es fehlt die Ausgl;�ic}ls- fe�t,. dafl ��e Ma:X:Ime des Hen n .Bun�B
f
s­

zl1la�y" uwl es fehlt vor allem die Dynamik mlll1steTs 
. 

fur La�d-
. 

und Fors��Vll'tsc . a t 

für di'c� Zuschußrente .  'Wenll diese Dinge hier Dr . Schle�nz:r beI chese:n ?e"prach hIeß : 

zur Vr-rha�ldlung stünden, dann wären wir Weder Nmzmeßer noch Sttefkmd. 

sehr g rno b ?reit, einr-r erheblichen Stf>igerullg Wenn auf rein wirtsrhaftlichem Gebiet diese 
die Zustimmung zu geb21l. Ab2r um das geht Frage durch Herrn Bundesminister Doktor 
es gar nicht. Es geht darum , für das letzte Schleinzer klar beantwortet wurde, so ist er 
Quartal, vom 1 .  Oktober des heurigen doch die Feststellung der Tatsache , daß es 
Jahres an, für die Einführung des Hilflosen- Stiefkinder in der Landwirtschaft gibt, schuldig 
zuschusses eine Bedeckung zu finden . Hier geblieben. Diese Stiefkinder sind von uns 
liegen noch gar keine Berechnungen vor, Sozialisten und Arbeitsbauern rechtzeitig er­
es wird angenommen und geschätzt. kannt und in Obhut genommen worden . Ich 

"-ir halten jedenfalls die Erhöhung in erinnere an unseren ehemaligen Bundes­

diesem Ausmaß nicht für gerechtfertigt. Wir minister Proksch und an die Abgeordneten 

werden daher , wie schon gesagt, dieser Novel- Steiner und Winkler, oie sich in den vergan­

Herung des Gesetzes die Zusti mmung nicht genen zwei Jahrzehnten für die soziale Besser­

geben. ':!tellung der alten Bäuerinnen und Bauern 
unentwegt und erfolgreich eingesetzt haben. 

Wir halten es auch für unverständlich, daß 
die b �Tufenen Vertreter , die angeblich berufe- Das Zuschußrentenversicherungsgesetz wäre 

nen Vertreter der Bauernschaft _ Bauern- nach dem Willen der Sozialisten im Jahre 1958 
bund, p! äsidentenkonferenz -, hier ein Doppel- komplett mit Krankenkasf>cnbctreuung, Aus­

spiel treiben. Auf der einen Seite wird ge:o:agt : gleichszulage und Hilflosenzuschuß ausge­

Wir sind dagegen - ich nehme das Beispiel stattet worden. Die Volkspartei hat merk­

von den 310 Prozent -, auf der anderen Seite würdig'3rweise dem Wunsch der Sozialisten 

wird hier im Haus mitbsschlossen. Es hätte nicht Rechnung getragen , sondern sich nur 
ruhig noch Zeit gf'hab::.. In dem einen Fall auf die einfachste und billigste Lösung der 

ist die Erhöhung ab 1. Jänner 1967, in dem Zuschußrentenversicherung eingelassen . Ich 

and0ren Fall ab 1 .  Jänner 1968. Bei der weiß, daß die ÖVP nun sagen wird : Es waren 

Abgab � von den land- und forstwirtschaftlichen damals keine Bedeckungsmittel vorhanden. 

Bet r] , b .'n wäre Zeit gewesen, im Herbst Ich erinnere Sie daran, daß die Sozialisten 

neucdieh darüber zu b3raten, wenn vielleicht die Mitwirkung der Staatskasse bei der Ein­

schon konkrete Unterlagen vorhanden sind. richtung dieses Gesetzes verlangt und mit der 
ÖVP gemeinsam durchgesetzt haben, damit 

Diese Beschlußfassung ist zurzeit nicht die soziale Bet,reuung der Bauernschafu über­
gerechtf,rtigt. Wir Freiheitlichen werden da- haupt beginnen konnte. Warum diese Ängst,­
her - und das war der Sinn meiner Wort- Jichkeit vor der finanziellen Bedeckung, wenn 
meldung - diesem Gesetzentwurf im Interesse l\lilliarden Schilling der Landwirtschaft in den 
der Landwirtschaft, weil wir ja immer gesagt letzten 20 Jahren für die'3e oder jene 
hab n, daß wir echte Interessen der Landwirt- Förderungszwecke zugeführt wurden � Wir 
schaft vertreten, die Zustimmung nicht gebell. wissen warum : Weil der Großgrundbesitz,  

'Wenll in einer zukünftigen Beratung - wir der die ÖVP und den Bauernbund maßgeb­
haben das oft unter Beweis gestellt , beispiels- lieh beeinflußt, Angst hatte vor dem geplanten 
weise bei der Budgetberatung und beim sozialen Ausgleich zwischen ihm, den wenigen 
Grünen Bericht, dem wir die Zustimmung tausenden Besitzern und den hunderttausenden 
geg( ben haben - Forderungen aufgestellt bäuerlichen Familien. (Zu,:�timm1mg bei d6r 
werden und Belastungen zur Debatte stehen, SP(J.) 

45. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 33 von 66

www.parlament.gv.at



3614 Nationalrat X I .  GP. - 45. Sitzung -- 8 .  Feber 1 967 

Pfeifer 
Ich bin im Besitze eines Schreibeml des 

Präsidenten des Hauptverbandes der vVald­
und Gtundbesitzerverbände Österreichs , in 
welchem die Einladung an mich ausgesprochen 
wurde, mit dem H3rrn Präsidenten über die 
soziale Betreuung der Bauernschaft zu disku­
tieren , wobei im Brief hervorgehoben wird , 
daß er durchaus positiv zu dieser sozialen 
Frage eingestellt ist , was wir Sozialisten und 
Arbeitsbauern sehr begrüßen . Zwischen den 
Zeilen dieses Schreibens ist zu lesen, wie weh 
dem Herrn Präsidenten und seinen Verbands­
mitgliedern die Beitragsleistung zur bäuer­
lichen Altersversicherung tut . Die Solidarität 
der Gt'oßgrundbesitzer mit den bäuerlichen 
Familien wurde, was un'3 eben'lO freut , VOll den 
Sozialisten erwirkt im Sinne des schon seit 
Jahrhunderten fälligen sozialen Ausgleiches 
zwischen Herrschaften und Bauern, den 
Bauern , die ja durch ihre Behauptung in 
unserer Gesellschaft dem Großgrundbesitz sein 
Dasein garantieren. 

Das Zuschußrentenversicherungsgesetz 
wurde durch das Bauern-Krankenversiche­
rungsgesetz in längst fälliger Weise ergänzt, 
sodaß die landwirtschaftlichen Zuschußrentner 
nun nach diesem Gesetoz krankenversichert 
sind. Zur Vollkommenheit fehlt noch die 
Ausgleichszulage , der Hilflosenzuschuß , die 
14. Rente und die Einbeziehung in die Pen­
sionsdynamik . 

Am 1 .  Jänner 1967 wurden die Pensionen 
nach dem ASVG. und dem GSPVG. neuerlich 
um etwa 8, 1 Pl'Ozcnt erhöht , die landwirt­
schaftlichen Zuschußrentner ab�r gingen "\vie­
der völlig leer aus .  Bei den Beratungen über 
die Pensionsdynamik verlangte die Öster­
reichische Volkspart,ei ausdrüc k1ich, daß die 
landwirtschaft,liche Zuschußrente von der Pen­
sionsdynamik ausgenommen bleiben soll. 

Die Zuschußrentner '3ind auch in der 
Krankenversichelung schlechter gestellt als 
die ükigen PensioniRten, da sie eine 20pro­
zentige Kostenbot,ei ligung bei Inanspruch­
nahme der ' Leistungen tragen müssen, außer­
dem nur eine 80prozentige Vergütung des 
Tarifes bekommen und eine R:zeptge bühr von 
5 S pro Medikament zu b:,zahlen haI en. 

In der Regierungsvorlage wird der Hilf­
losenzll'ichu ß mit einem monatlichen Betrag 
von 440 S fe'3tgesetzt . Dieser Betrag wurde 
willkürlich festgelegt , da er 119 ch Ansicht dcr 
ÖVP die höchstmögliche Monatsreme nicht 
ü ber"1teigen (lad ; nach ihrer Ansicht genügt 
also dieser Betrag als Hilflosenzuschuß . Wir 
Sozialisten sind der Meinung, daß dieser 
Betrag zu gering angesetzt ist, und verweisen 
darauf, daß der gesetzliche Hilflosenzuschuß 
nach dem ASVG. und GSPVG. mindestens 
505 S je Monat bsträgt und maximal a.uf 

1609 S ansteigen kann. Der Hilflosenzuschuß 
soll j a  die Auslagen für die Pflege und Be­
treuung <leeken. Mit nur 440 S - scheint 
uns Sozir.listcn - wird es in den meisten Fällen 
unmöglich sein, da'l Auslangen zu finden . 
Der Hilflosenzuschuß,  der ab Oktobor 1967 
gewährt, worden soll und der anfangs einen 
viertelj ährlichen Aufwand von 16 Millionen 
Schilling erfordern wird , soll durch eine 
Kopf- und FamitienbFitragserhöhung ab 1. .Jän­
ner 1967 von 390 S auf 500 S und von 1 95 S 
auf 250 S bedeckt werden. 

Da das Hohe Haus die Erhöhung der 
He besätze nach dem Abgabeneinhebungsgesetz 
vor einigen Tagen bewilligt hat , ist die Be­
deckungsabrechnung auf Grund der Kopf­
beiträge mangelhaft , denn es müßte bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Kopfbeiträge und 
der Grundsteuermeßbet,ragsabgabe ein höherer 
Hilflosenzuschuß möglich sein. Wenn dies 
aber in der Absicht gesehehen ist , sich Reserven 
vorzubehalten für den Fall, daß der Hilf-
10senzuschuß die Anstalt mehr belasten wird, 
als sie derzeit annimmt, so sei hier festgehalten , 
daß die Annahme in der Regierungsvorlage , 
es würden etwa 9 Prozent von der Zahl der 
Zuschußrentner , al<;o zirka 1 2.000 Personen , 
den Hilflosenzuschuß beanspruchen , von uns 
nicht geteilt wird. Wir h9 1ten dieser Annahme 
die Tatsachenziffern anderer Ansljalten ent­
gegen, und wir sehen , daß bei der PensiollS­
versicherungsanstalt der Angestellten rund 
6 Pl'ozent, bei der Pensionsveriilieht:rungfl­
anstalt der Arb2iter rund 9,5 Pr-o:�ent ,  bc'i den 
Land- und Forstarbeitern rund 10 PlOzent , 
jedoch b�i H,entnern der ge-werblichen Wirt ­
schaft rund 16 Prozent R ilflosenzuschuß­
bezieher sind . Aus diesen Zahlen muß ge­
folgert "\v.:.rd cn, daß b · i dell land vlirtRelmft ­
lichen Zuschußrentnern auch mehr als n Pro­
zent hj !floR sinn . ""ViI' werden in rIer Annahme: ,  
daß e s  1 2  bis 1 1  Pr07.ent, 'lein können , nicht. 
sehr weit fehlgehen . Das heißt , d aß sich der 
p!'äliminicrte Vicftülja.hre>;bxl arf für die Aus­
zahlung des Hilflo>lenzuschu8ses um etwa 
50 Pr��,ent erhöhen -wird. Daraus ergibt sich 
die Notwendigkeit der genauen Rechnung der 
hereinkommenden Bedeekungsmihel aus 
G-l'Umlst.eucrme ßbetrag und Kopfbcitl'ag. 

Als weitere Härte der RcgierungsvodagE' 
stellen wir Sozialisten fE'st , daß -für rHe im 
Oktob3l' 1967 fällige 13. Rent,e die AuszahlUl1g 
des Hilfl03enzuschusses nicht vOl'geseh;:n ist. 
Diese Verweigerung , die die ÖVP den ver­
dienten a,lten �1l1rl hilfl OSEn Bäuerinnen und 
Bauern zumutet., iHt f b2-nso eine durch dchts 
gerechtfertigte \Villkür -wie die eingangs er­
wähnte Festsetzung des Hilflosenzusdm ß­
beitr ages mit 440 S .  

Hohes Haus 1 I c h  darf ab.3chließend fest­
stellen, daß wir Sozialisten der gegenständ -
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lichen Regierungsvorlage die Zustimmung aus I' losenzuschusses zum Ausdruck gebracht wer­
dem Grunde geben, weil wir wiss('n, d aß ['ie den soll. Wird nämlich die Zuschußrente erhöht, 
trotz allem eine Ven'besserung des von uas soll auch der Hilflosenzuschuß entsprechend 
sein.3TZt,jt, nuch gemeinsa.m gesc+ affenol Land- nachgezogen werden. Erhebungen bei der 
wirtschaftlichen Zuschußrentem',.:rsichv ur'gs- Land- und forstwirtschaftlichen Soz ialver­
gesetzes bedeut,ct. sicherungsanstalt haben ergeben, daß etwa 

'Vir Sozia,li;,;ten fordern, die Einfühnmg dC'l' 
Ausgleichszulage, die 14 ,  Monatsnnte - und 
die Einbeziehung aHN lanch\'irtschaftliehen 
Zuschnßrentner in die Pou;i()11 sdynam ik dle­
stens folgen zu lassen . ( Be'i iall bei der SPÜ.j 

9,2 Prozent aller Pensionisten einen Hilflosen­
zuschuß beziehen. Es kann angenommen wer­
den, daß die Struktur des Versichertenkreises 
der Zuschußrentenversicherung ähnlich ge­
staltet ist und daß daher etwa mit einem 
gleichen Prozentsatz von Hilflosen - vielleicht 

P " 'd t D' 1 I '''T 'db Al auch etwas mehr - zu rechnen sein wird. raS1 en Ip . - ng. \'11 al runner : s 
nächstem RedneT cneile ich Herrn Abge-
ordneten Dr.  Haldcr d a" �'oJ't,. 

Abgeordneter Dr. Halder (ÖVP) : Herr Prä­
sident ! Hohes Hau s ! Wie der Herr Bericht­
erstatter bereits ausgeführt hat, sieht die 
10. Novelle zum Landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherungsgesetz vor allem die Ein­
führung des Hilflosenzuschusses vor, weiters 
eine Erhöhung der Beiträge der Pflichtver­
sicherten und die Hinaufsetzung des Alters 
für die Killdeseigenschaft um ein Jahr. Schließ­
lich bringt diese Novelle noch eine Regelung 
bezüglich der Auswirkung der Hauptfeststel­
lung der Einheitswerte auf die im Bereich der 
LZV. gelegenen Tatbestände, soweit sie auf 
den Grundsteuermeßbetrag Bezug nehmen. 
So ist also auch diese Novelle wie die bisherigen 
neun Novellen wiederum nur eine kleine 
Novelle. 

Das ursprüngliche Leistungsrecht der LZV. 
ist mit 1 .  Juli 1958 in Kraft getreten. Die bis­
herigen LeistUllgsverbe8serungen sind bald auf­
gezählt. Es sind im wesentlichen die Ein­
führung der Erwerbsunfähigkeitf-.izusehußrente, 
etwas später die Auflas8ung der BedilrLigkeits­
klausel für diese Rente ; reichlich spät ist anch 
in der LZV. die Ühergangswaisenrente ein-

Der Zeitpunkt der Einführung des H ilf­
losenzuschus13es ist uns ja schon durch das 
Bundesfinanzgesetz 1967 vorgezeichnet. Darin 
ist eine Erhöhung des Bundesbeitrages für die 
LZV. im Betrag von etwa 13 Millionen Schil­
ling wirksam geworden. Um diesen Erhöhungs­
betrag des Bundesbeitrages für die LZV. 
wirksam werden zu lassen, ist zwangsläufig 
eine Erhöhung der Beiträge der Versicherten 
notwendig. Von der LZV.-Anstalt wissen wir, 
daß im Jahre 1967 in diesem Bereich mit einem 
Abgang von einigen -zigtausend Schilling zu 
rechnen sein wird. Im Jahre 1968 wird der 
Abgang voraussichtlich noch größer sein. Es 
ist nun selbfltverständlich notwendig, für die 
Bedeckung dieses Abganges entsprechende 
Vorsorge zu treffen. Die Interessenvertretun­
(ten des Bauernstandes haben sich damit ein­
;ersta�den erklärt, den sogenannten Kopf­
beitrag für die Betriebsinhaber für das Jahr 
1 966 - diese Beiträge werden bekanntlich im­
mer im nachhinein für das vergangene Jahr 
erhobe� - von derzeit 360 auf 390 S zu 
erhöhen. Der Beitrag der selbstversicherten 
Kinder über 20 Jahre erhöht sich dem­
entsprechend von derzeIt 180 auf 195 S, und 
im gleichen Verhältnis ,verden au ch die Bei­
träge der freiwillig Versicherten erhöht. 

geführt worden, und schließlich wurden die Am 20. Jänner hat das Hohe Haus bereits die 
Zusdmßrenten mit Wirkung ab 1 .  April 1 965 Novelle zum Geßetz über eine Abgabe von 
einmal um rund 10 Prozent erhöht. land- und forstwirtschaftlichen Betrieben für 

Mit dieser 1 0. Novelle zum LZVG. beschlie- Zwecke der Zusehußrentenver"licherung be­
ßen wir, wie schon gesagt, die Einführu,ng des schlossen . Demnach wurde die Abgabe im 
Hilflosenzuschusses für die hilflosen alten gleichen Verhältnis erhöht, und zwar von 
und kranken Bauersleute. derzeit 225 auf 245 Prozent vom Grundsteuer-

Der Hilflosenzuschuß für die LZV.-Rentner meßbetrag. Die Erhöhung dieser Abgabe tritt 

wird 440 S im .Monat betragen .  Dieser BetrJ,g für das Jahr 1967 ein. Damit wird sowohl die 

entspricht der derzeitigen Höchstrente von Erhöhung des Kopfbeitrages wie auch die 

220 S einschließlich des Erhöhungsbetrages Erhöhung der Abgabe für das laufenrle Jahr 

für die Ehegattin. Damit ist der Hilflosen- 1967 wirksam und ist sowohl die Bedeckung 
des AufwandeA für den Hilflosenzuschuß für zuschuß in der LZV. immer noch niedriger 
die letzten drei Monate in diesem Jahr wie auch - das ist richtig - als der Mindesthilflo"len-

zuschuß nach dem ASVG. und GSPVG. Über die Bedeckung des zu erwarten den Abganges 

die Höhe dieses Hilflosenzuschusses hat man
' im wesentlichen gewährleistet. 

lange beraten. Man hat sich letztlich für W'er nun den Grundsätzen einer ordentlichen 
440 S entschieden, weil damit eine gewisse Geschäftsführung beitritt, muß dafür Ver­
Dynamik in der Weiterentwicklung des Hilf- ständnis haben, daß diese Novelle auch bereits 
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die Bedeckung des voraussichtliehen Abganges 
für 1968 und des Aufwandes für den Hilflosen­
zuschuß für das ganze Jahr 1968 sicherstellen 
soll. Demgemäß ist für das Jahr 1967 die Er­
höhung des Kopfbeitrages von 390 auJ 500 S 
und der Abgabe von 245 auf 3 10 Prozent vom 
Grundsteuermeßbetrag vorgesehen . Mit diesen 
Maßnahmen wird die Land wirtschaftliche Zu­
schußrentenversicherungsanstalt in die Lage 
versetzt, ihre gesetzlichen Aufgaben in diesem 
Jahr und im Jahre 1968 wahrzunehmen. 

Schon zu wiederholten Malen wurde in 
diesem Hohen Haus nicht nur vom Vertreter 
meiner Fraktion zum Ausdruck gebracht 
- es ist au.ch heute wieder geschehen -, daß 
au.ch im Bereich der Zuschußrentenversiche­
rung regelmäßig eine Anpassung der LZV.­
Renten an die Entwicklung der Lebens­
haltung"lkosten wie auch an das Wirtschafts­
wachstum stattfinden soll. Dieser Auffassung 
hat sich das Hohe Haus bereits anläßlich der 
Verabschiedung des PAG. mit einer Ent­
schließung angeschlossen. 

Wie ich schon sagte, wurden die LZV.­
Renten seit dem 1. Juli 1958 nur ein einziges 
Mal um 10  Prozent nachgezogen. Im gleichen 
Zeitraum �rden die Pensionen der Dienst­
nehmer um 50 bis 60 Prozent erhöht. Auch 
die Pensionen der Selbständigen in der gewerb­
lichen Wirtschaft wurden laufend nachgezogen. 
Und es mehren sich nun die Stimmen, auch im 
Kreis der Selbständigen in der Land- und 
Forstwirtschaft, die für eine ausgiebige Er­
höhung der Zuschußrenten eintreten. Selbst­
verständlich ist, wenn diesen Wünschen Rech­
nung getragen werden soll, eine entsprechende 
Erhöhung der Beiträge der Bauern notwendig, 
wobei natürlich auch weiterhin der Bund die 
Hälfte des Aufwandes der LZV.-Anst.alt zu 
bestreiten haben wird. 

gedinge laufend zu bieten. Es sind dies viele 
Kleinbauern, und es sind dies viele Bergbauern. 
In einer hoffnungslosen Situation sind vor 
allem die ehemaligen Pächter. In vielen 
Fällen läuft das Pachtverhältnis mit zu­
nehmendem Alter der Pächter aus. Wenn 
diesen Betrieb nicht eines der Kinder weiter­
pachtet, sind die älteren Pächtersleute natür­
lich ohne jedes Ausgedinge . Die Zuschußrente 
im Höchstbetrage von 440 S für ein Ehepaar 
reicht, wie allgemein bekannt ist, keineswegs 
aus, elen Lebensunterhalt sicherzustellen. 

Für alle vorgenannten Personenkreise ist 
die Einführung der sozialen Ausgleichszulage 
auch in der Zuschußrentenversicherung das 
vordringlichste sozialpolitische Anliegen . Man 
kann doch den bedürftigen landwirtschaftlichen 
Zuschußrentnern die Ausgleichszulage bis zu 
dem für die Pensionisten nach dem ASVG. 
und GSPVG. geltenden Richtsatz nicht deshalb 
vorenthalten, weil die Landwirtschaft im Wege 
des Ausgedinges einen wesentlichen Teil dieser 
Leistungen für die bäuerliche Altersversiche­
rung aus eigenem trägt. 

Wir kennen sehr wohl die Voraussetzungen 
für die Einführung der Ausgleichszulage in 
der LZV. Es sind hauptsächlich deren zwei. 
Einerseits muß gewährleistet sein, daß die 
landwirtschaftlichen Zuschußrenten ihrer Höhe 
nach nicht hinter der relativen Entwicklung 
der Pensionen nach dem ASVG. und GSPVG. 
zurückbleiben. Andererseits ist der Wert des 
Ausgedinges in objektiver Weise zu bewerten. 
Vorschläge für die Bewertung des Ausge­

dinges je nach der Leistungsfähigkeit des 
Betriebes haben die landwirtschaftlicnen In­
teressenvertretungen vorbereitet. Es ist dies 
eigentlich auch kein Neuland, WE"'il zum Beispiel 
auch die Ermittlung der Umsatz- und Ein­
kommensteuer aus land- und forstwirtschaft­
lichen Betrieben nach dem Einheitswert erfolgt. 

So erfreulich einerseits die bevorstehende Daß es mit dem Gesundheitszustand der 
Einführung des Hilflosenzuschusses für die bäuerlichen Bevölkerung im großen Durch­
alten und kranken Zuschußrentner ist, so schnitt schlecht bestellt ist, wissen wir alle. 
bedauerlich ist andererseits die Tatsache, daß Die Einführung der Bauernkrankenversiche­
der Lebensunterhalt eines bedeutsamen Teiles rung ermöglicht es nun auch der bäuerlichen 
d�r Zuschußr�ntner n.och immer �icht an- Bevölkerung, für die Erhaltung ihres Ge-
nahernd . zurelC�end �lChergestellt IS� . 

.
Nor- sundheitszustandes das jeweils Notwendige 

male�welse �ezlehen Jene Bauern, 
.. 

dIe Ihren zu tun. Auch die Zuschußrentenversicherung 
BetrIeb an emen. Sohn od�r En�el uberge.ben, ist zur Durchführung von Maßnahmen der 
a�s dem Ertrag dIeses BetrIebes em Ausgedmge' l Ges.und. heitsfürsorge b'3l

.
'U

. 

fen. Es
. 
handelt sich 

NIemand 
.
denkt dara�, die jUll�e

.
n Übernehmer d abei vor allem um H(�ilverfahren in eigenen 

zU
fl' 

ermutIgen� von dIesen familIenhaften Ver- I Kuranstalten, in Kuranstalten der Land- und 
p lChtungen m der Zukunft etwa Abstand �u ' forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt 
nehmen. und anderer Ver'licherungsträger. 

Wir sind der Meinung, daß unsere Bauers- In den letZt.;';ll Jahr en hat sich die Anza.hl 
leute auch in Zukunft die freie Station von . der beantragten und durchgeführten Heilver­
ihren Übernehmern unentgeltlich erhalten SOl- I' fahrcn laufend erhöht. Im Jahre 1965 haben 
len. Viele übernehmer sind aber nicht in der sich bereits iib3r 5000 Ba.uern und Bäuerinnen 

Lage, ihren Eltern ein angemessenes Aus- einem Kurheilverfahren unterzogen . An der 
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Dr. Halder 
Spitze stehen dje H"j lve: fahren wegen Er- seit Jalrrcn an dej· Spitze der Upmchen für 
krankung dei '  Geli ' llke,  wegen Edn ankung die Erwerbsunfähigkeit, im  Bauern stand. 1964 
der Glicflmaßen . Es folgf'l1 die Heilver- wurden allein weg, }} He; z - und J{YE if'lauf­
fahren wegol Herz- und Krcislauferluan!:ungen erkrankungen 32 Proz( nt allel' lanc:.w�rtschaft­
und sehließlich als nächstwichtiger Indika- lichen El'werbsU1 �fähigkcjt�,zu8ehuß ;·enten zu­
tio1l8b,:,reIch die Heilwl fahren 'ivegen Er- {'rkannt. . Die J� and- und fonitwirtschafiliche 
kmnkungen der AtmungEl,ycge. Die E, fulge Sozjalvc�'sicherung8anstah'" die b,'kamltlich 
deT H ::ilVf:l fahren Find E.rnmtürend . Sil� sind auch die GeschäftE' der landwirtscp aftlichen 
für die ' Betroffenen eine 'Wohltat und dank I Znschuß, ultenVtrs:chenmg führt, ist im Be­
der Wiederherste Uung , zumindm,t der BE'S- I gi iffe , in Bad Hn,lI in Ob röstcrrdch das be­
serung des Gesundh��·ikzustalld('� uilfl der I st,�h� m1 e Kud:H:':im zur BebancUung von H(�i'Z­
Be;,werung der Arbeit i,fähigkeit natürlich auch I und 1(1 eüJauferlnal1kungell zu erweitern und 
eine gro ße wirtschafl;] j ehe Hilfe. mit (lE'n entsprechenden neuzeit l ichen m'2di­

60 Prozent aller Ht·ilverfah,en (leI' land­
wir tsch aftl i ehen Z uBeh uß ten ten versi (" herung 
für Bauern und BäuGrinnen oder Zuschuß­
rentner dienen clN Behandlung von Er­
krankungen der Gdenke, der Gliedmaßen, 

zinischell Erforclernis8cl1 au;,zuf'tattel1. Da�­
übJr hil.alls ;:�tebt den Vt;l'sichel'tEll des Bauc'rn­
standes ab Juli dieses Jahres in Bad Tatz­
manllsdod im Burgenland ein Vertl'agsh€im 
zur VuJügung. 

also des Bewegungfapparates .  Die rheuma- Die Aufgabe der Land'wi.rtschaftlichen Zu­
tischen Erkrankungen sind unkr der bäuer- schuß1Cnt.envc:rsicherungEanstalt besteht also 
lichen Bevölkerung, die soviel den Unbilden keineswegs nur d arin, an alte und kranke 
der Natur und des Wetters ausgesetzt ist, Bauersleute Zuschußrenten zu b2zahlen, son­
leider weit, ve,rbreitet . Rheumatische Be- dern auch darin, ihren Gesundheitszust.and 
schwerden, dit; nicht r('chtzeitig behandelt zu erhalten oder wiederhmzustellen . Nützen 
werden, führen allenthalbe n zu vollständiger wir also die heilenden Wasser, die von selbst 
Arb8itsunfähigkeit und sind überdies au ßer- aus dem Boden quellen, zum Segen und 
ordentlich schmerzhaft. Die Landwirtschaft- Nutzen der Menschen . 'Welch ungeheure 
liehe Zusehußrentenversieherungsanstalt hat wirtschaftliche Anstrengungen werden unter­
sich daher entschlossen, (lie Möglichkeiten der nommen, Bodenschätze anderer Art zu heben. 
Heilfürsorge in diesem Indikationsbereich zu Die heilenden Wasser bieten sich uns von 
erweitern . Der Vorstand dieser Anstalt hat selber und gratis an. Lassen wir sie also nicht 
schon vor Jahren den Beschluß gefaHt , das ungenützt verdunsten . Es ist immer besser, 
bestehende Kurheim Paracelsushof in Bad- Schäden zu verhüten , als nachher Schäden 
gasteill mit derzeit 22 Betten auf etwa. zu vergüten. 
100 Bette

.�
l. z� vergrößern

.
' um dort vor allem I In ganz besonderem Maße gilt dies natür­

den hartna�klgcn rheumatIs�hen Erkral1k,:�ngen 1 lieh für die Gesundheit des Menschen, und ge­
dm'ch HCllbehan(�lunge� 1ll . Schwdelba�Fl1 I rade deshalb möchte ich in diesem Zmammen­
und vor allem 1m Boekste1l1sto

.
�len �el7,u- 1 hang auf die hervol'l agende Bedeutung der 

k?mmt.n. Manche Menschen 
.. 
waren 

. 
.'1E'ute , gesundheitsfürsorgerischen Maßnahmcll der 

mcht �nehr a�l Leb.en oder waren
. 
KJ:u�?el, I Gesundheitsvorsorge und der Gesundheit

. 
sfür­

we�ll1 Ihnen n�cht die .Behandlu�g 11? ,Bock- sorge verweisen.  Die bäueJ liche Bevölk2fung 
steIllstollen

.
!lellung beZIehungsweIse Lmuerung I ist bereit, den ihr kraft Gesetzes zukommenden 

gebracht hatte B ·t F· · · h  
. 

I E·  . el rag zur manZH;YUng 1 rcr SOZla en 111-
Mit großem Bedauern muß ich fF'i':tstdlf"ll , richtungen zu leisten , 'Wenn wir mit der 

daß die Realisielung dieses Vorhabens noe11 10.  Novelle zum LZVG. eine Erhöhung des 
immer am Einspruch des Bundesministeriu ms Beitragsaufkommens der Landwirtschaft zur 
für Finanzen scheit,(')rt. Ieh möchte nicht landwirtschaftlichen. ZuschußrE'ntenversiche­
nur in meiner Eigenschafjj ah; Abgeordneter rung beschließen, dann hat auch die öff'em­
und Vertreter des Bauernstandes, sondern liehe Hand alle Veranlassung, das Ihre z u  
auch i n  meiner Eigenschaft als Vorsitzender tun und alle wirk"amen Maßnahmen der 
des Gesundheitsfül'sorgeausschusses der Land- Gesundheitsfürsorge verständnisvoll zu unter­
wirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungs- stützen. 
anstalt auch von dieser Stelle aus das Bundes-
ministerium für Finanzen recht herzlich bitten, 
im Interesse dieses schweystbetroffenen Per­
sonenkreises endlich Einsicht walten zu lassen. 

Aber auch die Herz- und Kreislauferkran­
kungen "lind eine Geißel des Bauernstandes. 
Sie stehen, wie auch der Rechnungshof an­
läßlich seiner letzten Eillschau berichtet hat, 

Es ist nunmehr gelungen , eine Regelung 
vorzubereiten, welche Auswirkung die Haupt­
festsetzung der Einheitswerte im Bereich der 
landwirtscha.ftlichen Zuschußrentenversiche­
rung haben soll. Sie sind im Artikel n der 
zur Beratung stehenden Vorlage der 10. LZVG.­
Novelle festgehalten. Demnach sind für den 
Bereich des Leistungsrechtes Änderungen der 
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Dr. Halder 
Grundsteuermeßbeträge nur dann zu berück­
sichtigen , ,venn sie durch eine Änderung 
der tatsächlichen Verhältnisse und nicht durch 
eine bloße Änderung der Wertverhältnisse be­
wirkt wurden. :Mit, dieser Regelung werden 
viele Unklarheiten im Leistungs!'c cht der LZV . 
bereinigt . 

Meine Fraktion gibt diesem Gesetz gerne 
ihre Zustimmung, weil mit der Einführung 
des H llflosenzuschusses in der LZV. nicht 

nur eine längst notwen(1ige wichtige soziale 

Ta.t gesetzt wird, sond,-, n auch deshalb, 

weil die seinerzeit geltend gemachten syste­
matischen Bedenken in diesem Bereiche über­
wunden sind und damit tndlich der vVeg 
freigemacht zu sein scheint, aus der landwirt­
schaftlichen Zuschußrentenversicherung eine 
echte Altersversorgung nun auch für den 
bäuerlichen Berufsstand zu schaffen. ( Bei­
fall bei der Ö V P.) 

Präsident Dipl . -Ing. Waldbrunner : Als 
nächstem Redner erteile ich dem Herrn Abge­
ordneten Altenburger das Wort. 

Abgeordneter Altenburger (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Der Herr 
Abgeordnete Kollege Pans i hat im Zusammen­
hang mit dem Antrag der Sozialistischen 

Partei auf Beibehaltung der 50 S-Grenze 
verlangt, daß die Österreichi!:'lche Volks­
partei diesem Antrag zustimmen möge. In 
l3einer Begründung hat sich der Herr Kollege 
Abgeordneter Pansi, wie es nicht anders zu 
erwarten war, auf das berufen, was bereits 
die "Arbeiter-Zeitung" am 1 2. Jänner fest­
gestellt hat, daß nämlich mit dieser von der 
ÖVP schon im Ausschuß vertretenen Stellu.ng­
nahme eine Rentenkürzung für die Ärmsten 
durchgeführt wird. 

Diese Feststellung der "Arbeiter-Zeitung" 
wurde sofort als das beantwortet, was sie 
letzten Endes ist, nämlich als Demagogie in 
bezug auf einen gemeinsamen Entwurf zum 
ASVG. Der Herr Abgeordnete Pansi hat auch 
in dem Abänderungsantrag, der schon im Aus­
schuß vorgelegt wurde, darauf hingewiesen, 
daß der Entfall der bisherigen Regelung Härten 
nach sich zieht. Man hat es sich aber in der 
Sozialistischen Partei einfacher gemacht und 
festgestellt, daß diese nachteiligen Folgen für 

den Fall, daß wir dem Antrag der Sozialistischen 
Partei Rechnung tragen, durch einfache ge­
setzgeberische Maßnahmen zu beseitigen seien. 
Man sagte also : Wir verlangen das, u.nd die 
nachteiligen Folgen sind einfach durch Gesetze 
wieder zu beseitigen . Herr Abgeordneter 
Pansi hat sich aber nicht der Mühe unterzogen, 
in Betracht zu ziehen, was auch in den Nach­
richten des ÖAAB veröffentlicht wurde und 
bis zum heutigen Tage unbestritten ist, näm-

lieh daß die Beseitigung der 50 S-Grenze dazu 
führt, daß in Zukunft auch kleine Einbußen 
im Einkommen eine sofortige Erhöhung der 
Ausgleichszulage bewirken. Von diesem Tat­
bestand hat er nicht Kenntnis genommen, 
sondern er hat in der üblichen demagogischen 
Form behauptet, die ÖVP sei für die Renten­
kürzung bei den Ärmsten . (Zwischenruf bei 
der SPÖ.) - Es ist richtig . Es freut mich, 
daß Sie das feststellen. 

Ich darf dazu folgendes sagen. Ich weiß nieht, 
wo sich Abgeordneter Pansi erkundigt hat, 
aber der Vorschlag, die 50 S-Grenze zu be­
seitigen, stammt von den sozialistischen Ex­
perten der Pensionsversicherung. Mich wun­
dert sehr, daß Sie sich an uns wenden und daß 
sich Kollege Pansi nicht vorher mit jenen aus­
gesprochen hat, von denen diese Anregung 
gekommen ist ! (Hört ! Hört ! -Rufe bei der 
o V P.) Ich weiß nicht, warum Kollege Pansi 
in Verfolgu.ng seiner sonstigen Tätigkeit nicht 
auch im Arbeiterkammertag nachgesehen hat, 
denn der Arbeiterkammertag hat wiederholt 
diesen Vorschlägen der sozialistischen Ex­
perten in der Pensionsversicheru.ng zugestimmt . 

Ich weiß daher nicht, warum sich Kollege 
Pansi an die Österreichische Volkspartei mit der 
Aufforderung wendet, daß sie nun etwas 
"Furchtbares" abwenden soll, wenn doch der 
Vorschlag, wenn die Initiative selbst von den 
sozialistischen Experten der Pensionsversiche­
rungsanstalt kam und wenn der Arbeiterkam­
mertag - ich nehme an, daß der Abgeordnete 
Pansi dort mehr Einfluß hat als ich - diese 
Regelung gutgeheißen hat, und zwar aus Grün­
den , die wir im Ausschuß beraten haben, wo 
wir a,uch dargelegt haben, daß wir diesem 
Ihrem Antrag nicht zustimm en können. Daher 
werden wir auch jetzt dagegen f'3timmen. 

Ieh möehte nur festgestellt haben, daß die 
Initiative, die Anregung hinsichtlich dieser 
Bagatellgrenze, wie sie jetzt vorliegt, von den 
sozialistisehen Vertretern zum Teil aus den 
Pensionsversicherungsanstaltell stammt und 
daß der Appell an uns völlig verkehrt gewesen 
ist. Es bleibt daher eine Demagogie, in dieser 
Frage die Volkspartei anzugreifen, wenn Sie 
selbst die geistigen Urheber sind ! (Beifall bei 
der ÖVP. - Abg. Sche i benre i f :  Bravo, 
Herr Minister ! - Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort ist niemand mehr gemeldet . Die Debatte 
ist geschlossen. - Wünscht einer der Herren 
Berichterstatter ein ,Schlußwort ? - Sie ver­
zichten. Dann kommen wir zur A b s t i m m u n g. 

Wir stimmen ab über den Entwurf der 
19. N o ve l l e  z u m A S V G. Hiezu liegen Ab­
änderungsanträge vor. Ich werde daher ziffern­
weise abstimmen lassen . 

45. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)38 von 66

www.parlament.gv.at



Nationalrat X1. UP. - 45. Sitzung - 8 . Feber 1 967 3619 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner 

Zu Artikel I bis einschließlich Z. 26 ]ie�en Zu Artikel I bis einschließlich Z. 3 liegen 
keine Abänderungsanträge vor. Ich lasse über keine Abänderungsant,räge vor. Ich lasse 
diesen Teil des Gesetzent,vTl.rfes in (�er FaRsung daher hierüber unter einem abstimmen und 
des Auss;;hußberichies ab�tjmlllen und bitte , bitte jene Damel! ulld Herren, flie diesem Teil 
jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zu- I des Ge8etzelltWl.�rfes in der Fassung des Aus­
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er- ;  schuß berichtes ihre Zustimmung geben , sich 
heben. - Danke. Das ist einstimmig an- I von den Sitzen zu erheben. - Danke . Das 
genommeü. ! i st einstünmig a�16enommen. 

Zu Z. 27 l iest ein Antrag auf S �,rei ('Lll ! lg ! Hinsi('htlich d€r Z. 4 und 5 ist getrennte Ab­
der Absä �ze lit. h u nd c yor. Ich L:>,s!'ie zUl1äch;:; L st immung verlangt worden. Ich lasse daher 
über Z. 27 llt. a in der Fassung des Aus- über diese beiden Ziffern unter einem abstim­
schuß beric:ües abstimmen, wozu keine Ab- men und bitte jene Damen und Herren, die die­
änderu,:.gsa,n1räge vorliegen . Ich bit,te jene ßen Ziffern in der Fasl:lung des Ausschußberichtes 
Dame!l l\nd Herre:n , die hiezu ihre Zustimmung ihre Zm;timmung geben, sich VOll den Sitzen 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - zu erheben. - Danke . Das ist die Mehrheit . 
Danke. Das ist ebenfalls einstimmig ange- Ist angenommen. 
nommen. Zu den Z. 6 und 7 liegen keine Abänderungs-

Wir kommen zur Abstimmung über die Z. 27 ! anträge vor. Ich bitte daher jene Damen und 
lit . b und c. Ich kann nur positiv abstim- Herren, die diesen heiden Ziffern in der Fassung 
men lassen. 'Verdeu die lit. b und c der Z. 27 des Ausschußberichtes zll,stimmen, sich von 
in der Fassung des Ausschußberichtes ange- den Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist 
nommen, so ist dann der Streichungsantrag einstimmig angenommen. 
g�fallen. Ich �itte jene D�men und Herren, Zu Z. 8 liegt der Antrag auf Streichung der 
dIe der Z. 2� ht. b �nd c In �er Fassung des Absätze lit. b und c vor. Ich lasse zunächst �usschu.ßberlC�tes Ihre ZustImmung geben, über Z. 8 Ht. a, wozu kein Abänderungsantrag sI�h von den

. 
SItzen zu erheben. - I?an�e. Ist vorliegt, abstimmen und bitte jene Damen und 

mIt . Mehrhett angenommen. DamIt Ist der Herren, die Z. 8 Ht . a in der Fassung des Aus­
StrelChungsantrag gefallen. schuß berichtes zustimmen, sich von den Sitzen 

Zu den übrigen Teilen des Gesetzentwurfes zu erheben. - Danke. Das ist einstimmig. 
liegen keine Abänderungsanträge vor. Ich Wir kommen zu Z. 8 lit. b und c. Ich kann 
lasse daher über sie unter einem abstimmen wieder nur positiv abstimmen lassen. Ich 
und bitte Jene Damen und Herren, die diesen bitte jene Damen und Herren, die der lit. b 
restlichen Teilen des Gesetzentwurfes samt und c in der Fassu.ng des Ausschußberichtes 
Titel und Eingang in der Fassung des Aus- zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
schußberichtes ihre ZUSliimmung geben, sich Ich danke. Das ist die Mehrheit. Ist ange­
von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das nommen. Damit ist der Streichungsantrag 
ist einstimmig angenommen. Damit ist die gefallen. 
z w e i t e  Lesu.ng beendet. Zu den restlichen Teilen des Gesetzentwurfes 

Der Herr Berichterstatter beantragt die liegen keine Abänderungsanträge vor. Ich 
sofortige Vornahme der dr i t t e n L e s u n g. Es lasse daher hierüber unter einem abstimmen. 
ist kein Einwand. Dann bitte ich jene Damen Ich bitte jene Damen und Herren, die den rest­
und Herren, die dem Gesetzentwurf auch in lichen Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel 
dritter Le:o.ung zustimmen, sich von den Sitzen und Eingang in der Fassung des Ausschuß­
zu erheben. - Danke. Das ist e i n s t i m m i g  berichtes ihre Zustimmung geben, sich von 
a ng e n o m men.  den Sitzen zu erheben. - Danke. Ist  ein-

"Vir kommen nun zur Abstimmung über den stimmig angenommen. Damit ist die zwe i t e 

zu diesem Geset.zentwurf eingebrachten En t- Lesung die�es Gesetzentwurfes beendet . 
s c h l i e ß u n g s all t r a g, der dem Ausschuß- Der Herr Berichterstatter beantragt die 
bericht beigedruukt ist. Ich bitte jene Damen sofortige Vornahme der d r i t t e n  Lesung. -
und Herren , die diesem Entschließungsantrag Kein Einwand. Dann bitte ich jene Damen und 
ihre Zustimmung geben , sieh von den Sitzen Herren, die dem Gesetzentwurf auch in dritter 
zu erheben. - L,t auch e i n s t i m m i g  a n- Lesung zUi'ltimmen, sich von den Sitzen zu 
g e n o m m e n. erheben. - Danke. Das ist e i n s t i m m i g 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den a nge n o m men. 
Entwurf der 16.  Novel le  z u m Ge werb- Hieran! wird die Regierungsvorlage über die 
l i c he n Selb s t ä n d i ge n - Pe n si o n s ve r s i c he- 10. Novel le z u m  Landwi r tschaf t li c h e n  
rungsgeset z. Auch hiezu liegen Abänderungs- Zuschußrenten vers icherungsgese t z  �n 
anträge vor. Ich lasse daher wieder ziffern - i zwei ter  und dri t t er  Lesung mit Mehrheit 
weise abstimmen. I zum Beschluß erhoben. 
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4. Punkt : Bericht des Unterrichts ausschusses 
über die Regierungsvorlage (304 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über eine Bundeslejstung an die 
Evangelische Superintendenz A. B. Salzburg 

und Tirol (366 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir be­
handeln nun den 4.  Punkt der Tagesordnung : 
Bundesgesetz über eine Bundesleistung an die 
Evangelische Superintendenz A. B. Salz burg 
und Tirol. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Marberger. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Marberger : Herr Präsident ! 
Hohes Haus ! Namens des Unterrichtsaus­
schusses berichte ich über das Bundesgesetz 
über eine Bundesleistung an die Evangelische 
Superintendenz Augsburgischen Bekt;nntnis­
ses Salzburg und Tirol. 

Die Evangelische Kirche Augsburgischen 
Bekenntnisses in Österreich hat sich ent­
schlossen, die Evangelische Superintendenz 
für Oberösterreich, Salzburg und Tirol aufzu­
lösen. An deren Stelle wurde eine Evangeli­
sche Superintendenz Augsburgischen Bekennt­
nisses Oberösterreich und eine Evangelische 
Superintendenz Salz burg und Tirol errichtet, 
wobei die bis dahin der alten Superintendenz 
zugekommene Stellung einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts erlosch und die zwei 
neuen Superintendenzen gemäß Bundesgesetz 
BGBL Nr. 182/1961 auch für den 
staatlichen Bereich Rechtspersönlichkeit des 
öffentlichen Rechts erlangten. Während die 
nunmehrige Superintendenz Oberösterreich 
weitgehend auf die vorgefundenen Einrich­
tungen der aufgelösten Superintendenz zurück­
greifen kann, erscheint für die Superintendenz 
Salz burg und Tirol die Schaffung verschiedener 
materieller Einrichtungen unerläßlich. Der 
Evangelische Oberkirchenrat Augsburgischen 
und Helvetischen Bekenntnisses ist demnach 
an das Bundesministerium für Unterricht mit 
der Bitte herangetreten, die Gewährung einer 
Dotation des Bundes an die neue Supel'inten­
denz zu erwirken. 

Entsprechend diesem Anliegen der Evan­
gelischen Kirche hat die Bundesregierung am 
1 2. Dezember 1966 den Gesetzentwurf über 
eine Bundesleistung an die Evangelische Super­
intendenz Augsburgischen Bekenntnisses Salz­
burg und Tirol im Nationalrat eingebracht. 

Der Unterrichtsausschuß hat diesen Ge­
setzentwurf in seiner Sitzung am 19.  Jänner 
1967 in Anwesenheit des Bundesministers für 
Unterricht Dr . Piffi-Percevi6 der Vor be­
ratung unterzogen und nach einer Debatte, 
an der sich außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Johanna Bayer 
Zankl und Peter beteiligten, einstimmig 
ohne Abänderung angenommen. 

Der Unterrichtsausschuß stellt somit den 
A n t r a g, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(304 der Beilagen) die verfassungsmaßige Zu­
stimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, 
General- und Spezialdehatte unter einem abzu­
führen. 

·Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Es ist beantragt, General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuführen.-Es ist kein Wider­
spruch. Daher gehen wir in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord­
nete Dr . Geißler. Ich erteile es Ihm. 

Abgeordneter Dr. Geißler (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Seit 1945 
besteht zwischen den christlichen Kirchen und 
dem österreichischen Staat eine echte Partner­
schaft. Nach dem Grundsatz der "Freien 
Kirche im freien Staat" werden die Beziehun­
gen des Staates zu den christlichen Religions­
gemeinschaften bestimmt von Toleranz und 
christlicher Verant"\-vortung. 

In dem für die evangelische Kirche und für 
die evangelischen Christen in Österreich so 
bed0utsamon Gesetz über die äußeren. Rechts­
verhältni8se der evangelischen Kirche vom 
6. Juli 1961 - kurz Protestantengesetz ge­
nannt - wurden alle bis dahin noch offenen 
Fragen einer für heide Teile befriedigenden 
Lösung zugeführt, und die evangelische Kirche 
war, wie ich damals in meinen Ausführungen 
im Hohen Hause zu diesem Gesetze feststellen 
konnte, die erste Religionsgemeinschaft, die 
sich klare und eindeutige Rechtsbeziehungen 
zum öster.reichischen Staate auf moderner und 
fortschri ttlicher Grundlage schaffen .konnte. 

Die Bedeutung des Protestantengesetzes 
wird durch die Tatsache unterstrichen, daß 
auch in andern Staaten dieses Gesetz genau 
studiert wird, um nach seiner Grundkonzeption 
ähnliche Regelungen, besonders in latein­
amerikanischen Ländern, zu finden. 

vVenn wir heute im Hohen Hause eine ein­
malige Dotation des Staates für die neu­
errichtete evangelische Superintendenz Salz­
burg-Timl beschließen, so betrachten wir als 
evangelische Christen in Österreich das gerne 
als Beweis, wie verständnisvoll der Staat die 
Arbeit und die großen Aufgaben, die den 
christlichen Kirchen in unserem Vaterland 
gestellt sind, unterstützt und würdigt. Ich 
möchte daher als evangelischer Abgeordneter 
besonders dem Herrn Bundesminister für 
Unterricht Dr. Piffl und seinen Mitarbeitern 
im Kultusamt aufrichtigst und herzlichst 
danken, danken, daß so rasch und in so ent­
gegenkommender Weise der Bitte der evange­
lischen Kirche, ihr aus diesem besonderen 
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Dr. Geißler 

Anlaß eine einma.lige Subvention zu gewähren, 
entsprochen wurde. So wie die katholische 
Kirche bei Erri chtung einer neuen Diöze8P 
vom Staate finanzielle Hilfe e,·hält, erbringt 
mit dem heute zu beschlie ßenden Gesetz der 
Bund anliißlich der Errichtung der evange­
lischen Superintendenz Salzburg-Tirol eine 
einmalige finanzielle Leistung. 

Die evangelische Kirchenleitung hatte mit 
1 .  4. 1 966 b eschlossen, die Super intendenz 
Obet'österreich, welche bislang die Bundes­
länder Oberösterreich, Salzburg und Tirol -
ohne Osttirol - umfaßte, aufzulösen und je 
eine eigene Superintendenz in Oberösterreich 
und eine Superintendenz für Salzburg und 
Tirol zu erdchten . 

Möglichkeit  zu gebrm, die ihr in diesem Raume 
gpstelltün Aufgaben vo!1:,:tändig erfüllen zu 
können. 

Dabei ist besonders zu berücksichtigen, daß 
die evangelische Kirche neben ihrer Haupt­
arbeit im seelsorgerischen Bereiche auf 
Grund der neuen Schulgesetze den Religions­
unterricht intenfiivieren muß . In der Jugend­
arbeit, in der Inneren Mission und in vielen 
anderen kulturellen Bereichen ergeben sich für 
die Kirche immer neue zusätzliche und größere 
Aufgaben. 

Auf karitativem Gebiete, etwa bei der Hoch­
wasserhilfe oder bei der Hilfsaktion für Indien ,  
haben gerade i m  letzten Jahr die evangelische 
Kirche und d ie ihr nahestehenden Organjsa­
tionen und Gemeinschaften Außerordentliches Hohes Haus ! Die evangelische Kirche A. B . 

und H. B. ist in Österreich seit dem Ende des geleistet, wenn man bedenkt, daß für diese 
beiden Hilfsmaßnahmen allein fast 2 Milli-zweiten 'Veltkrieges ständig gewachsen. 

Bests.nd 1945 die evangelische Kirche A. B. 
aus 1 23 Gemein�len mit rund 3 15.000 Gc­
meilldeglicdern, �o zählt sie  heute 167 Ge­
meinden mit rund 405.000 Seelen. 

nur 
der 
aus 

ouen Schilling 
wurden . 

aufgebracht und verteilt 

Weitere Verpflichtu,ngen erwachsen cler evan­
gelischen Kirche in Österreich als einem 
Fremdenverkehrsland in der Kurseelsorge . 

So sind allein in der neuerrichteten Super­
intendenz Salzburg-Tirol für das Jahr 1 967 
36 Ku.rseelsorgestellen errichtet worden. 

Die evangelische Kirche H. B.,  welche 
eine Superintenclenz in Wien unterhält, 
auch Vorarlberg angehört, bestand 1945 
sechs Gemeinden mit ungefähr 15 .200 
meindegliedern, heute zählt sie acht 
meinden mit 18.500 Seelen. 

Gc-
G Auf einen wichtigen und weit über unsere e-

Grenzen hinaus bedeu,tungsvollen . Wirkungs-
und Aufgabenbereich der evangelischen Kirche 
in Österreich möchte ich besonders hinweisen : Die Bezeichnung A. B. ist, wenn ich das 

hier erläutern darf, seit dem Toleranzpatent 
Kaiser Josephs II. vom Jahre 1781 für die Vom Bodensee b is ans Schwarze Meer war 
confessio Augustana vom 25 . Juni 1 530 ge- in der alten Monarchie u,nsre Minderheitskirche 

bräuchlich, während die Bezeichnung H . B . als Diasporakirche tätig. 

die Abkürzung für die confessio Helvetica Nach dem Ende des ersten Weltkrieges u,nd 
Posterior von Heinrich Bullinger in Zürich besonders nach 1945 galt es, die vielen per­
aus dem Jahre 1566 ist. sönlichen Verbindungen u,nd Beziehu,ngen so-

Der evangelischen Kirche wachsen pro Jahr weit als möglich aufrechtzuerhalten und 

durchschnittlich zwei neue Gemeinden zu . wieder auszubauen. Die evangelische Kirche 
Das größte Wachstum in den sieben evange- übernahm gerne nach dem zweiten Weltkrieg 
lischen Superint.endenzen A. B .  Burgenland , die so schwierige und mühsame Aufgabe der 
Wien, Niederösterreich, Kärnten, Steiermark, Mittlerrolle zwiRchen Ost und West, und es ist 

Oberösterreich und Salz burg-Tirol hatte in ihr als Kirche eines neutralen Staates gelungen, 
den letzten 20 J ahren die alte Superintendenz viele persönliche Kontakte zu den Nachbar­

Oberösterreich zu verzeichnen, wo die Seelen- . kirchen im Osten \viederherzustellel1, sie zu 

zahl au: das Dopp�lte ges�iegen is� und
. 
die I inteni".ivieren und zu vertiefen. 

evangelIschen Gememden SICh um em DrIttel Es ist bestimmt kein Zufall, daß im April 
vermehrten. dieses Jahres eine große lutherische Missions-

Durch die Errichtung VOll 1 15 Kirchen, von konferenz in Baden bei Wien abgehalten wird 
Pfarrhäusern, von Kapellen und Gemeinde- oder aber daß im Herbst die in der Nyborger 
zentren hat die evangelische Kirche Bedeut- Konferenz zu.sammengeschlossenen evange­
sames im Zuge des \Viederaufbaues unserer lischen Kirchen Eu.ropas in Pörtschach tagen 
Heimat geleistet. Auch auf diesem Gebiete werden . 
hat die alte Superintendenz Oberösterreich Österreich als neu.traler Staat im Herzen 
der: weitaus größten Ant�il mit fast einem Europas eignet sich wie kaum ein anderer 
Dnttel aller neuen Bauob]ekte. Staat für derartige internationale Zusammen-

Es lagen also gute Gründe vor, die Teilung künfte, und die evangelische Kirche in Öster­
der alten Superintendenz Oberösterreich vor- reich ist sich dieser ihrer besonderen Mission 
zunehmen, um der evangelischen Kirche die bewußt. 
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Dr. Geißler 

Sie wird sich sicherlich auch weiterhin aus kirchlichen Organisation dringend notwendig. 
christl icher Verantwortu.ng heraus bemühen, Mit der Neu.errichtu.ng der beiden Su.per­
die Beziehungen zwischen den Kirchen im intendenzen wird auch die in der Kirchen­
Osten und 'Vesten zu verbessern, u.nd sich verfassung von 1949 vorgesehene Auflösung 
dieser Arbeit mit besonderem Einsatze widmen. der als ZwischenüUJtaLzen bestandenen Senio-

Zum Abschluß, Hohes Haus, erlaube ich ratsgemeinden vollzogen. 
mir noch ei11e Bemerkung zu machen, die mir Die neuerrichtete Superintendenz Salz burg­
nic

.ht uilwe�entlich ers('hei�t :  .�8, gib� in der I Tirol schl i eßt :las �ebiet �on Lienz-?sttirol, 
freIen westlIchen "Velt wellIg Launer, m dellen I das zur Supermtencienz Karnten gehort, 'aus 
so zahlreiche und fruchtbare Gespräche zwi- u::ld umfaßt eine Gesamtseelenzahl von zirka 
schen der katholischen und der evangelischen 27.000, die in derzeit sieben Pfarrgemeinden 
Kirchenleitung im Sinne der Intentionen des gegliedert sind. Heuer noch sollen drei weitere 
Vatikanischen Konzils geführt werden, wie bisherige Tochtergemeinden zu selbständigen 
das in Österreich der Fall ist. Pfarrgemeinden erhoben werden. 

Die Beziehu,ngen u.nd . Kontakte zwischen Eine große Aufgabe fällt der evangelischen 
den beiden christ,lichen Kirchen in unserem Kirche auch aus dem Fremdenverkehr zu, 
Lande werden auf allen Ebenen gepHegt, und wie au.ch mein Herr Vorredner schon ausge­
beide Kirchen sind bestrebt, sie weiter zu ver- führt hat . Die ausländischen Gäste sollen 
tiefen, eine Entwicklung, die wir aufrichtig auch kirchlich betreut werden. Zur Erfüllung 
begrüßen. dieser Aufgabe ,verden jährlich während vier 

Im Hinblick auf alle diese Fakten und Tat- bis fünf Monaten 36 KurseelsorgesteIlen unter­
sachen scheint die Regieru.ngsvorlage 304 der halten, aber auch die kirchlichen Gebäude 
Beilagen über eine Bundesleistung an die anderen christlichen Konfessionen zum Gottes­
evangelische Superintendenz A. B. Salzburg- dienst zur Verfügu.ng gestellt. So hält zum 
Tirol wohlbegründet. Beispiel die anglikanische Kirche während 

Meine Fraktion wird ihr daher gerne ihre der Saison in der evangelischen Christuskirche 

Zustimmung geben. (Beifall bei der O v  P.) in Kitzbühel regelmäßig ihre Gottesdienste ab. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als näch­
stem Redner erteile ich dem Herrn Abge­
ordneten Horejs das Wort. 

Abgeordneter Horejs (SPÖ) :  Herr Präsi­
dent ! Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Als am 6. Juli 1961 die Magna Charta der 
evangelischen Kirche Österreichs, das Pro­
testantengesetz, im Hohen Haus beschlossen 
wu,rde, wünschten die Redner aller Parteien 
der evangelischen Kirche in Österreich ein 
gutes Gedeihen. Zum guten Gedeihen gehört 
aber auch das Wachsen, und das vorliegende 
Gesetz ist eine Konsequenz des Wachsens 
und Gedeihens der evangelischen Kirche in 
Österreich. 

Der Beschluß des evangelischen Ober­
kirchenrates , die seit 1783 bestehende Su.per­
intendenz für Oberösterreich, Salzburg und 
Tirol aufzulösen u.nd in eine solche für Ober­
österreich mit dem Sitz in Linz und in eine 
für Salzburg u.nd Tirol mit dem Sitz in Salz­
burg zu trennen, ist durch die wachsenden 
Aufgaben, die an die Kirchenverwaltung ge·, 
stellt \verden, bedingt. 

Die Superintendenzell erfüllen die Aufgaben 
kirchlicher Länderverwaltungen, und das 
sprunghafte Ansteigen der evangelischen 
Kirchenangehörigen in diesen Bundesländern 
und die damit verbundene notwendige Errich­
tung zahlreicher neuer evangelischer . Pfarr­
und Tochtergemeinden, Predigtstationen u.nd 
PredigtsteIlen machten eine Verbesserung der 

Mit der steigenden Zahl der Kirchenangehö­
rigen sind auch die Aufgaben der Jugend­
erziehung und Jugendbetreuung gewachsen. 
Das Polytechnische Jahr und der Religions­
unterricht an den Berufsschulen stellen in 
ihrer Gestaltung besondere Aufgaben. 

Die Leistungen der evangelischen Kirche 
in Österreich, die ohne große Publizi­
stik wirkt, sind bedeutend. Ich möchte auf 
das karitative Wirken der inneren Mission 
mit dem Betrieb von Kranken- und Pflege­
heimen besonders hinweisen. Eine besondere 
Leistung stellt die Errichtung des Albert 
Schweitzer-Studentenhauses in Wien dar, das 
im Vorjahr dem Betrieb übergeben werden 
konnte. Eine völkerverbindende Mission erfüllt 
die evangelische Kirche in Österreich durch die 
Bindung mit den evangelischen Kirchen des 
Donauraumes, die noch aus der alt.en DOl1au­
mor::.archie besteht und eine Brücke vom Boden­
see bis zum Schwarzen Meer bildet. (Präsident 
Wallner  übernimmt den Vorsitz.) 

Viele menschliche Nachkriegsschicksale 
konnten über diese Verbindu.ng geklärt u.nd 
gelöst werden, und es konnte in die Länder 
des eu.ropäischen Ostens auch ma;lChe Hilfe 
gebracht werden. 

Die Leistungen unserer evangelischen Kirche 
für die Entwicklungshilfe, für die Aktion 
"Brot für Hungernde" sind beträchtlich, 
aber auch für unsere eigene Hochwasserhilfe 
konnte im Vorjahr ein Betrag von rund 
600.000 S aufgebracht und verteilt werden. 
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Horejs 

Daß die evangelische Kirche in Österreich 
weltweite Achtung und Anerkennung ver­
dient und findet, zeigt sich auch in der beson­
deren Auszeichnung, die ihr durch die Tagung 
in Pärtschach, die mein Herr Vorredner schon 
erwähnt hat, zuteil wurde, aber auch durch 
die Missionstagung, die im April dieses Jahres 
in Baden bei Wien stattfinden wird. Diese 
Missionstagung in Baden bei Wien wird im 
besonderen eine lVIission des Friedens und der 
V ölkerverständigung werden. 

Es kann auch als erfreulich festgestellt 
werden, daß die Beziehungen zur katholischen 
Kirche von einem Geist gegenseitiger Toleranz 
getragen sind und die Gewähr für eine weitere 
günstige gemeinsame Entwicklung

. 
gegeben er­

scheint. Das Vatikanische KonZIl hat auch 
hier manche bisher verschlossene Tür auf­
gestoßen und neue Wege, mögen si� auch 
noch steinig sein, eröffnet. Auch dIe Zu­
sammena,rbeit mit den Behörden der staat­
lichen Verwaltung ist erfreulich gut.  

Wenn man bedenkt, daß noch vor k.napp 
100 Jahren Protestanten aus dem Zillertal 
wegen ihres Glaubens landesverwiesen wurden, 
so muß man feststellen, daß sich seither 
manches grundlegend geändert hat. Die freie 
Religionsausübung aller Religionsgemein­
schaften ist verfassungsrechtlich gewährleistet. 
Das Protestantengesetz von 1 96 1 ,  zu dessen 
Zustandekommen wir Suzialisten entscheidend 
beigetragen haben und das die äußeren R�chts­
verhältnisse der evangeli.,chen Kirche in Oster­
reich neu regelt, entspricht dem Grundsatz 
der freien Kirche im freien Staat und erhob 
sie zum gleichberechtigten Partner. 

Das vorlieo-cnde Gesetz soll eine Starthilfe 
für die Errichtung der neuen Superintendenz 
Salzburg-Tirol brino-en, die eine Körperschaft 
öffentlichen Recht; darstellt, da mit ihrer 
Errichtung und den ihr übertragenen Auf­
gaben erhebliche finanzielle Auf"vend�ngcn 
verbunden sind. Als evangelischer Tll'oler 
Abgeordneter bin ich über diese Zuwendung 
besonders erfreut. 

Wir Sozialisten bekennen uns zum Grund­
satz der Gleichberechtigung der religiösen 
Bekenntnisse, anerkennen ihre Leistungen, 
würdiO'en ihre Aufgaben im Bereich des 
öffentlichen Lebens, aber auch ihr brüderliches 
Wirken für den einzelnen, der ihrer Hilfe 
bedarf. 

Möge auf Grund der nun zu gewährenden 
Starthilfe eb weiteres segenvolles Wirken und 
erfolgreiches Gedeihen ermöglicht werden 1 'ViI' 
Sozialisten werden dieser Vorlage gerne unsere 
Zustimmung erteilen . (Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident Wallner : Zum Wort hat sich 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter 

das Schlußwort ? - Er verzichtet. Wir ge­
langen nunmehr zur Abstimmung. 

Bei der A b st immung wird die Regierungs­
vorlage in z w e i t e r  1tnd dri t t er  Lesung e in-
8 t immig  zum Beschluß erhoben. 

5. Punkt : Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (333 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem die Nationalrats-Wahl­
ordnung 1962 abgeändert wird (372 der Bei-

lagen) 

Präsident Wallner : Wir gelangen zum 
5. Punkt der Tagesordnung : Abänderung der 
Nationalrats-Wahlordnung 1 962. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
DipI.-Ing. Wiesinger. Ich bitte ihn, über den 
Gegenstand zu berichten. 

Berichterstatter Dipl . -Ing. Wiesinger : Hohes 
Haus ! Diese Regierungsvorlage betrifft die 
Abänderung der Nationalrats-Wahlordnung 
1 962. Der vorliegende Entwurf einer Novelle 
zur Nationalrats-Wahlordnung 1 962, BGBL 
Nr . 246, hat eine Anderung der Gebiets­
abgrenzung zwischen denniederösterreichischen 
\Vahlkreisen 8, Viertel oberm Wienerwald, 
und 1 0, Viertel oberm Manhartsberg, 
zum Ziel , d ie durch eine Gemeindenzusammen­
legung in den Gebieten der politische� Bezirke 
Melk und Krems bedingt ist. Eine Anderung 
der in der Anlage 1 der Nationalrats-Wahl­
ordnung enthaltenen Aufzählung der zu 
den \Vahlkreisen 8 und 1 0  gehörigen Gebiets­
teile ist auch durch weitere Gemeindenzusam­
menlegungen in den genannten Bezirken not­
wendig. 

Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs­
vorlage in seiner Sitzung am 24. Jänner 1 967 
der Vorberatung unterzogen und stellt somit 
den A n t r a g, der Nationalrat wolle dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf 
eines Bundesgesetzes, betreffend Abänderung 
der Nationalrats-Wahlordnung 1 962, die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls vVortmeldullgen vorliegen, bitte ich 
den Herrn Präsidenten, General- und Spezial­
debatte unter einem abzuführen. 

Präsident Wallner : Zum Wort hat sich 
niemand gemeldet. \Vir gelangen nunmehr 
zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g wird die Regierungs­
vorlage in z w e i t e r  und dri t t er  Le8ung e i n­
s t immig  zum B e sch luß erhoben. 

6. Punkt : Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (293 der B�ilagen): 
Protokoll Nr. 2 zur Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch 
das dem Europäischen Gerichtshof für Men-
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schenrechte die Zuständigkeit zur Erstattung von Gutachten durch den Gerichtshof ein­
von Gutachten übertragen wird (371 der Bei- zu.halten sind . 

lagen) Der Verfassu,ngsau,sschu,ß hat, die Regie-

7. Punkt : Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (242 der Beilagen) : 
Protokoll Nr. 3 zur Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch 
das die Artikel 29, 30 und 34 der Konvention 

geändert werden (370 der Beilagen) 
8. Punkt : Bericht des Verfassungsausschusses 
über den Bericht der Bundesregierung, be­
treffend Maßnahmen zur Erfüllung der Ver­
pflichtungen, die von Österreich durch die 
Ratifikation der Europäischen Menschenrechts­
konvention übernommen wurden (277 der Bei-

lagen) 
Präsident Wallner : Wir gelangen nunmehr 

zu den Punkten 6 bis 8 der heutigen Tages­
ordnung, über die, wie beschlossen wurde, die 
Debatte unter einem abgeführt werden wird. 
Es sind dies : 

Protokoll Nr. 2 zur Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch 
das dem EuropäisQhen Gerichtshof für Men­
schenrechte die Zuständigkeit zur Erstattung 
von Gutachten übertragen wird ; 

Protokoll Nr. 3 zur Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei­
heiten, durch das die Artikel 29, 30 und 34 
der Konvention geändert werden ; und 

Bericht der Bundesregierung, betreffend 
Maßnahmen zur Erfüllung der Verpflichtun­
gen, die von Österreich durch die Ratifikation 
der Europäischen Menschenrechtskonvention 
übernommen wurden. 

Berichterstatter zu den Punkten 6 und 7 
ist der Herr Abgeordnete Dr. Josef Gruber. 
Ich ersuche ihn um seine beiden Berichte. 

Berichterstatter Dr. Josef Gruber : Hohes 
Haus ! Die Europäische Menschenrechtskon­
vention ist geltendes österreichisches Recht, 
und zwar Verfassungsrecht . Die Abänderung 
der Konvention bedarf daher auch der Zu­
stimmu.'J.g des Nationalrates im Sinne des 
Artikels 50 des Bundes-Verfassungsgesetzes, 
sodaß die Protokolle Nr. 2 und Nr. 3 dem 
Nationalrat zur Beschlußfassung vorgelegt 

rW1gsvorlage in seiner Sitzung am 24. Jänner 
1 967 in Verhanrllung gez·)gen und einstimmig 
bese hlossen, dem Hohen Hause die Genehmi­
gung dieses Protokolls zu. empfehlen. 

Der Verfassungsau,ssc-huß hält im vorliegen­
den Fall die Erlassung eines besollcleren 
Bundesgesetzes im Sinne des Artikels 50 
Abs . 2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Er­
füllung dieses St.aatsyert.rages für entbehrlich. 

Der Verfassungsauss( huß stellt somit den 
A n t r a g, der Nationalr[l,t wolle dem ver­
faSSUl1gsändernden Protokoll NI'. 2 zur Kon­
ve-;�tion zum Schutze der Menschenrechte und 
Gru,ndfreiheiten, dl�rr;h das dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte die Zuständig­
keit zur ErstaUung von .Gutachten übertragen 
wird, die verfassungsmäßige Genehmigung 
erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
beantrage ich, General- und Spezialdebatte 
unter eiEem durchzuführen. 

Das Protokoll Nr. 3 zur Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Gru,ndfrei­
heiten hat eine Änderung der Artikel 29, 
30 und 34 dieser Konvention zum Inhalt. 

Im Artikel 29 ist inßofern eine Neufassung 
vorgesehen, als nun Gesu.che, die an die 
Menschenrechtskommission herangebracht 
werden, auch nach der Annahme zurückgewie­
sen werden können, wenn sich sachliche Grunde 
dafür herausstellen. 

Bei den Artikeln 30 und 34 handelt es sich 
um eine Verfahrellsänderung. Es sollen näm­
lich die Unterkommissiollen, die sich als zu 
schwerfällig erwiesen haben, abgeschafft wer­
den. 

Ich darf noch auf etwas Besonderes hin­
weisen : Das BU,ndesministerium für Aus­
wärtige Angelegenheiten hat mitgeteilt, daß 
bei der Wiedergabe des englischen Textes 
im Außenamt ein Irrtum u.nterlaufen sei. 
Demzufolge sind im Artikel 4 Z. 1 nach dem 
Wort "Europe" die Worte "signatories to 
the Convention" einzufügen. Im deutschen 
Text ist dieser Irrtum nicht unterlaufen, der 
deutsche Text bleibt daher unverändert. 

werden müssen. Für d ieses Protokoll !lilt das gleiche, was 
Das Protokoll Nr. 2 zur Konvention zum ! bereits über das Protokoll Nr. 2 gesagt wurde, 

Schutze der Menschenrechte und Gru,ndfrei- I daf� es sich nämlich hier um einen verfassungs­
heiten enthält insofern eine Abänderung, als 1I änt1�rnden Staatsve�trag handelt, weshalb . der 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschen- NatIOnalrat auch dIeses Protokoll unter smn­
rechte eine Zuständigkeit zur Erstellung von gemäßer AnweJl(:U�l[-< c!er Bestimmungen des 
Gutachten über Rechtsfragen eingeräumt wer- ! Artikels 44. Ab;;;. 1 Bundes-Verfassungsgesetz 
den 8011. Weiters wird diese Zuständigkeit I· zu. genehmIgen hat. 
näher umschrieben und werden die Verfahrens- Der Verfassungsausschuß hat diese Regie­
grundsätze festgelegt, welche bei Erstellung rungsvorlage in seiner Sitzung am 24. Jänner 
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Dr. Josef Gruber 
1 967 in Verhandlu,ng gezogen u,nd ei:!:lstimmig Für den Fall, daß 'Wortmeldungen vorliegen, 
beschlossen, cem Hohen Hau,se die Genehmi- beantrage ich, General- u,nd Spezialdebatte 
gung dieses Protokclls zu, empfehlen. u,nter einem abzuführen. 

Au,ch hier war der Verfassu,ngsau,stlchu,ß der Präsident WaHner : Es Ült beantragt, General-
MeLung, daß eine spezielle Transformation und Spezialdeba.tte unter einem durchzuführen. 
nicht notwendig ßei. - Ein Einwand wird l:idü. erhoben. General-

D V f 1 ß 11 . cl I
ll,nd Spezia.ldebati:e \verden (1aher unter einem er er aSsu,llgs�USS(: 1U, ste t sonnt .en vorgellcrnmen. An t r a g, der NaJ�ionalrat wolle dem yer- . .  . . . 

fassullgsä'1.derndea Protokoll Nr. :3 zur Kon- I (f 'Y1r
l 
geh�l� m �he Debatt� �m. Zum Wort 

vention zum Schu,t,ze der MeIlSc heErechte u,nd I 
ben1elc.et >lc.t �lc.h dc:- Leu Abgeordnete 

GrU:ldfreiheiten, du,rch das die Artikel 29, I C
zefl;.etz . Ich erteIle es Ihm . . .  

30 u,nd 34 der Konvention geändert werden Abgeordneter Czernetz (SPO) : Hohes Haus ! 
(242 der Beilagen),  die verfassu,llgsmäßige I Meine Fraktion wird den drei Berichten, die 
Ge?:ehmigung erteilen. 

. I jetzt vorgetragen wurden, ihre Zustimmung 
.. geben. Es handelt sich dabei im wesent-r FL:r dell Fall, ,daß WortmeldU:1gen v.or- , lichen um zwei Ergänzungsprotokolle zur rege:l, beantra�;e ICh, Geller�.l- und Spezral- Europäischen Konvention der Menschenrechte debatte unter eInem durchzufuhren. unO. schließlich um den Bericht über die An-

Präsident vVallner : Berichterstatter zu, wendung der Menschenrechtskol1vention im 
Pu.nkt 8 ist der Herr Abgeordnete Dr. Kum- inneröst€rreichischen Recht, einen Bericht, 
mer. Ich ersuche ihn um seinen Bericht . den wir ja schon länger im Ausschuß hatten 

Berichterstatter Dr. Kummer : Hohes Haus ! 
MeiLe Damen und Herren ! Vorliegender Be­
richt der Bundesregierung hat zunächst eine 
Darstellung der Sach- u,nd Rechtslage zum 
Gegenstand, wie sie sich durch die Ratifi­
kation der Eu,ropäischen Menschenrechtskon­
vention vom 4. November 1950 für Österreich 
ergeben hat. Er führt weiters au.s, daß du.rch 
die generelle Transformation dieses Vertrags­
werkes allein eine wirksame Anwendu,ng der 
darin verankerten Rechte noch nicht sicher­
gestellt ist. Der Bericht zeigt die Möglich­
keiten der Erfüllu.ng der völkerrechtlichen 
Verpflichtungen auf, die Österreich du.rch den 
Beitritt zu.r Europäischen MenschenrechtR­
konvention übernommen hat. Schließlieh führt 
er die Maßnahmen an, die von der Bu,Jdes­
regierU 1g in Au,ssicht genommen sind, u,m 
den Gru,ndsätzen der Europäischen Mellschen­
rechtskollvention entsprechende gesetzliche Re­
gelunge,l herbeizu,führen. 

und mehrfach diskutieren konnten. 
Nun aber, Hohes Haus, möchte ich im Zu­

sammenhang mit der Menschenrechtskonven­
tion darauf aufmerksam machen, daß eine 
ganze Reihe anderer Ergänzungen im Laufe 
der nächsten Jahre beraten beziehungsweise 
vorgenommen werden müssen. Wir haben 
im Europarat, von Österreich ausgehend, 
eine Reihe von Initiativen im Sinne der Rechts­
vereinheitlichung und auch der Schaffung 
einer europäischen Gesetzgebung gehabt. Da­
mit hat vor ein paar Jahren der frühere 
Justizminister Dr. Broda im Europarat be­
gonnen. Erst vor zwei Wochen ist der gegen­
wärtige Justizminister Dr. Klecatsky in Straß­
burg gewesen und hat versucht, eine solche 
Initiative auch auf dem Gebiete des Presse­
rechtes einzuleiten. 

Hohes Haus ! Ich möchte aber darauf 
aufmerksam machen, daß insbesondere die 
wissenschaftliche und technische Entwick­
lung unseres Zeitalters schon in den wenigen D�r vorliegende 

f
Bericht. der B:I�les.regier�ng Jahren der Existenz der Europäischen Kon-

w:urce vo�) 
Ver assungsaussc

. 
U, 111 s

l
emer

, vention der Menschenrechte Probleme auf­
SItZU,llg am .A. Noyember 1 966 m -yerhan(.lung i geworfen hat, die von außerordentlicher Be­gez�g� !l. Nachdem außer dem BerIChterstatter deutung sind. Es zeigt sich ja, daß es Jahre Abg.evrdne.ter Gratz, der Au,s�chu,ßobmann dauert, bis übernationale Gesetzeswerke über-SOWle SektIOnschef Dr. Loebenstem zum Gegen- h t kt· h . ks d k·· . . aup pra � ISC WIr am wer en onnen. stand das Wort ergrIffen hatten, wurde el1l- N h 1 B ' ht d B d . 

. . . . ac ( em enc er un esregierung -
stImmI� beschlossen, d�m Hohen Hau,se dIe das ist der dritte Punkt, über den soeben be-KKUltmsnahme des BerIchtes zu empfehlen. . 

1 t t d , . . t U t nc 1 e wur e - mussen WIr ers . n er-
Ich stelle daher namens des Vel'fassungs- suchungen anstellen, wie wir in einem größeren 

aussc husses den An t r a g ,  der Nationalrat Rahmen diese übernationale Gesetzgebung 
wolle den Bericht der Bu,ndesregieru,ng, be- auf österreichische Verhältnisse übertragen 
treffeil.d Maßnahmen zu,r Erfüllu,ng der Ver- können. 
pflichtungen, die von Österreich durch die Ich möchte auf einige wenige Punkte hin­
Ratifikation der Eu.ropäischen Menschenrechts- weisen, über die ich vor kurzem im Europarat 
konvention übernommen wurden, zur Kenntnis selbst gesprochen habe. Ich habe dort die 
nehmen. Meinung vertreten, daß wir möglichst bald 
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Czernetz 
einen Antrag einzubringen haben, wonach 
die Fachleute diese Probleme zu untersuchen 
hätten. 

Hohes Haus ! Ich möchte darauf aufmerk­
sam machen , daß der Schutz des Individuums 
ein wesentliches Anliegen der Menschenrechts­
konvention ist, daß aber der Schutz der 
individuellen Rechte gerade durch die tech­
nische Entwicklung der j üngsten Zeit vor 
neue Probleme gestellt worden ist. Ich glaube 
auch, daß die Frage der Sicherung der Mei­
nungsfreiheit, die zu den wesentlichen Pro­
blemen der Menschenrechtskonvention gehört, 
jetzt im Lichte der technischen Entwicklung 
neue Seiten zeigt. Nur ganz wenige Bei­
spiele : 

Ihnen allen, meine Damen und Herren, 
ist bekannt, daß die Abhör- und Beobach­
tungRtechnik besonders in den Vereinigten 
Staaten phantastische Ausmaße angenommen 
hat. In allen Zeitungen kann man die In­
�erate sehen, es kann jeder für relativ billiges 
Geld solche Abhör- und Beobachtungsgeräte 
kaufen, die in Amerika eigentlich bereits zu 
einer Aufhebung des Privatlebens geführt 
haben. Es gibt prinzipiell keinerlei Schutz 
der Intimsphäre mehr, in Amerika, aber 
auch anderswo nicht mehr. Man ist im­
stande, mit diesen Geräten, versteckten Mikro­
phonen, mit Mikrophonen, die durch "Außen­
wandbeschuß" angebracht werden, mit Mikro­
phonen, die an Telephonapparate angeschlossen 
werden, alles abzuhören, es werden Mikro­
Fernsehkameras eingebaut und die tollsten 
anderen Dinge verwendet, um die Privatsphäre 
des Menschen " aufzuschließen" . Man ist im­
stande, mit mächtigen Verstärkergeräten ein 
Privatgespräch, das sich in einem einige 
hundert Meter entfernten Raum oder Garten 
abspielt, abzuhören beziehungsweise auf Ton­
band aufzunehmen. 

Das geht so weit, daß man zum Beispiel 
im Nordflügel des Reichstagsgebäudes in 
Berlin, das wiederhergestellt' worden ist, einen 
angeblich absolut abhörsicheren fensterlosen 
Saal mit einem Stahlmantel umschlossen hat, 
in der Annahme, dadurch vollkommen gegen 
Abhören sicher zu sein. Aber auch die west­
deutschen Behörden sind der Meinung, es 
sei besser, für vertrauliche Gespräche diesen 
Saal nicht zu benützen, weil trotz der sehr 
teuren und schwierigen elektronischen Spür­
geräte keine Garantie geschaffen werden kann. 

Es gibt noch eine Besonderheit, die zu den 
groteskesten Erscheinungen gehört : Die 
deutsche Botschaft in Moskau hat einen schall­
sicheren Isolierraum auf Isolierpfeilern in 
einen Raum des Botschaftsgebäudes hinein­
gebaut. Angeblich soll er wirklich abhör­
sicher sein ; jedenfalls wird er von Diplomaten 

anderer westlicher Nationen benützt, wenn 
sie miteinander etwas besprechen wollen. 
Es ist also bereits zu tollen Zuständen ge­
kommen. 

Die gegenwärtige Situation zeigt, daß man 
diesem Einbruch in die Privatsphäre - ich 
rede jetzt gar nicht von der politischen oder 
militärischen Spionage ; das ist etwas, was 
uns vom Standpunkt der Menschenrechte aus 
gesehen wirklich nicht interessieren muß, 
sondern uns interessiert der Schutz der Per­
sönlichkeit, der Schutz des Individuums -
schutzlos ausgeliefert ist. 

Die nationale Gesetzgebung ist vollkommen 
unzureichend. Der Schweizer Justizminister 
hat mir in Straßburg gesagt : Wir versuchen, 
den ersten Ansätzen dieser Erscheinungen 
mit den Lizenzvorschriften beizukommen. Man 
braucht ja zum Abhören oder zum Betreiben 
der kleinen Sender Lizenzen. Aber er sagt : 
Wir finden aber die Leute gar nicht, die diese 
Instrumente widerrechtlich benützen. Ar­
tikel 8 der Menschenrechtskonvention, der 
vom Schutz des Individuums spricht, sieht 
überhaupt keine Sicherung gegenüber dieser 
neuen rasanten technischen Entwicklung vor . 
Man soll das ernsthaft prüfen. Ich glaube, 
das ist ein Anliegen der ganzen freien Mensch­
heit, damit muß man sich beschäftigen. 

Ich möchte noch auf eine zweite sehr 
wichtige technische Erscheinung aufmerksam 
machen, bei der es sich eigentlich auch um 
den Schutz des Individuums handelt. Es 
dürfte Ihnen vielleicht bekannt sein, daß 
man imstande ist, während des Ablaufens 
eines normalen Spielfilms durch die Pro­
jektion eines Licht/bildes mit kurzem Werbe­
text darauf, das auf die Filmleinwand wieder­
holt hintereinander kürzer als eine Sech­
zehntelsekunde geworfen wird, eine eigen­
artige Wirkung zu erzielen. Niemand kann 
den Text lesen, der kürzer als eine Sechzehntel­
sekunde auf der Leinwand ist, aber die Men­
schen werden unterbewußt, unter der Schwelle 
der Bewußtseinsbildung, beeinflußt. Man hat 
das in Kinos experimentell erprobt, wo man 
festgestellt hatte , daß bestimmte Süßwaren 
in gleicher Weise verkauft worden sind. Nach­
dem man eine bestimmte Marke einen ganzen 
Abend lang unter der Bewußtseinsschwelle 
den Menschen eingeprägt hatte, ist die pro­
pagierte Marke rasant abgegangen. Auf die 
Frage von Wissenschaftern :  Warum kaufen 
Sie jetzt das ? ,  hat keiner eine Antwort ge­
wußt. In Wirklichkeit ist das eine unheim­
liche Erscheinung, vor der wir stehen, bei 
der man sich aber vorstellen kann, was eine 
autoritäre Regierung, was eine diktatorische 
Bewegung damit anfangen kann, was unter 
Umständen auch international passieren kann, 
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wenn man ein ganzes Volk sozusagen unter­
schwellig zu nationalem Haß gegen ein N ach­
barvolk aufwiegelt. Das ist also ein ernstes 
Anliegen, wie man hier unter der Bewußt­
seinsschwelle das Individuum packt, beein­
flußt, ohne daß es sich dagegen wehren kann. 

Natürlich ist in der Demokrafie jede Wer­
bung zu erlauben, wenn sie im Ra.hmen der 
Menschenrechte vor sich geht, aber es muß 
eine Werbung sein, die sich an den Menschen 
richtet, mit der er sich auseinandersetzen 
und der er sich erwehren kann. Aber diese 
Art von unterschwelliger Werbung, die jetzt 
möglich geworden ist , ist wirklich eine Be­
drohung der Menschenrechte selbst. Das i"lt 
ein weiterer Punkt, mit dem man sich ernst­
haft zu befassen hat , wie das zu erfassen ist. 

Völkerrechtler haben mir im Rahmen des 
Europarates und auch der Europäischen 
Menschenrechtskommission beziehungsweise 
des Europäischen Gerichtshofes gesagt, daß 
ihnen das sehr große Sorgen macht und daß 
man einen Weg finden muß, wie man das in 
der Konvention, aber auch im nationalen 
Recht erfassen kann. 

Noch eine andere Erscheinung ist außer­
ordent lieh interessant . Im Artikel 10 der 
Menschenrechtskonvention ist die Freiheit 
der Meinungsäußerung gesichert. Damit ist 
klargestellt, daß jeder Staat, der die Menschen­
rechtskonvention ratifiziert hat, seinen Staats­
bürgern das Recht nicht nur der freien münd­
lichen Äußerung, sondern vor allem der Presse­
freiheit zu gewähren hat. Im Absatz 1 des 
Artikels 10 der Menschenrechtskonvention 
heißt es, daß dieser Artikel in keiner Weise 
die Staaten hindert, eine entsprechende Li­
zenzierung der Radio-,  Fernseh- und Kino­
unternehmungen vorzunehmen. Das ist selbst­
verständlich. 

Aber in Wirklichkeit stehen wir ja vor einer 
ganz anderen, sehr ernsten Erscheinung in 
fast allen Ländern. Ich will dabei gar nicht 
auf österreichische Verhältnisse anspielen, ,vE il 
das ja  eine internation8le Erscheinung ist . 
Würde eine Regierung mgen : Wir geben eine 
Zeitung für alle Staatsbürger unseres Landes 
heraus , und wir sichern, daß jeder zu '"Vort 
kommt ! ,  80 ist das nach der Menschenrechts­
konvention nicht möglich. Es muß jeder das 
Recht haben, unter bestimmten Sicherheits­
bedingungen seine eigene Meinung zu publi­
zieren. Das ist jetzt fast in allen Ländern 
im Zuge der enormen Entwicklung von Radio 
und Fernsehen in Frage gest.eUt worden. 

Wie sieht es nun mit der Sicherung der 
Rechte von Minoritäten, der Rechte des Indi­
viduums im Zusammenhang mit der Meinungs­
äußerung im "Vege von Radio und Fernsehen 
aus ? Das ist nicht nur ein (jsterreichisches, 

da;-, ist ein intelnationales Problem.  Hier reicht 
der Artikel 10 der Menschenrechtskonvention 
einfach nicht amc:. Dieses Problem i8t beim 
Abfassen dieser Konvention noch nicht ge­
sehen worden, es war damR-Is noch nicht in 
dieser Bedeutung aktuell . Wir wissen zum 
Beispiel au� den Vereinigten Staaten, wo es 
kein Staatsmonopol gibt., wie stark Groß­
firmen, große Unternehmungen, die Massen­
media in den Händen hab�m, sind. Das Pro­
blem, vor dem wir international stehen, ist : 
Wie sichert man die Informationsfreiheit des 
Individuums 1 

Hohes . Haus ! In diesem Zu�ammenhang 
möchte ich noch mit ein paar "Vortell auf die 
zukünftige Entwicklung eingehen. Man be­
richtet uns jetzt, daß in den Vereinigten Staaten 
starke Kapitalinteressen d ahinter sind, eine 
neue Entwicklung der Pl osse durchzusetzen. 
Diese Unternehmungen arbeiten daran, Ma­
schinen fertigzustellen, die im Entwurf be­
reits vorhanden sind, mit delwn man in drei bis 
fünf Jahren Mikrorillenzeitungen auf Plastik· 
folien auf den Markt bringen wird. Man rechnet, 
daß das in drei bis fünf Jahren der Fall sein 
wird : Zeitungen auf Plastikfolien, die man in 
einem Leseapparat zu lesen haben wird, weil 
es Mikrozeitungen sind, oder vom Bildschirm 
zu Hause lesen kann. Das mag uns jetzt als 
Spielerei erscheinen. Was alles erschien uns ,  
die wir hier sitzen, vor einigen Jahrzehnten 
als Spielerei oder als Phantasie und ist längst 
Wirklichkeit geworden ! Das Problem, vor 
dem man dabei steht, ist vor allem eines : 
Wie sieht es mit der Meinungsfreiheit des 
Individuums oder kleiner Gruppen aus 1 
Jetzt kann jeder, auch die kleinste Minorität, 
auch das Individuum, seine Meinung nieder­
schreiben, abdrucken, der Öffentlichkeit prä­
sentieren. Wohin kommen wir aber bei dieser 
technischen Entwicklung ? 

Wenn es jetzt schon die ersten Ansätze 
auf dem Gebiete der Zeitung gibt, dann darf 
ich noch erwähnen, daß die Vorbereitungen, 
die jetzt auf dem Gebiete der Herstellung 
von Mikro büchern unternommen werden, etwas 
Phantastisches sind. Ich will gar nicht in 
den Bereich d(''S�en übergehen, was man heute 
noch als "Science fiction" ,  als Utopie, bezeich­
nen kann, was aber in wenigen Jahren als 
vVirklichkeit über uns hereinbrechen kann. 
Schon gegenwärtig gjbt es für Archivzwecke 
Verkleinerungen von Zeitungen auf ein Vier­
zigstel bis ein Sechzigste! der Fläche. Ich habe 
in einem kleinel1 Raum der "New York Times" 
hundert Jahrgänge auf Normalfilm kopiert 
gesehen, die man auf dem Lesepult lesen kann. 
Da' uber hinaus arbeitet man jetzt schon 
nach dem Muster der Spionage arbeit der Ge­
heimdienste mit Verkleinerungen, mit denen 
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eine Ma3chinschrE'.ibseite auf die Größe eines 
Punktes, höchstens auf einen QuaJratmilIi­
meter, verkleinert und wieder vergrößert 
werden kann und zu lesen ist . Uns interessiert 
dabd überhaupt nicht die Frage der Spionage, 
wiewtit sie Sinn hat und berechtigt ist - das 
schalte ich aus -, uns interessiert die Frage, 
wie man hier mit technischen Instrumenten 
in das Leben der Menschen eingreift, wobei ich 
gar nicht das kulturelle Problem diskutieren 
will und welche Umwälzung des Lebens es 
bringen wird, wenn man nicht mehr Bücher 
hat, sondern vom Projektionsschirm liest. 
Wie schaut es bei einer solchen Entwicklung 
der Verkleinerungstechnik, des Mikrobuches 
mit der Freiheit der Meinungsäußerung aus � 
Das ist nicht mehr etwas , was ich selber 
als Minorität durchsetzen kann, sondern hior 
hänge ich ab von der wirtschaftlichen und tech­
nischen Macht großer Unternehmungen oder 
von der Supermacht des Staates selbst. 

Wir werden das im Europarat selbst -
ich weiß nicht,  ob die Kollegen der anderen 
Fraktionen mitmachen werden - studieren 
müssen, und man wird sehen müssen, wie man 
imstande ist , gegenüber der drohenden Gefahr 
von Meinungsmonopolen, die auf der Grund­
lage der modernen Technik in Entwicklung 
begriffen sind, die Menschenrechte zu sichern, 
ich möchte sagen, wie man in dem Wirbel­
sturm der Wissenschaft und Technik Menschen­
recht und Menschenwürde zu sichern vermag 
und in diesem Sinne auch die Vorkehrungen 
zu treffen hat, die im Rahmen der Europäischen 
Konvention der Menschenrechte ihren Nieder­
schlag finden sollen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident Wallner :  Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wünscht einer der Herren Berichterstatter das 
Schlußwort ? - Das ist nicht der FalL 

Wir gelangen zur Abstimmung, die ich über 
jede der drei Vorlagen getrennt vornehme. 

Bei der getrennt durchgeführten .A bs t i  rn­
mung wird den beiden Protokollen, jeweils 
mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit, e ·i n­
s t im mig die Genehmigung erteilt; der Be­
richt der Bundesregierung wird e i n 8 t i mmig 
zur Kenntnis  genommen. 

9. Punkt: Bericht des justizausschusses über 
die Regierungsvorlage (239 der Beilagen) : 
Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und dem Staat Israel über die Rechtshilfe 

in Strafsachen (379 der Beilagen) 

Präsident WaIIner: Wir gelangen nunmehr 
zum 9. Punkt der Tagesordnung : Abkommen 
mit Israel über die Rechtshilfe in Strafsachen . 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr . Kranzlmayr. Ich bitte ihn , zum Gegen­
stand zu berichten. 

Berichterstatter Dr. Kranzlmayr : Zwischen 
der Republik Österreich und dem Staat Israel 
hat bisher ein Rechtshilfevukchr in Straf. 
sachen nur auf der Grundlaga einer tateäch. 
lichen Gegenseitigkeit stattgt funden. Obwohl 
dieser Rechtshilfeverkehr im allgemeinen zu· 
friedenstellend abge\vickelt werden konnte, 
ergaben sich mitunter doch gtnvisse rechtliche 
Schwierigkeiten, und es war daher das Bedürf­
üis vorherrschend, zu einer vertraglichen 
Regelung zu kommen. 

Das vorliegende Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und dem Staate Israel 
über die Rechtshilfe in Strafsachen ist am 
7. Juni 1966 in Jerusalem unterzeichnet 
worden .  

"Vas den Inhalt das Abkommens anlangt, 
so ist hervorzuhc b ?n, daß die Gäicbte des 
Staates Ismnl b;\i deI,' Ge\vähIung von Rechts­
hilfe fih' fremdG Staaten weitgehend den Grund­
sätzen des anglo-amerikanischen Rechts­
kreises folgen . Im übrigen wurden dem Ab: 
koml1l.::n die bGwährten, im zwischenstaat­
lichen Verkehr allgemein anerkannten Grund­
sätze des Rechtshilfeverkehrs in Strafsachen 
zugrunclt� gelegt. 

Da;3 vorliegende Abkommen, dem ein Schluß. 
protokoll angeschlossen ist, ist in einigen Punk. 
ten gesetzändernd und darf daher nur mit Ge­
nehmigung des Nationalrates gemäß Artikel 50 
Bundes-Verfassungsgesetz in der geltenden 
Fassung abgeschlossen werden . 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage beraten und einstimmig 
b?schlossen, dem Hohen Hause die Genehmi­
gung des Abkommens zu empfehlen. 

Der Justizausschuß ist der Meinung, daß 
in diesem Falle die Erlassung eines Bundes­
gesetzes - im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der gelten­
den Fassung - zur Überfühl ung dieses Ver­

tragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsord­
nung ni cht notwendig ist . 

Namens des Justizausschusses stelle ich den 
Antr ag, der Nationalrat wolle dem Abkom. 
men zwischen der Republik Österreich und 
dem Staat Israel über die Rechtshilfe in Straf­
sachen samt Schlußprotokoll die verfassungs­

mäßige Genehmigung erteilen. 
Sollten Wortmeldungen vorliegen, be antrage 

ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Wallner : Zum Wort ist niemand 
gemeldet . VVir gelangen daher zur Abstim­
mung. 

Bei der, .A bs t imm1lng wird dem Abkommen 
samt Scklußprotokoll e ins t immig die G e­
nehm ig 'ung erteilt. 
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10. Punkt : Bericht des Justizausschusses über ' Bei der A bs t i mmung  wird dem Zusatz­
die Regierungsvorlage (298 der Beilagen) : 

I 
abkommen e i ns t i m mig  die Ge n e h migung 

Zusatzabkomm�n zwischen der Republik Öster- erte'ilt . 
reich und der Französischen Republik zum 
Haager Obereinkcmm :m vom 1. März 1954, 1 11. Punkt : Bericht des Justizausschusses über 
betreffend das Verfahren in bürgerlichen die Regierungsvorlage (299 der Beilagen) : 

Rechtssachen (380 der Beilagen) Abkommen zwischen der Republik Österreich 

Pr" 'd t W 11 W' 1 und der Französischen Republik über die aSI en a ner : Ir gc angen zum . . Anerkennung und die Vollstreckung von ge-10.  Punkt der Tagesordnung :  Zusatzab- . htl' h E ts h 'd g d " ff  tj' h kommen mIt FrankreIch zum Haager Ubel'-
U k d f d G b' t d Z" 1 d 

. . 
. 

. . 
I· nc IC en n c el un en un 0 en IC en 

. .. . 1 r un en au em e le es lVI - UD emkommen vom 1 .  Marz 1954, b Jtreffend aas 
H d 1 ht (381 d B '1 g ) . "' . an e srec es er el a en Verfahren m burgerhchen Rechtssachen. 

Beric hterstatter ist E bal,falls der Herr Ab­
geordnete Dr. Kranzlm ayr . Ich bitte ihn, 
zum Gegenstand zu berichton. 

Präsident Wa]]ner: Wir gelangen zum 
1 1 .  Punkt der Tagesordnung : Abkommen 
mit Frankreich über die Anerkennung und 
die Vollstreckung von gedchtlichen Entschei. 

Berichterstatter Ul.  KranzImayr : Hohes dungen und öffentlichen Urkunden auf dem 
Haus ! Das vO" liegelY10 Zm:a,tzabkommfn zum Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes. 
Haag;:;l' P" oze Cübel't>inkommen H)E4 i:"t am I Berichterstatter ist wieder Herr AbO"cord-
1 5. Juli 1966 in 'Viell un klZt'iclm( t word'-ll. neter Dr . Kranzlma,vr. Ich bitte um �einen 
Dieses Zu satzabkommen rCgf'lt dell Rcchts- Bericht , W 

schutz dn b"idfH'o}l'itigen Si aatE:aufF:höl jU:ll  
in Zivil- unJ Hand(,,!�;B�chcn und ergäm:t �as 
Haager Proze ßübcreinkommen in seinen Be­
stimmungen über die Du: chführung von Zu­
stellungen , die Leist.ung der Rechtl"hilf( . ,  d ie 
Befreiung von der SickrheüiJlcistung für 
die Prozeßkosten und die Vollstreckung von 
Kostenelltscheidungen. 

Das Zusatzabkommen iBf in einigen Bestim­
mungen gesetzändernd und da' f daher nur 
mit Genehmigung des Nationalrates gemäß 
Artikel 50 Bundes-V Cl fammngsgesetz in der 
geltenden Fassung abgeschloi"sen werden . 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvotlage in seiner Sitzung am 6. Feber 
1967 in Verhandlung gezogen und einstimmig 
b3schlossen, dem Hohen Ha.use die Genehmi­
gung des Zusatzabkommens zu empfehlen . 

Der Justizausschuß ist der M<.'inung, daß 
in diesem Falle die E1'la�8ung eines Bundes­
g0setzes zur Überführ ung dit'�jes Vertrags­
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht notwendig ist . 

Berichterstatter Dl'. Kranzlmayr :  Hohes 
Haus ! Das vorliegende Abkommen ist am 
15 .  Juli 1966 in Wien unterzeichnet worden. 
Es regelt die VOl':1;assetzungen für die An­
erkennung von gerichtlichen Entscheidungen, 
insbesondere hinsichtlich der Edordernisse 
für die Zuständigkeit des Titelgerichtes, und 
enthält diesbezüglich die in solchen Verträgen 
üblichen Versagungsgründe. Was die An­
erkennung von Entscheidungen über den 
Personenstand oder die Handlungsfähigkeit 
von Personen anlangt, beschränkt es sich auf 
die Entscheidungen, die ausschließlich den 
Personenstand oder die Handlungsfähigkeit 
österreichischer Staatsbürger und französischer 
Staatsangehöriger betreffen. Obwohl nach 
französischem Recht gerichtliche Vergleiche 
grundsätzlich keine Exekutionstitel darstellen, 
konnte im Abkommen doch die Vollstreckbar­
keit von Vergleichen, die in ihrem Ursprungs­
staat vollstreckbar sind, somit insbesondere 
von in Österreich geschlossenen gerichtlichen 
Vergleichen, im anderen Staat vorgesehen 
werden. 

Ich stollo sohin n�mens �les .Just,izau8schusses Das vorliegende Abkommen ist in einigen den A n t r a.g, deI . NatIOnalrat wo�le . . dem Bestimmungen gesetz ändernd und darf daher 
Z�satzabkommen zWls�h:ll der Repubh� Oster- I nur mit Genehmigung des Nationalrates gemäß rClch un� der FranZ02-lSChen RepublIk zum r Artikel 50 Bundes-VerfassunO'sgesetz in der 
Haager Ub 3reinkommen vom 1 .  März 1 954, hl 0 d b t Ir d 1 V I! h 

. 
b "  l ' } 

geltenden Fassung abgesc assen wer en . . 3 reuen (jaf� erla ren 111 urger le len . ' " . 
Rechtssachen , die verfassungsmäßige Genehmi- D�r Just.lzaussch�lß h.at dIe. gegenstandhche 
gung erteikn. Regwl'ungsvorlage 1Il semer SItzung am 6. Fe-

. . " bel' 1967 in Verhandlung gezogen und ein-
Falls WO l t meldul1-?,cn vOl hegen , . bItte

. 
Ich, stimmig beschlossen, dem Hohen Hause die General- und Spez1aldebatt{� unJ�er emem G I '  d' Ab1 mmens zu em L"eh 

b f·, } 
ene lmlgung leses RO Pli . a zu u lren. len . 

PräBident Wallner : Zum \Vori h at sich nie- Auch hier ist der Justizausschuß der Meinung, 
mand gemeldet . 'ViI' gelangen zur Abstim- daß die Erlassung eines Bundesgesetzes -
mung, im Sinne des Artikels 50 Ahs. 2 Bundes. 
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Dr. Kranzlmayr 
Verfassungsgesetz in der geltenden Fassung - : Bei der A b 8 t i mm u n g wird dem Verb'ag 
zur Überführung dieses Vertragsinhaltes in : e i n s t i m m i g  die G e n eh migung erteilt. 
die innerstaatliche Rechtsordnung nicht not- ! 
wendig ist. i 13. Punkt : Bericht des Justizausschusses über 

Namens des Justizausschusses stelle ich den die Regierungsvorlage (335 der Beilagen) : 
A n t r a g, der Nationalrat wolle dem Abkom- Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
men zwischen der Republik Österreich und . der Ungarischen Volksrepublik über wechsel­
der Französischen Republik über die An- I seitigen Verkehr in bürgerlichen Rechtssachen 
erkennung und die Vollstreckung von gericht- I und über Urkundenwesen (383 der Beilagen) 
lichen Entscheidun�en und . �ffentlichen Ur- I Präsident Wallner: Wir gelangen zum kunden a�f dem GebIet de�.

Z�vIl- und Ha�dels- 1 13 .  Punkt der Tagesordnung : Vertrag mit rec�tes dIe verfassungsmaßlge GenehmIgung der Ungarischen Volksrepublik über wechsel­
erteIlen. 

. .  . seitigen Verkehr in bürgerlichen Rechtssachen 
Falls Wortmeldungen smd, bItte ICh, General- und über Urkundenwesen. 

und Spezialdebatte unter einem abzuführen. B 'cht st tt 'st . d d H Ab erl er a er I WIe er er err ge-
Präsident Wallner: Zum Wort ist niemand 

gemeldet. Wir gelangen zur Abstimmung. 
Bei der A b st imm ung wird dem Abkommen 

eins t immig die G e n e hm i gung erteilt. 

12. Punkt: Bericht des ]ustizausschusses über 
die Regierungsvorlage (334 der Beilagen) : 
Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Ungarischen Volksrepublik über Nachlaß-

angelegenheiten (382 der Beilagen) 

Präsident Wallner: Wir gelangen zum 
12. Punkt der Tagesordnung : Vertrag mit 
der Ungarischen Volksrepublik über Nachlaß­
angelegenheiten. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dipl.-Ing. Dr. Leitner. Ich bitte ihn, zum 
Gegenstand zu berichten. 

Berichterstatter DipL-Ing. Dr. Leitner : Ich 
berichte über den Vertrag mit der Ungarischen 
Volksrepublik über Nachlaßangelegenheiten. 

Der vorliegende Vertrag wurde am 9. April 
1 965 in Wien unterzeichnet. Er ist in drei 

ordnete Dipl.-Ing. Dr. Leitner. Ich bitte um 
seinen Bericht. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Dr. Leitner : Ich 
berichte über den Vertrag mit der Ungarischen 
Volksrepublik über wechselseitigen Verkehr in 
bürgerlichen Rechtssachen und über Urkun­
denwesen. 

Der vorliegende Vertrag, der am 9. April 
1965 in Wien unterzeichnet worden ist, be. 
steht aus 31 Artikeln und gliedert sich in vier 
Teile. Dem Vertrag ist angeschlossen ein 
Schlußprotokoll sowie ein Brief- und Noten­
wechsel. 

Der erste Teil des Vertrages regelt den 
Rechtsschutz, die Befreiung von der Sicher­
heitsleistung für Prozeßkosten und die Voll­
streckung von Kostenentscheidungen, das 
Armenrecht sowie die Zustellung und die 
Rechtshilfe in bürgerlichen Rechtssachen . 

Im zweiten Teil sind die Bestimmungen über 
die Beglaubigung und über den Austausch 
von Urkunden enthalten . 

Abschnitte eingeteilt, welche sich in neunzehn Im dritten Teil ist die Erteilung von Rechts-
Artikel gliedern. auskünften zwischen den beiden Justizmini-

Der Justizausschuß ist der Meinung, daß in sterien vorgesehen. 

diesem Falle die Erlassung eines Bundes- Der vierte Teil schließlich enthält die übli-
gesetzes - im Sinne des Artikels 50 Abs . 2 I chen allgemeinen und Schluß bestimmungen. 
Bundes-Verfassungsgesetz in der geltenden Das Schlußprotokoll enthält verschiedene 
Fassung - zur Überführung dieses Vertrags- Ergänzungen und Klarstellungen über den 
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung Charakter der in den beiden Staaten ausge­
nicht notwendig ist . I stellten öffentlichen Personenstandsurkunden 

Der Justizausschuß stellt somit den An t r a g, I und Urkunden der Sozialversicherungsträger. 
der Nationalrat wolle dem Vertrag zwischen Der Briefwechsel sieht vor, daß andere 
der Republik Österreich und der Ungarischen einschlägige Verträge zwischen den beiden 
Volksrepublik über Nachlaßangelegenheitell Staaten durch den Vertrag nicht berührt 
(334 der Beilagen) die verfassungsmäßige Ge- werden . 

nehmigung erteilen. Der Notenwechsel betrifft die gegenseitige 
Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, I Übermittlung von Schul- und ähnlichen Dolm­

General- und Spezialdebatte unter einem abzu- menten. 
führen. Der Hauptvertrag, das Schlußprotokoll 

Präsident Wallner : Eine Wortmeldung liegt und der Briefwechsel wurden am 9, April 1965 
mir nicht vor. Wir gelangen daher zur Ab- .\1 bei einem Staatsbesuch unterzeichnet. Der 
stimmung. Text des Notenwechsels ist beim Abschluß 
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Dip1.-Ing. Dr. LeHner 
der Verhandlungen paraphiert worden. Es 
wurde nachträglich festgestellt, daß die darin 
enthaltene Materie richtigerweise durch einen 
gesetzesergänzenden Staatsvertrag gerogelt 
werden muß .  Da der Notenwechsel jecloeh m it 
seiner Durchführung wirksam wird, wa,r schon 
im Ministerratsbeschluß vom 24. Mäf7.: 1965 
eine vorherige parlamentarische Genehmigung 
vorgesehen worden. Aus diesom Grunde konnten 
das Unterzeichnungsdatum und die Unter­
schriften noch nicht eingesot"t werden. 

Der V ertrag ist gef1etzändernd und darf 
dahE'r nur mit Genehmigung des Nationalrates 
gemäß Artikel 50 Bunc.les-Verfassungsgesetz 
in der geltenden Fa�sung abgeschlosGen werden .  

Der Justiza,U8schuß hat die gegenständli che 
RegierungsvorlHge in seillAf Sitzung am 6. Feber 
1967 in Verhandlung gezogen '.lnd einstimmig 
beschlossen , dem Hohen Hause die Ck'nehm i ­
gung des Vertrages zu empfehlen. Er wal' 
außerdem der Meinung, daß in diesem Falle 
die Edassung eines Bundesgesetzes - im 
Sinne des Artikels 50 Abs . 2 Bundes-V CI'-

Berichterstatter ist wieder Herr Abge­
ordneter Dipl. -Ing . Dr . Leitner. Ich bitte um 
seinen Bericht. 

Berichterstatter Dipl. -Ing. Dr. Leitner : Ich 
berichte übel' den Vertrag mit dem Fürsten­
tum Liechtenstein über die Ergänzung des 
Vertrages vom 1 .  April 1955 über Rechtshilfe,  
Begl�,ubigung, Urkunden und Vormundschaft. 

Der vorliegende Vertrag, der am 1 .  Juni 1966 
in Vaduz unterzeichnet worden ist, gliedert 
sich in zwei Abschnitte. 

Der Abschnitt I regelt die gegenseitige An­
erkennung und Vollstreckung der in den 
Vertragsstaaten in Vormundschaft.s- und 
Pflegschaftssachen gefällten Entscheidungen 
und geschlossenen Vergleiche. 

DeI" Ahechllitt II besagt, daß die im Ab­
schnitt I enthaltenen Bestimmungen nur auf 
solche Entscheidungen und Vergleiche anzu­
wenden Rind, die nach dem Inkrafttreten des 
vorliegenden Vertrages gefällt oder geschlossen 
werden. Weiters enthält er die Schlußbe­fassungsgesetz in der geltendE'n Fassung -

zur Überführung dieses Vel'tragsjnhaltes in die stimmungen. 
innerstaatliche Rechtsordnung nicht not'\vendig I Der Vei'tmg ist gesetz ändernd und darf 
ist. I daher nur mit Genehmigung des Nationalrates 

Ich stelle somi t namens des Justizausschusses gemäß Artikel 50 Bundes-Verfa.ssungsgesetz 
de�

!-
A n t r �.� , der �atio�a:ra� 'Y:.'l.�� 

" ,
�::m I in der gdteI�den Fassung abg�schlos8en

.
�ver�en. 

VeI urag Z'Hsc�len de. Kopt,bh!\: .?,, �� r ll.: ICh Der JustIzam;schuß hat dIe gegenstandlIche 
und der Ungrunschen Voll�f3repubhk u oer \\"ech- Reajeruno'svorla�!e in seiner Sitzuno' am 6. Feber 
selseitigen

, 
yerkehr in bürgerlichen Rec!1ts- 1967 in "'Vel'ha�llung gezogen. 

"'
Er war der 

sachen unu u�cr Urk�m(�enwesGn samt �ehp_I ß- Meinung, daß in diesem Falle die E rlassung 
protokoll, Bncf- unn N o tenwechsel dIe '; 0r- eines Bundesaesetzes _ im Sinne des Arti­
fassungsmä ß ige Gel: elulligung erteilen . kels 50 Abs.

'" 
2 Bundes-Verfassungsgesetz in 

Fal1:-l 1Yortmek1ungcn vorliegen, bitte i ch,  der geltenden Fassung - zur Überführung 
G8neral- und Snc7.ialdeoatto unter eiuf'm 2"Lzu- dieses Vmtragsinhaltez in die innerstaatliche 
führen . � 

Rechtsordnung nicht not"wendig ist. 
Prät1ident Wallner : Eine \Yol'tnH:J{hmg liC'gt Na mens des Justizausschusses stelle ich 

mir nicht vor.  "" ir gelangen daher zur AL- somit den A n tr a g, der Natiol1alrat wolle 
stimmung. dem Vertrag zwischen der Republik Österreich 

Bei der A b s t i m 1n 'I ML [!  wi,'d dem Ve1"trag und dem Fürstentum Liechtenstein über die 
samt Schlußprotolcoll, Brief- und Noten'wechsel Ergänzung des Vertrages vom l .  April 1955 
e i n s t immig  d·ie G e n e h m igung erteilt . zwischen der Republik Österreich und dem 

Fürstentum Liechtenstein über Rechtshilfe, 
1�. PUil�t :

. 
Bericht des Justizausschus�es 

.
über I B.cglaubigung, UI:��l1den und ,:ormundsc�laft 

die RegletUngsvorlage (337 der BeIlagen) : dJe verfassungsmaßlge GenehmIgung ertmlen. 
Vertrag 

..  
zwischen de

.
! Republi� Ö

.�
terrei�h und Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, 

dem Furstentum Llechtenstem uber dIe Er- General- und Spezialdebatte unter einem abzu­
gänzung des Vertrages ::om 1. April 1955 führen. 
zwischen der Republik Osterreich und dem 
Fürstentum Liechtenstein über Rechtshilfe, Präsident Wallner : Eine Wortmeldung liegt 
Beglaubigung, Urkunden und Vormundschaft nicht vor. "Vir gelangen zur Abstimmung. 

(334 der Beilagen) Bei der A b s t im m u n g wird dem Vertrag 

Präsident Wallner : "Vir geb,ngen zum e i ns t i mm ig die G e n e h m ig1Lng  erteilt. 

14. Punkt cl(�r Tagesordnung : V 0rtrag mit dem I 
Fürstentum Liechtenstein ü ber die Ergänzung 15. Punkt : Bericht des Verfassungs ausschusses 
des Vertrages vom 1 .  April 1955 über Rechts- betreffend den vom Bundeskanzler vorgelegten 
hilfe, Beglaubigung, Urkunden und Vormund- Bericht des Verwaltungsgerichtshofes über seine 
schaft. Tätigkeit im Jahre 1965 (278 der Beilagen) 
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16. Punkt : Bericht des Verfassungsausschusses 
über den Bericht der Bundesregierung, be­
treffend den Tätigkeitsbericht des Verwaltungs­
gerichtshofes über das Jahr 1965 (279 der Bei-

lagen) 

Präsident Wallner : "Wir gelangen nunmehr 
zu elen Punkten 15 und 16 der heutigen 
Tagosordnung, über die ebenfalls beschlossen 
wurde, die Debatte unter einem abzuführen. 
Es sind dies der vom Bundeskanzler vorgelegte 
Bericht des Verwaltungsgerichtshofes über 
seine Tätigkeit im Jahre 1 965 und der Bericht 
der Bundesregierung , betreffend den Tätig­
keitsbericht des Verwaltungsgerichtshofes über 
da s Jahr 1965 . 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist der 
Herr Abgeordnete Dr . Kummer. Ich ersuche 
ihn um seine beiden Berichte. 

Berichterstatter Dr. Kummer : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Der Verwaltungs­
geri chtshof verfaßt gemäß § 20 des Verwal­
tungsgerichtshofgesetzes 1 965 alljährlich einen 
Bericht über seine Tätigkeit und die hiebei ge­
sammelten Erfahrungen und teilt diesen dem 
Bundeskanzler mit. 

In Entsprechung des seinerzeit im Bericht 
des Verfassungsausschusses in 623 der Beilagen , 

IX. Gesetzgebungsperiode, einhellig geäußerten 
Wunsches werden diese Berichte des Verwal­
tungsgerichtshofes im Sinne des § 15 des 
Geschäftsordnungsgesetzes des Nationalrates, 
BGBI. Nr . 1 78/1961,  dem Nationalrat vor­
gelegt. 

Auf die eingehenden Ausführungen des vor­
liegenden Berichtes des Verwaltungsgerichts­
hofes kann ich der Kürze halber verweisen . 

Der Verfassungsausschuß hat den Bericht in 
seiner Sitzung am 24. November 1 966 in 
Verhandlung gezogen und nach einer Wort­
meldung des Abgeordneten Gratz einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause die Kenntnis­
nahme des vorliegenden Berichtes zu empfeh­
len . 

tiven Maßnahmen sowie aufgezeigten Mängel 
bei der Vollziehung von Bundesgesetzen den 
Ressortmil1isterien mitzuteilen und diese um 
Stellungnahme einzuladen, welche Maßnahmen 
veranlaßt oder in Aussicht genommen wurden, 
um der Auffassung des Verwaltungsgerichts­
hofes Rechnung zu tragen. 

Die Bundesregierung hat auf Grund der ab­
gegebenen Stellungnahmen zum Tätigkeits­
bericht des Verwaltungsgerichtshofes über das 
Jahr 1965, der indessen auch dem Nationalrat 
zugeleitet und am heutigen Tage gleichfalls der 
Vorberatung unterzogen worden ist, den vor­
liegenden Bericht an den Nationalrat erstattet . 

Der Verfassungsausschuß hat den Bericht in 
seiner Sitzung am 24. November 1966 in Ver­
handlung gezogen. Nach einer Wortmeldung 
des Abgeordneten Gratz hat der Ausschuß mit 
Stimmeneinheit beschlossen, dem Nationalrat 
zu empfehlen, den Bericht zur Kenntnis zu 
nehmen. 

N amens des Verfassungsausschusses stelle 
ich somit den A n tr ag, der Nationalrat wolle 
den Bericht der Bundesregierung , betreffend 
den Tätigkeitsbericht des Verwaltungsgerichts­
hofes über das Jahr 1 965, zur Kenntnis nehmen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
bitte ich auch diesmal, General- und Spezial­
debatte unter einem abzuführen. 

Präsident Wallner : Es_ ist beantragt, Gene­
ral- und Spezialdebatte unter einem durchzu­
führen. - Einwand hiegegen wird nicht erho­
ben. General- und Spezialdebatte wird daher 
unter einem vorgenommen . 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete 
Dt. Kleiner. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Kleiner (SPÖ) : Herr Prä­
sident ! Hohes Haus ! Wir Sozialisten beken­
nen uns rückhaltlos zum Verwaltungsgerichts­
hof als zu einer unentbehrlichen Garantie­
instanz für die Rechtmäßigkeit der Verwaltung. 
Das steht meiner Ansicht nach in keinem 

Der Verfassungsausschuß stellt somit durch Widerspruch zu der Tatsache, daß wir gele­
mich den A n t r ag,  der Nationalrat wolle den gentlich Grund hatten, Entscheidungen des 
vom Bundeskanzler vorgelegten Bericht des Verwaltungsgerichtshofes zu kritisieren. Das 
Verwaltungsgerichtshofes über seine Tätigkeit ist nicht nur jedermanns Recht, sondern es 
im Jahre 1 965 zur Kenntnis nehmen. ist auch für eine parlamentarische Fraktion 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage selbstverständlich, daß sie es zum Ausdruck 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 1\' bringt , wenn sie der Meinung ist, daß eine Ent­
abzuführen. scheidung nicht richtig ist. Aber grundsätz-

Weiters referiere ich über den Bericht der lieh ßind wir der Meinung, daß es einen Rechts­
Bundesregierung, betreffend den Tätigkeits- staat ohne eine richterliche Garantierung der 
bericht des Verwaltungsgerichtshofes über das Gesetzmäßigkeit der Verwaltung nicht geben 
Jahr 1 965. Wie alljährlich hat das Bundes- kann. 
kanzleramt auch den Tätigkeitsbericht des Daher begrüßen wir auch das Verständnis, 
Verwaltungsgerichtshofes über das Jahr 1965 das der Verwaltungsgerichtshof der Initiative 
zum Anlaß genommen, die von diesem Höchst- des Nationalrates in desßen IX. Gesetzgebungs­
gericht vorgebrachten Anregungen zu legisla- periode entgegengebracht hat, dem National-
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Dr. Kleiner 

rat "Berichte über seine Tätigkeit zu erstatt�m. sondern er kann nur aus der "sinngemäßen 
Diese Berichterstattung ist nicht nur für den Anwendung der Vorschriften des Einkommen­
Nationalrat ,vegen der erteilten Informationen steuergesetzes auf die Entrichtung der Körper­
dureh den Verwalhl.ngsgerichtshof von großer schaftsteuer" erraten werden. Dazu bemerkt 
Nützlichkeit, sondern sie ist auch ein sehr der Verwaltungsgerichtshof noch, daß dieses 
brauchbares, ein sehr nützliches Instrument Erraten auch dem Kommentator des Körper­
für die Zusammenarbeit zwischen Nationalrat schaftsteuergesetzes, Pucharski, nicht gelun­
und VerwaH.ungsgerichtshof. D<1S mag viel- gen ist, denn er weist in seinem Kommentar 
leicht für diejenigen, die jetzt an die Lehre den besprochenen Steuersatz mit :�7 ,5 Prozent 
von der Gewaltentrennung deEken, etwas aus, während die behördliche Praxis einschließ­
merkwürdig klingen, aber es ist nicht merk- lieh der gesetzlichen Zuschläge einen Steuer· 
würdig, denn aus den Berichten des Ver wal- f:atz von 24,5 anwendet. Das ist sicherlich eine 
tungsgerichtshofes ergeben sich sehr viele sehr interesl3ante Situation, von der allerdings 
Hinweise für die legistische Tätigkeit des der Bericht der Bundesregierung sagt, daß das, 
Nationalrates. Der Ge�etzgeber kann ja bei was der Verwaltungsgerichtshof erklärt, nicht 
der Erfüllung seiner Aufgaben immer nur von stimmt, daß es ein Irrtum wäre. -Wir werden 
den im Zeitpunkt der Beratung und Beschluß- ja sehen, wie der Verwaltungsgerichtshof und 
fassung vorliegenden Lebenstatbeständen unse- die Bundesregierung in ihren Ansichten zuein­
rer Gesellschaft ausgehen, während die Ge- , anderkommen. 
richte ständig mit der Konfrontation fler Ich möchte mir aber erlauben, aus der Fülle 
Gesetzestatbestäncle mit den konkreten Lebens- der Wahrnehmungen des Verwaltungsgerichts­
tatbeständen zu tun haben. Je nachdem, wie hofes eine herauszugreifen, die die Stellung 
weit eine Entscheidung oder eine gerichtliche der armen Partei im Verwaltungsgerichtshof­
Maßnahme von der Beschlußfassung über ein verfahren betrifft .  Diese Stellung ist wesent­
Gesetz entfernt ist, können sich die Lebens- lieh schlechter als die der armen Partei im 
verhältnisse in der Gesellschaft, unter Umstän- zivilgerichtlichen Verfahren. Wenn im zivil­
den auch maßgeblich, verändert haben. Des- gerichtlichen Verfahren eine Partei das Armen­
halb ist die Berichterstattung des Verwal- recht durch Antrag geltend macht, so wird 
tungsgerichtshofes und die Mitteilung seiner durch diesen Antrag der Lauf von Fristen, 
Wahrnehmungen für den Nationalrat ein sehr vor allem von Rechtsmittelfristen, unter­
maßgebendes Material, das er für die ständig brochen. Im verwaltungsgerichtlichen Ver­
notwendig werdende Gesetzesanpassung bestens fahren tritt eine Hemmung des Fristenlaufes 
brauchen kann. 

-
durch den Antrag auf Gewährung des Armen-

In diesem uns vorliegenden Bericht des Ver- rechts nicht ein. Das hat für die arme Partei 
waltungsgerichtshofes für das Jahr 1965 sind vor allem die unangenehme Wirkung, daß der 
auch umfangreiche Feststellungen über das nunmehr für sie bestellte Armenanwalt nicht 
enthalten, was der Verwaltungsgerichtshof mehr genügend Zeit für eine sorgfältige Aus­
anläßlich seiner Entscheidungstätigkeit walu'- arbeitung der Beschwerde hat. 
genommen hat. Es liegen Feststellungen und Eine zweite Benachteiligung der Partei 
Anregungen zur Änderung der Verwaltungs- im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegen­
praxis in bestimmten Verwaltungsbereichen über der Partei im zivilgerichtlichen Verfahren 
und auch konkrete Anregungen zu Gesetzes- ist die, daß es nach dem Verwaltu.ngsgerichts­
änderungen vor. Ich will sie nicht im einzelnen hofgesetz keine aufschiebende Wirkung aus 
besprechen, sondern nur darauf hinweisen, daß Anlaß der Einbringung der Beschwerde gibt. 
die Bundesregierung die meisten dieser Anre- Wenn aber ein Antrag auf Zll,erkennung der 
gungen aufgegriffen und die Vorbereitung von aufschiebenden Wirkung gestellt wird - das 
Vorlagen zur Abänderung der vom Verwal- ' ist unter bestimmten Voraussetzungen mög­
tungsgerichtshof besprochenen Gesetzesmate- lieh -, so entscheidet über diesen Antrag die 
rien zugesagt hat. Ich möchte mir nur erlau- belangte Behörde, und die belangte Behörde 
ben, auf eine Kuriosität des Verwaltungs- ist im Verwaltungsgerichtshofverfahren gleich­
gerichtshofberichtes hinzuweisen, der anläß- zusetzen mit der beklagten Partei im zivil­
lieh der Besprechung des Körperschaftsteuer- prozessualen Verfahren. Das ist sicherlich eine 
gesetzes aufzeigt, daß das Einkommensteuer- Besonderheit, ich möchte fast sagen, eine 
gesetz durch einen Verweis auf das Körper- Abnormität ; denn daß man demjenigen, 
schaftsteuergesetz ein groteske legistische Si- gegen den sich die Beschwerde der Partei 
tuation schafft. Der Verwaltungsgerichtshof- richtet, also der belangten Behörde, die Ent­
bericht sagt in diesem Zusammenhang unge- scheidung über den Antrag auf Zuerkennung 
fähr folgendes : der aufschiebenden Wirkung gibt, das ist 

Der Steuersatz für die im Abzugswege ein- etwas, was eine echte Benachteiligung der 
zuhebende Körperschaftsteuer ist nicht mehr Partei im Verwaltungsgerichtshofverfahrendar­
dem Körperschaftsteuergesetz zu entnelunen, stellt. 
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Dr. Kleiner 
Auch im Verfahren vor dem Verfassungs­

gerichtshof gibt es so etwas nicht . Beim Ver­
fassung8gerichtshof entscheidet der Gericht,,>­
hof selbst über Anträge auf Zuerkennung der 
aufschiebenden ·Wirkung. 

Die sozialistische Fraktion hat daher diesen 
Sachverhalt aufgegriffen und einen Antrag 
auf Abänderung des Verwaltungsgerichtshof­
gesetzes eingebracht, der elen Inhalt hat : 

Der Abs. 3 des § 26 hat zu lallten : 
"Hat die Partei innerhalb der Frist zur Erhe­

bung der Beschwerde die Bewilligung des 
Armenrechtes beantragt (§ 6 1 ) ,  so beginnt 
für sie die Frist zur Erhebung der Beschwerde 
mit der Zustellung des Beschlusses über die 
Beigabe und Bestellung des Armenrechtes an 
diesen. " - Das bedeutet also für die Erhebung 
der Beschwerde im Verwaltungsgerichtshof­
verfa'nren, daß die Sechswochenfrist erst von 
der Entscheidung über den Antrag ab läuft. -
"Wird der rechtzeitig gestellte Antrag auf 
Bewilligung des Armenrechtes abgewiesen, 

so beginnt die Frist zur Erhebung 
der Beschwerde mit der Zustellung 
des abweisenden Beschlusses an die Partei." -
Das ist also das, was ich eben gesagt habe. 

Der Abs. 2 des § 30 hat zu lauten : 
"Auf Ansuchen des Beschwerdeführers hat 

Jedoch der Verwaltungsgerichtshof die auf­
schiebende Wirkung zuzuerkennen," - also 
der Verwaltungsgerichtshof und nicht mehr 
die belangte Behörde -, " wenn durch die 
Vollstreckung ein nicht WIeder gutzumachen­
der Schaden eintreten würde und nicht öffent­
liche Rücksichten die sofortige Vollstreckung 
gebieten . Das Ansuchen ist gleichzeitig mit 
der Beschwerde einzubringen . "  

Ich bin davon überzeugt , daß diesem An­
trag, der auch von einer unleugbaren Dring­
lichkeit ist, das Hohe Haus einstimmig bei­
treten wird. 

Darf ich noch auf die summarischen Fest­
stellungen des Verwaltungsgerichtshofes hin­
weisen . Sie sagen aus, daß von 3773 im Jahre 
1965 vorliegenden Fällen 2318  erledigt wurden. 
Das ist sicherlich eine beachtlich große Zahl , 
die beweist , daß der Verwaltungsgerichtshof 
sehr gut beschäftigt ist, Unbefriedigend ist 
dabei die große Zahl von 1455 der am Ende 
des Jahres unerledigt gebliebenen Anträge 
beziehungsweise Beschwerden. Diese Tatsache 
muß uns aber darauf hinweisen, daß die Forde­
rung des Verwaltungsgerichtshofes nach per­
soneller Verbesserung, nach einer besseren 
Ausstattung mit Richtern zu unterstützen ist. 
Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem 
Bericht darauf hingewiesen, daß für vorüber­
gehenden Bedarf vier Richterposten systemi­
siert sind, und ersucht geradezu , diese vier 
Richterposten in ständige umzuwandeln. 

Wenn wir uns die Aufgliederung der Erle­
digungen des Verwaltungsgerichtshofes betrach­
ten - das sind diese 2318  Fälle, von denen 
ich bereits gesprochen habe -, so gibt es da 
1768 Fälle , die allein auf Zurüclnveisungen 
und auf Abweisungen von Beschwerden ent­
fallen ; das heißt, daß eine große Zahl von 
Beschwerden erhoben wird, die in Fällen 
von Zurückweisung den Verwaltungsgerichts­

hof gar nichts angehen - es sind das in der 
Regel Beschwerden, die unzuständigerweise 
an den Verwaltungsgerichtshof gerichtet wer­
den -, und bei Abweisungen, in denen der 
Verwaltungsgerichtshof die Entscheidung der 
belangten Behörde bestätigen mußte . Es ver­
bleiben aber immerhin 550 Aufhebungen von 
behördlichen Entscheidungen infolge Rechts­
\vidrigkeit des Inhalts, wegen Unzuständig­
keit und wegen Verfahrensmängel. Diese 
Zahl von 550 Aufhebungsfällen zeigt an, daß 
der Verwaltungsgerichtshof eine außerordent­
lich wichtige Instanz für die Garantierung der 
Rechtmäßigkeit der Verwaltung ist und daß 
durch den Verwaltungsgerichtshof die Staats­
bürger einen hohen Schutz gegenüber den 
Behörden haben, vor allem einen hohen 
Schutz hinsichtlich des Gebrauches ihrer ver­
fassungsgeset7.lich gewährleisteten Rechte. 

Ich möchte abscnließend erklären, daß die 
sozialistische Fraktion dem Antrag des Aus­
schusses, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen, 
zustimmen wird. (Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident Wallner: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen . 

Wünscht der Herr Berichterstatter das 
Schlußwort ? - Es ist nicht der Fall. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung, die 
ich über heide Berichte getrennt vornehme. 

Bei der getrennt durchgeführten A b  s t i m­
mung werden die beiden Berichte e i n s t i m m i g  
zur ]{ e n n t n i s  genommen. 

17. Punkt : Erste Lesung des Antrages der 
Abgeordneten Dr. Broda und Genossen, betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Öster­
reichische Strafgesetz 1945 durch eine Straf­
bestimmung gegen Verhetzung ergänzt wird 

(33/A) 

Präsident Wallner : Wir gelangen nunmehr 
zum 17 .  Punkt der Tagesordnung : Erste Lesung 
des Antrages 33/A der Abgeordneten Dr. Broda 
und Genossen, betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Österreichische Strafgesetz 1945 
durch eine Strafbestimmu,ng gegen Verhetzung 
ergänzt wird . 

Wir gehen in die Debatte ein. Zunächst 
erteile ich gemäß § 41 Abs. 2 Geschäftsord­
nungsgesetz dem Herrn Abgeordneten Doktor 
Broda das Wort . 
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Abgeordn:oter Dr. Broda (SPÖ) : Hon' P l ä- Eine diesem Vorschlag dts § 304 Abs. 2 
sidcllt ! HOl.lf>S Haus ! Die Stdlungna hme der Strafgesetzentwurf gleichlautende Strafbe­
Sozialisten zu l'eligiöser, völkischer und ras8i- stimmung gegen Vcrhftzuug schlägt der In­
scher Ve;·hdzung und Unduldsamkt:it, wo I hia �ivantrag der sozialistischen Abgeordneten 
ünm'Ji' und in welchem Gewand immer sie I vor,  den ich heut0 hier in erstel Lesung zu ver­
auftritt, ist so bdmnnt, daß ich da�'üb,;r hier treten habe. 
nicht zu sprechen habe. Hohes Haus ! DeI" Unterschied zwischen dem 

Im vorliegenden Initiat.ivan t r ag, se hr ge- Cl'st <2n Absatz des § 304 deR S �rafgesE'tzent­
ehrte Damen und Herren , i.o b  z ur DL'llnI8',ion wudes - dem gcltfmden Recht entsprechend -
gestellt , ob (br G c)i'l'::tzgeber innerha :b unSl' l er I und dem zweiten Absatz des § 304 ist folgender : 
Rechtsordnung bessere und wirk�amere Maß- Nach der vorgeschlagenen Bestimmung soll 
nahmen zum st�'afrechtlichell Schutz gegen nicht nur die Aufforderung und nicht nur die 
Vn'let,zungen der Mensehenwürde dureh Ex- Aufl'eizung zu Feindseligkeiten unter Straf. 
zesse des Ra�senhas8E's ergreifen soll, auch �anktion gestellt werden, sondern auch die 
�enn diese v�rein�8lt vork.omme�l, auch wenn I öffentliche Het.ze oder Beschimpfung einer 
SIe ganz gewIß mcht typisch fur das demo- Gruppe oder ihrer Angehörigen wegen ihrer 
kratische Ö�.,;t;�rrcich von heute sind, selbst religiösen, rassischen oder Volks zugehörigkeit , 
wenn nur ein einziger Fall in fünf Jahren wenn dies in einer die Menschenwürde ver­
vorkäme - Leider ist dies ab :ll' nicht der letzenden Weise geschieht. Das ist der wesent­
Fall. liehe Unterschied zwischen den beiden Be-

Rohes Raw'! ! Die Sozialisten hoffen auf dne stimmungen und damit auch gleichzeitig der 
einheitliche, würdige Kundgebung der Volks- wesentliche Unterschied z,,,'icchen der vorge­
vertretung zu dieser brennenden Frage. Die schlagenen Strafbestimmung des Initiaüv­
jeden Zweifel ausschließende Stellungnahme antrages und dem geltenden Recht. Die vor­
des Pa,'Jaments gegen Ra,>senhetze und Anti- geschlagene Strafbestimmung geht weiter als 
semitismus kann nicht Sache der Regierung das geltende Recht. Sie will eine wirksamere 
oder der Opposition , der Mehrheit oder der Ahndung von Rassenhetze und antisemitischem 
Minderheit, sondern nur Sache des ganzen Exzeß , als sie heute strafrechtlich möglich ist, 
Parlaments sein. bewirken. 

Sehr geehrte Damen und Herren ! Es stellen Die österreichische Strafrechtskommission 
sich drei Fragen : hat sich in ihrer Tagung im Haus Rief in 

1 .  Sollen verschärfte Strafbestimmungen Salzburg im Herbst 1962 gegen nur eine Stimme 
gegen Verhetzung geschaffen werden ? für diese Strafbestimmung ausgesprochen , 

2. Wann sollen diese Strafbestimmungen weil eine jahrzehntelange Erfahrung mit dem 
geschaffen werden 1 geltenden Strafgesetz gezeigt hat, daß mit den 

3. Welchen Inhalt sollen diese Strafbestim- geltenden Strafb3stimmungen nur bastimmte 
mUl1gen habon ? Verhaltensweisen eI faßt werden können, näm-

Der vom Bundesministerium für Justiz lieh das Auffordern und Aufreizen zu Feil1d­

im Frühjahr 1966 fertiggestellt e  Entwurf für seligkeiten , aber darüb 3r hinausgehende oder 

ein neues österreichisches Stmfgesotz enthält nicht so weit gediehene Verhaltensweisen 

als § 304 eine Strafbestimmung gegen Ver- nicht erfaßt werden können, die aber nach dem 
hetzung. § 304 Abs. I des Entwurfes entspricht allgemeinen Empfinden unserer Gesellschaft 

i m  wesentlichen dem § 302 des geltenden Straf- strafwürdig sind. Dazu gehören auch anti­

gesetzes und stellt die öffentliche Auffo('de- semitische Exzesse, die noch nicht als Auf­

rung oder Aufl'eizung zu einer feindsdigen fm'derung zu Feincl seligkeiten oder als Auf­

Handlung gegen eine g,�setzlich anerkannte l�eizung dazu erfaßt W8Tden können . Wenn 
Kirche oder Reljgionsgesellschaft oder gegen ich so sagen d arf - 6 azu gehört das Säen 
eine durch ihre Zugehörigkeit zu einer solchen des Samens aes Hasses , bevor dieser Haß 
Kirche oder Religionsgt�sellschaft , zu einer noch zur Flanllne wird . Was wir h ier vor­
Rasse, zu einem Volk, einem Volksstamm oder schlagen in Übereinstimmung mit dem Straf­

einem Staat bestimmte Gruppe unter Strafe . gesetzentwurfuncl mit den Beschlüssen der Straf­
Die Aufforderung oder Aufl'eizung muß ge- rechtskommission, ist kein Sonclel'gesetz gegen 

f'ignet sein, die öffentliche O!'Clnung zu gefähr- eine bestimmte Art von Verhetzung, es ist 
den. ein Gesetzentwurf, der sich gegen jede Ver­

§ 304 Abs . 2 clCd Stmfgesotzent-wurfes b'3-
stimmt, daß eb:mso bestraft wird , wer öffent­
lich in einer die Menschenwürde verletzenden 
Weise gegen eine der im Absatz I bezeichneten 
Gruppen hetzt, sie beschimpft oder verächt­
lich zu machen sucht. 

hetzung richtet, woh" i allerdings , das wissen 
wir, der amisemitische Exzeß der häufigste ,  
der aktuellste, d e r  derzeit wichtigste Fall dieser 
Art von Verhetzung ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Hohes Haus ! Ich möchte auch am Schluß 
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Dr. Broda 
einer la.ngen ParIa.mentssitzung den Versuch 
machen, Ihnen mit ein paar Beispielen zu 
zeigen, daß das zm' Diskussion gestellte aktuelle 
Problem nicht so jnaktuell ist, wie viele meinen 
möchten, wie man sich manchmal selbst ein­
reden möchte und wie man sich manchmal 
selbst trösten möehte - 20 Jahre und mehr 
nach Gründung der Zweiten Republik Öster­
reich. Darf ich Ihnen einen Anlaßfall aus j üng­
ster Zeit zitieren. Er beweist die Aktualität 
der Vorschläge der sozialistischen Abgeord­
neten . 

Mit dem Datum 29. September 1966 ist ein 
Pa.mphlet ausgesendet worden ; ich habe es, 
fein säubarlich adressiert, in meiner Eigenschaft 
als ehemaliger Bundesminister für Justiz 
und Abgeordneter zum Nationalrat zuge­
schickt erhalten. Ich nehme an, ich war nicht 
der einzige Adressat dieses Pamphlets. Ich 
darf Ihnen, meine sehr geehrten Damen und 
HJrren, Hohes Haus, ein paar Belegstellen 
aus diesem Pamphlet zitieren. Es heißt dort : 
"Obwohl das Märchen von den sechs Millionen 
ermordeten Juden endgültig widerlegt wurde , 
bekommen die Herren bis jetzt riesige Summen 
als sogenannte Wiedergutmachung." "Immer 
wieder versucht das Weltjudentuhl , in Öster­
reich politisch Fuß zu fassen." "Ist Ihnen 
bekannt, wieviel Juden in der USA-Botschaft 
in Wien sitzen � "  "Oder in der Internationalen 
Atombehörde ? Oder wieviel Juden es unter 
den Auslandsjournalisten gibt ? "  "Die ,beschei­
denen' österreichischen Juden provozierten in 
a.merikanischen Zeitungen eine gehässige Kam­
pa.gne gegen den angeblichen Antisemitismus 
in Österreich. Von ihnen wurde auch der 
Geschäftsführende Vizepräsident des ,American 
Jewish Comittee', John Slawson, nach Wien 
beordert, der sich dann frech in unsere Ange­
legenheiten einmischte. Leider hatten Doktor 
Maleta und Kardinal Dr . König nicht den Mut, 
den Besuch Sla\vson abzuweisen." "Leider 
finden sich auch Österreicher, die für Geld 
die Würde unseres Volkes verkaufen. Die 
Komplizen der Juden Portisch und Fellner, 
die in ihren Blättern ,Kurier' und ,Neues 
Österreich' Lügen über die angebliche anti­
semitische Einstellung des österreichischen 
Volkes verbreiten. "  Und so fort. 

Hohes Haus ! Welcher Geist muß Menschen 
unter uns beseelen, die ein solches Pamphlet 
ersinnen (Abg. Rosa Jochman n :  Ungeist !) , 
schreiben, zu Papier bringen, hektographieren, 
adressieren und verbreiten ! Meine ' sehr ge­
ehrten Damen und Herren ! Das allein sollte 
uns zu denken geben. Das gegenständliche 
Pamphlet ist vom Landesgericht für Straf­
sachen \Vien vor wenigen Wochen für verfallen 
erklärt worden, offenbar im objektiven Ver­
fahren, weil es ein anonymes Pa.mphlet ge-

wesen ist. Dort haben Staa.tsanwaltschaft 
und Gericht den Tatbestand des § 302 des gel­
tenden Strafgesetzes als g(�gE' ben erachtet, 
weil nach Meinung des Geriehtes die Grenze 
zur aktiven Aufforderung zu Feindseligkeiten 
üb�rs'chritten worden ist . Ab(�r das ist eine 
hauchdünne Grenze, und in zahlreichen anderen 
Fällen - und darauf will Sie , meine sehr ge­
ehrten Damen und Herren, der sozialistische 
Initiativantrag aufmerke am machen - müssen 
die Staatsanwälte, nach der geltenden Gesetzes­
lage, Pa.mphlete ähnlichen Inhalts, Druckwerke 
ähnlichen Inhalts pflichtgemäß in der Ver­
folgung zurückstellen, sie können sie nicht ver­
folgen, weil die geltenden gesetzlichen Bestim­
mungen f ban nicht ausreichen, weil diese 
hauchdünne Grenze ,  die hier gezogen ist , 
z\vischen dem Aufreizen und dem Auffonlern 
zu Feindseligkeiten nach unserem alten, alter­
tümlichen Strafgesetz und der tatsächlichen 
antisemitischen Hetze eben noch nicht iiber­
schritttll ist. Es ist nicht Aufforderung zur 
Feindseligkeit, es ist aber sicher antisemitische 
Bei Zt' , die heute nicht veIfolgt werden kann. 

Noch ein anderes Beispiel : Ich habe im 
Juni vorigen Jahres in einer Fragestunde den 
Bc:rrn Bundesminister für Justiz nach seiner 
Meinung übJr die Möglichkeit des Vo/'ziehens 
der hier zur Diskussion stehenden Strafbe­
stimmung, die der Entwurf für das Strafgesetz 
festlegt, gefragt. Die Damen und Herren 
werden sich an unsere Diskussion in dieser 
Sitzung erinnern. Wenige Tage später habe 
ich als damaliger AnfragestlSller einen Brief 
erhalten, in äußerlich durchaus korrekter 
Form, mit korrekter Anschrift, korrekter 
Anrede, nicht anonym, unterschrieben. Ich 
möchte Ihnen zwei Stellen a.us diesem Brief 
vorlesen. Der Briefsclueiber sagt : 

"Wie ich aus den Zeitungen entnehmen 
konnte, setzen Sie sich ganz kri\Jtig für ein 
,Juden-Schutzgesetz' ein. Haben Sie, sehr 
geehrter Herr Nationalrat" - sehr manier­
lich --, "dieses Vorhaben "irklich gut über­
legt ? Als ehemaliger Justizminister sollten 
Sie doch wissen, daß Gesetze sehr oft gegen­
teilige Folgen bringen . . .  " 

"Solange ein Großteil der Juden überhaupt 
nicht arbeiteL,  keine St.euern zahlt und nur 
da�auf ausgeht, das österreichische Volk 
zu betrügen, wird die Abneigung des öster­
reichischen Volkes gegen die Juden kein Ende 
nehmen. Das ist kein Antisemitismus, sondern 
eine ga'3z selbstverständliche Abwehr. "  

" Warulll sorgen Sie nicht dafür , daß diese 
jüdischen Verbrecher nach Israel abgeschoben 
werden ? Dort müßten sie fleißig zur Schaufel 
und zum Krampen greifen, und das schmeckt 
ihnen nicht. Wissen Sie in Österreich auch nur 
einen Juden, der sich mit den Händen sein 
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Dr. Broda 
Brot verdiellt ? "  "Sie werden klug handeln , : die förmlich imprägniert sind von offenem, 
wenn Sie die Lösung der Judenfmge in Öster- I verstecktem und uiltcrschwelligem Antisemi­
reich ohne den amerikanischen Juden in Gang tismus . Es jst Zeit , daß wir hier im Pa"lament 
setzen . "  mgen : E s  ist kein Platz in Österreich für Blätter 

Hohes Haus ! Schaudert es Sie nicht , wenn nach Art des "Stürmers",  nach seinem Gdst 
Sie im Jahre 1 966 diesen Ausdruck wietler und auch nach !Seinen Worten. Lesen Sie einmal 
hören : "Lösung der Judenfragö" ? Meine sehr �.ie Über�chriften , nicht mehr. Le�en Sie die 
geehrten Damen und Herren !  Ist es nicht Uberschnften der "Deutschen Nahonal- und 
schrecklich, wenn nur ein einziger Briefschrei- Soldatenzeitung" . 
ber ( Abg. Rosa Jo c h ma n n :  Es gibt Hunderte !) Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
in diesen apokalyptischen Urgrund, in diesen Nach geltendem Recht - § 302 Strafgesetz -
apokalyptischen Untergrund einer Zeit, die sind die Exzesse der antisemitischen Rassen­
wir alle vergangen hoffen, greift und solche hetze,  die noch nicht den Tatb2stand der 
Ausdrücke zu Papier bringt ? Aufreizung zu Feindseligkeit.en erfüllen , nicht 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! strafbar. Dazu gehören Rufe wie - ich habe 
Ich kehre zur Rechtsfrage zurück. Auch bei es hier schon einmal gesagt "Hoch 
den Vorschlägen, die wir machen, würden Ausclnvitz ! "  Das kann man heute nach gel­
die Gerichte sich sehr E'l'nst mit der Frage tendem Recht nicht etfolgreich verfolgen. 
zu besch äftigen hab' n,  ob in einem solchen Man kann es nicllt verfolgen, wenn Demon­
Fall im Hinblick auf die Art und 'Weise der stranten, wie am 3 1 .  März 1965, in den Straßen 
Äußel'ung in einem BricJ an einen b estimmten der "VienE"l" Innenstadt im Sprechchor l'uLm : 
Adres�aGnl gericht.lich einzu schreiten Wä�T. "Es sind zu wenige Juden in Auschwi�z ver­
Unsel' Vorschlag ist nicht ein V01'sehlag cl<?s gast worden ! "  An dem glC'ichen Tag, meine sehr 
G0sinnung.sstrafl'cclltps .  \Vir 'wissell, daß man geehrten Damen und Herren, an dem niese Rufe 
Gedanken nielli st,raft'8chtlich verfolgeIl kann, die Inllenst arlt erfüllten, an dem das erste Opfer 
sondern nur ihre aktive Äußemng in Handlun- der Verhetzung in der Zweiten Republik 
gen in der Öffentlichkeit. Österreich gefallen ist , an dem gleichen Tag 

Wenn ich mir dann erlauben dad, Ihnen hat der Nationalrat der vergangenen Gesetz­

kurz den Tatbestand zu umreißen , den ,yir gebungsperiode die Entschließung vom 3 1 .  März 

erfassen wollen, so werden Sie sehen, daß wir 1965 gegen den Ant.isemitismus angenommen. 

in voller Übereinstimmung mit den Mit.- Ich bin übarzeugt,  daß sich dieser Nationalrat 

gliedern der Strafrechtskommissioll, ersten zum Geist dieser Entschließung bekennen 

Autoritäten Ull'leres Rechtslebens, nach sehr ", inl. 

langen Üb�rlegungel1 einen sehr klaren, schad Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
umrissenen Tatbestand geschaffen haben, nicht Dazu muß man aber auch Taten setzeil . Nicht 
einen Kautschukparagraphen, nicht einen strafbar ist heute das Verächtlichmachen 
Paragraphen, den man mißb;'auchen kann. von Gruppen von Mitbürgern durch Ab.3ingen 

Ab3r nach d iesen beiden Leseproben, meine von judenfeindlichen Liedern. Nicht strafbar 

sehr geehrten Damen und Herren, werden Sie ist das Beschimpfen einer ganzen Gruppe, 

verstehen, daß wir die Frage, die wir Ihnen wenn nicht eine einzelne Person beschimpft 
heute vorlegen , für aktuell, für dringlich wird ; die kann sich wehren. Wenn nur 

halten und glauben, d aß dieses Parlament die ganze Gruppe beschimpft wird, kann sich 

sich zu einem klaren Entschluß und einer die einzelne Perwn heute nicht wehren. 

klaren Abwehrhandlung aufraffen sollte. Ich Das ist ein Unterschied zu dem Vorschlag 
der Strafrechtskommission, denn nach diesem sagte schon, in dem einen Fall des Pamphlest 

_ wie hieß es � :  "Bund für nationale Er- würden alle diese Exzesse verfolgbar sein, 
auch wenn nicht eine einzelne Person bezeich­neuerung" � konnten unsere Gerichte auch 

h d R h net oder bdeidigt wird , weil es sich J. a um ein nac gelten em ec t erfolgreich einschreiten. 
In zahllosen anderen Fällen ist dieses Ein- Offizialdelikt handeln würde, gegen da'! der 

Staatsanwalt einzuschreiten hätt�. schreiten unmöglich. Ich scheue mich auch 
nicht, hier auszusprechen : Es ist eine Schande, 
was Woche für Woche die "Deutsche National­
und Soldatenzeitung" schreiben kann , wogegen 
unsere Staatsanwälte nicht einschreiten können. 
Auch damit soll endlich einmal Schluß gemacht 
werden ! (Zustimmung bei der SPÖ.j Woche 
für Woche veröffentlicht diese "Deutsche 
N ational- und Soldatenzeitullg" , außer halb 
unserer Grenzen herausgegeben , gespeist au.s 
trüb-:n innerö'!terreichischen Quellen, Artik81, 

Hohes Haus ! Man stellt die Gegenfrage : 
Kann man dem Antisemitismus und anderen 
Erscheinungsformen der Verhetzung mit den 
Mitteln des Strafgesetzes wirksam begegnen � 
(Abg. Machunz e :  Nein ! Nein !) Natürlich 
nicht, Kollege Machunze ! Natürlich nicht, 
wie man überhaupt nicht den Verirrungen 
menschlichen Geistes und Handeins mit 
den Mitteln des Strafgesetzes wirksam be­
gegnen kann, denn sonst gäbe es keine Ver-
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brecher, keine Rechtsbrecher, sonst brauchte ' adaptiert an das geltende Strafgesetz. Ich 
man keine Staatsanwälte und Richter. Aber, wiederhole : Es handelt sich um keinen Kaut­
Kollege Machunze, dennoch können wir weder schukparagraphen, sondern um ein fest um­
auf Staatsanwälte noch anf Richter, die gel- rissenes Tatbild ; es soll ein Instrument für 
tende wirksame Strafgesetze anwenden, ver- den Richter schaffen, wirksamer und besser 
zichten, im vollen Bewußtsein dessen, daß als bisher in rechtsstaatlich geordneten Ver­
noch keine Straf bestimmung der Welt den fahren arbeiten und Recht sprechen zu können. 
Diebstahl verhindert hat, den Raub verhindert Fassen wir den Tatbestand zusammen : 
hat, 

.
den Totschlag verhindert hat, den Mord Unter Strafe soll die Hetze, die Beschimpfung 

ver
.
hIndert hat. Dennoch, Kollege Machunze, und das Verächtlichmachen bestimmter Grup­

meIne sehr geehrten Damen und Herren, kann pen der Bevölkerung, religiöser, völkischer 
die menschliche Gesellschaft auf das Instru- oder rassischer Gruppen, gestellt werden. Die 
ment d�r warnenden A�wehr und der möglich- Begehungsweise der Handlung muß öffentlich 
sten WIrksamen VerhInderung des Rechts- sein, ich sagte das schon. Tatbestandsmerkmal 
bruches und der Übertretung der Normen, soll sein : Die Tat muß in einer die Menschen­
der Konventionen unseres Zusammenlebens würde verletzenden Weise begangen werden. 
nicht verzichten. Und warum sollte das für Sehr wichtig : Heute kann gegen eine offen­
den antisemitischen Exzeß nicht gelten � kundige Beschimpfung der einzelne nur wegen 
N�türlich werden �ir �?rch diese Stra�be- Ehrenbeleidigung klagen -'- also ein sehr 
stImmung den antIsemItIschen Exzeß mcht schwächliches Instrument der Abwehr wir 
verhindern und werden den Antisemitismus wissen das - in Zukunft soll es ein Offizial­
auch nicht ausrotten in Österreich. Aber soll delikt sein, we�n ein solcher Exzeß der Rassen­
deshalb der Gesetzgeber tatenlos zusehen, hetze, der antisemitischen Hetze gesetzt wird. 
soll �l' darauf verzichten, endlich zu sagen, was Strafdrohung ist nach dem Strafgesetzentwurf 
in Österreich auf diesem Gebiet strafbar sein bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe . Aus Gründen 
soll und daß die Grenzen der Strafbarkeit - der Systematik des geltenden Strafrechtes hat 
nur darum geht es - weiter gezogen werden unser Initiativantrag einen Strafrahmen bis 
sollen, als eS heute nach einem Gesetz aus dem z u  sechs Monaten Freiheitsstrafe. 
Jahre 1 803 der Fall ist, wo alle diese schreck- Ich komme zum Schluß, Hohes Haus, und 
lichen Probleme des Rassenhasses und des darf an die Vorgeschichte der vorgeschlagenen 
Rassenkampfes nicht diese Rolle gespielt Strafbestimmung erinnern. Ursprünglich hat 
haben wie in unserem Jahrhundert ? das Bundesministerium für Justiz der Re-

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! gierung unter Vorsitz des Herrn Bundes­
Natürlich soll man von Staatsanwälten und kanzlers Dr. Gorbach eine Bestimmung dieses 
Richtern nicht mehr fordern als das, wozu Inhalts im Strafrechtsänderungsgesetz 1 962 

man selbst bereit ist : die Abwehr menschen- vorgeschlagen . Im März 1 962 konnte darüber 
unwürdigen Verhaltens .  Aber das schlagen wir im Ministerrat der damaligen Bundesregierung 
diesem Parlament VOl'. Der Gesetzgeber soll Gorbach keine Einstimmigkeit erzielt werden. 
klar und, wie wir wünschen würden, einstim- Der Herr Altbundeskanzler Dr. Gorbach wird 
mig sagen, daß in Österreich der antisemitische sich erinnern, daß er den damaligen Justiz­
Exzeß nicht einfach hingenommen wird und minister auf die Beratungen der Strafrechts­
daß er nicht einfach als Kavaliersdelikt be� kommission verwiesen hat und meinte, daß 
trachtet wird. Das ist die meinungsbildende die Materie so komplex sei, daß sie besser im 
Aufgabe des Gesetzgebers,  des Strafgesetz- Zusammenhang mit dem Strafgesetzentwurf, 
gebers, und wenn er diese seine Aufgabe ver� der damals in der Endphase seiner Ausarbei­
fehlt, dann verfehlt er eine sehr wichtige ihm tung stand, geregelt werden sollte. Dies war 
gestellte Aufgabe .  im März 1962. Tatsächlich hat in der Folge, 

und zwar im September 1 962, die Strafrechts-Noch eines, meine sehr geehrten Damen kommission in ihrer Beratung im Haus Rief und Herren ! Ich glaube, die Demokratie darf gegen nur eine Stimme die Strafbestimmung nicht dulden, daß man auf den Werten unge� gegen Verhetzung angenommen. Sie wurde straft herum trampelt, auf denen sie aufgebaut dann unverändert in den Entwurf des Bundes­ist und die sie nicht entbehren kann : das sind ministeriums für Justiz 1 964 aufgenommen, Toleranz, Menschenrecht und Menschenwürde. in einem sehr intensiven Begutachtungsver­Das ist die Demokratie ihrem Ansehen schul- fahren einer eingehenden Begutachtung unter-dig. zogen und hat schließlich in der von mir ver-
Das waren die Gründe, die die Strafrechts- lesenen Fassung in einen Entwurf des Bundes­

kommission veranlaßt haben, nach reiflichster ministeriums für Justiz für ein neues öster­
Überlegung ihre Beschlüsse zu fassen. Unser reichisches Strafgesetz im Frühjahr 1966 noch 
Initiativantrag enthält nichts anderes als unter der früheren Leitung des Justizministe­
diese Beschlüsse der Strafrechtskommission, riums Eingang gefunden. 
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Ich erwähne das alles deshalb, meille sehr ge- ' halten werden, um es hier beraten zu können. 

ehrten Damen und Herren, weil ich, Herr Vielleicht erhalten wir - ich weiß es nicht -
Kollege Kummer, Ihnen als Redner der das Strafprozeßänderungsgesetz, ganz sicher 
Mehrheit, wie ich glaube, zu diesel' Frage bekommen wir nicht den Strafgesetzentwurf. 
gleich sagen möchte : Ich bitte Sie herzliehst, Das allein rechtfertigt schon das Vorziehen 
bringen wir die Erörtemng diesel' wichtigen dieser Strafbestimmung, die wir Ihnen zur 
Frage, die Erörterung dieses heißen Eisens Annahme und zur Beratung nunmehr vor­
unserer Strafrechtspolit.ik zu einem Ende, schlagen. 
lösen wir sie von der Frage : �Warum gerade Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
jetzt, warum nicht früher, warum nicht später ? Der Herr Bundesminister für Justiz hat in 
Warum diese Strafbestimmnng nicht früher wiederholten Erklärungen im Inland und im 
angenommen worden ist, habe ich Ihnen jetzt , Ausland inhaltlich,  wenn ich ihn recht ver­
ins einzelne gehend, in Erinn0I'ung gerufen. standen habe, dem Geist der vorliegenden 
Sie j etzt vorzuschlagen , das ist Sinn des Vorschläge, die ja heute nur in erster Lesung 
Initiativantrages, den ich zu vertreten die hier zur Diskussion stehen, zugestimmt. Der 
Ehre habe. Herr Bundesminister für Justiz hat eine 

Daß wir nicht glauben, daß man die Ver­
abschiedung dieser Straf bestimmung ver­
schieben soll oder muß, das werde ich noch 
mit ein paar \Vorten weiter darzulegen ver­
suchen. 

Ich habe hier in diesem Hohen Haus immer 
wieder den Standpunkt vertreten, daß es 
keine glückliche Lösung sei, nun einen Fleckerl­
teppich der Strafrechtsreform zu beschließen 
oder an ihm zu weben. Veränderte Konstella­
tionen im Nationalrat und in der Bundes­
regierung zwingen uns den Weg der Teil­
reformen auf. Davon war schon bei der ersten 
Lesung des sozialistisehen Initiativantrages 
über die Aufhebung der Bestimmungen über 
das standrechtliche Vl'l'fahren die I�ede, und 
heute handelt es sich um das gleiche Problem. 
Entweder - oder, meine s0hl' geehrten Damen 
und Hf'ITen von df:'I' Mehrheit, und : ent­
weder - oder, Herr Bumhsminister für Justiz, 
nachdem Sie sich - ich werte wiüdet nicht -
zu dem Weg entschlossen ha :;en, zuerst das 
Strafvollzugsgesetz vorzuziehen, dann rlas 
Strafproze ßänderungsgesetz. Da ein Vie,tel 
der Gesetzgebungsperiode bereits vergangen 
ist und daher auch na,eh dem optimistiGchen 
Terminplan, den Sie gesetzt haben, es mehr als 
fraglich erscheint, ob die Gesamtreform des 
österreichischen Strafgesetzes noch in dieser 
Gesetzgebungsperiode von Ihnen der Bundes­
regierung und von der Bundesregierung dem 
Parlament vorgelegt ,verden wird, muß es 
Teilnovellen geben, und wir werden - ich 
sage das schon jetzt, meine sehr geehrten 
Damen und Herren - nicht müde werden, 
in der Konfrontation unserer Standpunkte 
Ihnen solche Teilnovellen aus dem Bereich der 
StrafrechtAreform in den nä.chsten Monaten 
und Jahren vorzuschla.gen . Dieser Weg ist 
uns durch den geänderten Zeitplan, für den 
sich der Herr Bundesminister für Justiz ent­
schieden hat, aufgez""rungen. Ich darf daran 
erinnern, daß wir frühestens in diesem Jahr 
den Entwurf für das Strafvollzugsgesetz er-

Initiative für eine europäische Regelung dieser 
Frage ergriffen, und er meint, auf diesem 
'Vege wirksamer vorwärtszukommen - ganz 
sicher nicht, Herr Bundesminister für Justiz, 
rascher. 

Dazu ein Wort : Es gibt bis heute noch keine 
einzige einheitliche europäische Bestimmung 
des materiellen Strafrechts . Selbst elie uns -
übrigens auch nach der heutigen Tagesord- . 
nung - beschäftigenden Bestimmungen der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, die 
ja keine Strafbestimmungen materiellen Inhalts 
enthalten, wurden 1950 formuliert, 1 958 ist 
Österreich der Menschenrechtskonvention bei­
getreten, und noch heute diskutieren wir -
siehe die heutige Tagesordnung - über die 
Probleme des weiteren Ausbaues und der 
Anpassllllg dieser Bestimmungen der Europäi­
schen Menschenrechtskonvention. 

Ich will den Herrn Bundesminister für Justiz 
gar nicht fragen, welcher Zeitplan ihm für eine 
Annahme einer ersten europäischen - ersten, 
sie war noch nicht da - Straf bestimmung 
gegen die Verhetzung vor Augen schwebt. 
Ich möchte nur eines sagen : Das liegt, alles 
weit in der Zukunft, weit über den Grenzen 
dieser und sicherlich auch der nächsten Ge­
setzgebungsperiode. "ViI' wissen nicht, ob 
diese europäische Initiative Erfolg haben wird, 
und wir wissen auch nicht, wann diese Initia­
tive Erfolg haben wird . Wir glauben aber, 
daß wir nicht warten können, bis in Straß­
burg ein solches europäisches Gesetz gegen den 
Antisemitismus und den antisemitischen Exzeß 
geschaffen wird, sondern daß wir es hier in 
"Vien, hier im österreichischen Parlament, und 
zwar rasch, beschließen sollen. 

Da glaube ich - das will ich dem Herrn 
Bundesminister für Justiz z u Li 'Egen -, daß 
me Verantwortung bei der Mehrheit des 
Hauses liegt. Sie müssen, wenn Sie mit uns 
übereinstimmen, sagen, daß Sie bereit sind, 
diesen Vorschlag jetzt in seinen einzelnen 
Bestimmungen im J-ustizausschuß mit uns 
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zu diskutieren. Sie müssen uns sagen, ob Sie 
bereit sind, mit uns die beste Formulierung 
für ein notwendiges, längst fälliges Gesetz zu 
finden. Meine sehr geehrten Damen und 
Herren ! Wenn Sie dagegen sind, dann sagen 
Sie das auch ganz pffen, dann sagen Sie nein 
und herufen Sie sich nicht auf den Europarat 
in Straßburg . Das hat keinen Sinn. 

die Minister, einer Anregung des österreich i­
sehen Bundesministers für Justiz Dr. Klecatsky 
entsprechend, die Bedeutung dieser Initiative 
der Konsultativversammlung und lenkten die 
Aufmerksamkeit des Ministerkomitees des Eu­
roparates auf die Notwendigkeit, das Problem 
der Diskriminierung im Rahmen des Europa­
rates zu behandeln. 

Im Dezember 1965 hat die Generalversamm-Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Das sind die Gründe, die die sozialistischen lung der Vereinten Nationen ein internatio­
Abgeordneten veranlaßt ha,ben, den vorliegen- nales Übereinkommen über die Eliminierung 
den Initiativantrttg einzubringen. Gerade weil aller Formen der rassischen Diskriminierung 
wir den Schlußstrich unter die Vergangenheit angenommen, in dem unter anderem die Ver­
gezoO'en haben, wollen wir immer wieder den pflichtung der Vertragsstaaten normiert wird, 
Tren�ltmgsstrich ziehen, wann und wo immer jede Form rassischer Di�kriminierung unter 
der Versuch gemacht wird, Methoden anzu- , Strafe zu stellen . Dieses Übereinkommen liegt 
wenden oder zu dulden, von denen wir nur derzeit zur Unterzeichnung durch die Mitglied­
zu gut wissen, wohin sie geführt haben. Auch staaten der Vereinten Nationen auf. Von den 
hier gilt : Man soll den Anfängen wehren. Vereinten N ationen wir� auch der Entwurf 

'Venn dieses Parlament den vorliegenden e�nes inte�.
nation�len �berei�k?�mens und 

sozialistischen Vorschlag aufnimmt und an- emer Erkl�r��lg uber dIe ElimImeru�g aller 
nimmt dann wird es sich nicht nur um Formen relIgIOser Intoleranz ausgearbeItet. 
den Schutz neuer Opfer vor neuer Verhetzung Über diese Tatsachen hat der Herr Justiz­
handeln ; es wird sich selbst durch seine Be- minister bereits in der Fragestunde vom 
schlüsse ehren. 15 .  Juni 1 966 dem Hohen Haus berichtet. 

Ich beantrage, den vorliegenden Initiativ- Über diesen Fragenkomplex hat nunmehr 
antrag dem Justizausschuß zur weiteren Be- der Generalsekretär des Europarates in jüngster 
ratung zuzuweisen. (Beifall bei der SPÖ.j Zeit eine Studie ausgearbeitet, die in den letzten 

Tagen auch bereits die Ministerdelegierten des Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet Europarates beschäftigt hat. In dieser Studie hat sich der Herr Abgeordnete Dr. Kummer. wird zu der erwähnten Resolution der Kon­Ich erteile es ihm. sultativversammlung des Europarates, betref-
Abgeordneter Dr. Kummer (ÖVP) : Hohes fe nd Schaffung einheitlicher Strafbestimmun­

Haus ! Meine Damen und Herren ! Das vom gen gegen die Aufreizung zu rassischer, natio­
Herrn Abgeordneten Dr. Broda erwähnte naler und religiöser Verfolgung, in durchaus 
Pamphlet des Bundes für nationale Er- positiver Weise Stellung genommen. Es ist 
neuerung ist bekannt, und ich glaube, es hat daher zu erwarten, daß die diesem Ziele 
niemanden in diesem Haus gegeben, der nicht dienenden Expertenarbeiten demnächst auf­
erschüttert über dieses Pamphlet gewesen wäre. genommen werden. Ich glaube, Herr Abge­
Es soll nicht die 'Wichtigkeit des im Initiativ- ordneter Dr. Broda, Ihre Befürchtung, daß 
antrag aufgerissenen Problems verkannt wer- das in weiter Zukunft liegt und nicht so bald 
den, aber ich glaube, meine Damen und behandelt wird, ist nicht zutreffend. 
Herren, wir müssen es sehr nüchtern betrach­
ten. 

Das Problem der Bekämpfung jeglicher 
Form der Diskriminierung aus rassischen, 
nationalen oder religiösen Gründen beschäftigt 
zahlreiche Staaten und auch zwischenstaat­
liche Institutionen, wie den Europal'at und 
die Vereinten Nationen. 

Die Konsultativversammlung des Europa­
rates hat am 27. Jänner 1966 einstimmig eine 
Empfehlung angenommen, die die Schaffung 
einheitlicher Strafbestimmungen gegen die 
Aufreizung zu rassischer, nationaler und re­
ligiöser Verfolgung zum Gegenstand hat. 

Mit diesem Thema befaßte sich auch die 4.Kon­
ferenz der europäischen Justizminister, die 
vom 25. bis 27. Mai 1966 in Berlin stattgefun­
den hat. Bei dieser Konferenz unterstrichen 

Der Bundesminister für Justiz hat über dieses 
Thema eben erst am 24. Jänner heurigen Jahres 
vor der Konsultativversammlung des Europa­
rates gesprochen. Der Herr Minister behandelte 
zunächst die Harmonisierung presserechtlicher 
Vorschriften der Mitgliedstaaten des Europa­
rates und sagte dann - ich zitiere wörtlich - :  

"Auch auf einem anderen Rechtsgebiet 
scheint mir eine Harmonisierung im Rahmen 
des Europarates besonders dringend geboten. 
Ich greife damit nur einen Gedanken auf, 
mit dem sich die Hohe Konsultativversamm­
lung bereits vor Jahresfrist eingehend be­
schäftigt hat und der auch in einer von ihr 
gefaßten Resolution - es ist die Resolution 453 
( 1966) - ihren Niederschlag gefunden hat. 
Es handelt sich um die Schaffung einheitlicher 
europäischer Rechtsvorschriften gegen die Auf-
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reizung zum Haß aus rassischen, nationalen Sollten sich jedoch die Arbeiten des Europa­
und religiösen Gründen. Es ist mir bewußt, rates ungebührlich verzögern oder sollte durch 
daß dieses Problem für die einzelnen Mit- andere Umstände eine neue Situation geschaf­
gliedstaaten des Europarates von unterschied- fen werden, die zu sofortigen legi�lativen Maß­
licher Bedeutung ist. Ich glaube jedoch, daß nahmen nötigt, so müßte selbstverständlich 
keiner dieser Staaten von sich behaupten unabhängig von den erwähnten Arbeiten 
kann, daß ihn dieses Problem überhaupt nicht im Europarat und noch vor"einer Gesamtreform 
berühre und auch in Zukunft nicht berühren des österreichischen Strafrechtes eine Straf­
werde. Ebenso wie beim Presserecht muß man bestimmung gegen Verhetzung etwa nach der 
auch hier anerkennen, daß es sich nicht bloß im StrafgeRetzentwurf 1966 vorgeschlagenen 
um rein juridische Fragen, sondern um solche Art geschaffen werden. 
eminent politischen Charakters handelt, womit Meine Damen und Herren ! Ich gebe aber 
zugleich auch eine Rechtfertigung für die noch etwas gegenüber dem vorliegenden In­
Behandlung dieser Fmge im Rahmen der itiativantrag zu bedenken. Der vom vorliegen­
politischen Debatte gegeben ist. den Initiativantrag vorgeschlagene \Veg, dem 

Der innere Frieden eines Staates kann durch § 302 Strafgesetz über Aufreizung zu Feind­
rassische, nationale und religiöse Hetze auf seligkeiten gegen Nationalitäten und so weiter 
das schwerste gefährdet und gestört werden. einen § 302 a anzufügen, der im wesentlichen mit 
Wird aber der innere Friede eines Staates dem 2. Absatz des die "Verhetzung" behandeln­
gestört oder zumindest gefährdet, so vermag den § 304 des Strafgesetzentwurfes 1 966 über­

das wie eine Seuche auf andere Staaten über- I einstimmt, wäre jedoch bedenklich. Auf diese 
zugreifen, sodaß auch deren innerer Friede in Weise würden nämlich zwei Paragraphen 
Mitleidenschaft gezogen wird. Darüber hinaus aneinandergereiht werden, die sowohl inhalt­
aber kann die Störung des inneren Friedens,  lieh als auch sprachlich völlig unterschiedlich 
wie die Erfahrung leider lehrt, auch den Frie- wären. Zieht man eine Neugestaltung der 
den zwischen den einzelnen Staaten, j a  sogar Strafbestimmungen gegen die Verhetzung unab­
den Weltfrieden gefährden. Die Bekämpfung hängig von den erwähnten internationalen 
der rassischen, nationalen und religiösen Dis- Vereinheitlichungshest,rebungen in Betracht, 
kriminierung kann daher als eine politische so empfiehlt es sich, dieses Teilgehiet des Straf­
Aufgabe höchsten Ranges bezeichnet werden. rechteR zur Gänze, etwa in der vom Strafgesetz­
Ich möchte daher diese Gelegenheit benüt- entwurf 1 966 in seinem § 304 vorgesehenen 
zen, um, ebenso wie ich dies schon bei der Art, neu zu fassen. 
4. Konferenz der europäischen Justizminister Wir sind für eine Aufnahme von Straf­
getan habe, auf die Bedeut'!lng der von der bestimmungen gegen Verhetzlmg in das Straf­
Hohen Konsultativversammlung gefaßten Re- gesetzbuch, jedoch nicht ganz in der Fassung 
solution Nr. 453 hiLzuwei�en, und meiner des Initiativantrages, sondern etwa im Sinne 
Genugtuung darüber Ausdruck geben, daß i des Strafgesetzentwurfes 1966 ; wir soUten vor­
die Justizministerkonferenz die Bedeutung läufig aber, wenn auch nur kurze Zeit, zuwarten, 
dieser Resolution durch eine eigene Ent- wie sich auf internationalem Gebiet dieses 
schließung unterstrichen hat, und schließlich Problem entwickelt. Ich glaube nicht, daß 
an die zuständigen Instanzen appellieren, diese es in 80 weiter Zukunft liegt, wie das der 
Initiative der Hohen Konsultativversammlung Herr Abgeordnete Dr. Broda gemeint hat. 
tatkräftig zu unterstützen und ihr zu einem Wir sind zur Diskussion im Justizausschuß 
baldigen Erfolg zu verhelfen ." bereit. (Beifall bei der Ö VP.j 

So der Herr Justizminister Dr. Klecatsky. 
Mag es auch derzeit noch nicht möglich sein, 

genau vorherzusagen, wann diese Arbeiten 
heendet sein werden, so sollte mit der Schaffung 
einer Straf bestimmung gegen Verhetzung in 
Österreich doch zunächst noch so lange zuge­
wartet werden, bis die schon verhältnismäßig 
weit gediehenen Arbeiten des Europarates zu 
einem Übereinkommen oder einer Empfehlung 
geführt haben. Andernfalls besteht nämlich 
die Gefahr, daß eine so bedeutsame innerstaat­
liche Straf bestimmung wie die Bestrafung 
der Verhetzung bereits bald nach ihrem In­
krafttreten auJ Grund einer anderslautenden 
internationalen Empfehlung oder Konvention 
geändert werden müßte. 

Präsident Wa11ner : Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Abgeordnete Zeillinger. Ich 
erteile es ihm . 

Abgeordneter Zeillinger (FPÖ) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Wir stehen 
vor zwei sehr ernsten Fragen : Erstens vor der 
grundsätzlichen Frage, wie wir den Strafgesetz­
entwurf, der von einer Kommission ausgear­
beitet worden ist, in weiterer Zukunft behan­
deln wollen, und zweitens vor der Frage , welche 
Stellung wir nun zu dem sozialistischen 
Antrag, der zur Diskussion steht, beziehen, 
dessen Inhalt von dem Sprecher der sozialisti­
schen Fraktion heute - das bedaure ich, denn 
das lag nicht im Sinne der Strafrechtskom­
mission - zu einem Antisemitenparagraphen 
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gestempelt worden ist. Eine solche Absicht I Rittler als Antragsteller aufgetreten ist, die 
war - ich habe mir die Protokolle angesehen - beide Minderheitsvoten gegen den Absatz 1 
nicht die Meinung der Strafrechtskommission. eingebracht haben, den nun die antragstellende 
Man will natürlich das auch erfassen, aber sozialistische Fraktion zitiert und ihrerseits 
ich halte es für falsch, das nun allein unter beantragt. Das bedeu.tet somit, daß die sozia­
diesen Aspekt zu stellen. Ich persönlich als listische Fraktion in Faehkreisen keineswegs 
ein humanistisch erzogener Mensch, der es übereinstimmender Meinung war, sondern sie 
ablehnt, daß Menschen wegen ihrer Zugehörig- war der Meinung, daß der Entwurf, den Sie 
keit ZU einer bestimmten Gruppe oder Gemein- nun vorlegen, abgeändert gehört. Es war nicht 
schaft verfolgt werden, halte es auch deswegen beantragt worden, das herauszunehmen , 80n­
für falsch, weil mir die Erfahrung nach dem dern es abzuändern. Ich möchte Sie aber jetzt 
zweiten ·Weltkrieg gezeigt hat, daß durch gar nicht mit Details und mit Zitaten a,us dem 
kleine Fehler Menschen gemdezu hingelenkt Protokoll aufhalten. 
werden auf Fehler, die wir .eigentlich iiberwi�- Selbstverständlich waren alle Mitglieder der de� sollen. l!m 

,
e� praktIsch zu S�g�ll : Icl1, I Kommission der Ansicht - ich bekenne 

weIß, daß mem Sohn, der noch klem 1st, gar nam " de F eiheitlichen daß auch . 
. ht 'ß J � d A t' 't . d 

ellS r r , WIr 1110 Wel , ,:as Uc.e�l un n Iseml en sm , dieser Ansicht waren _, daß die Verhetzung 
daß . er �b

.
er mfol�e emes Kampfes gegen den bestraft gehört, nur über die Formulierung, 

Ant I�e!1l ltI�mus m
.
lCh nun dauernd fragt, \vas über die Absteckung des Rahmens herrschten 

da elgent.hc.h los 1st. (A?g .. Dr. Broda : Das verschiedene Meinungen. Das drückte sich 
war schon �n der ](omm�ss'tOn unsere Aujjas- durch die zwei MinderheitsanträD"e aus die 'a 

d ·tJ ') b , J 8ungs � erenz . im Protokoll und auch in den Erläuternden 
Daher, Herr Minister, möchte ich als Bemerkungen zum Strafgesetzentwurf, der 

einer, der bei den Arbeiten der Strafrechts- auch hier im Hause aufliegt, abgedruckt sind. 
kommission - ich will mich gar nicht mit Auch sozialistische Mitglieder der Kommission 
Federn schmücken - an der Wiege gestanden einschließlich Tschadek, der sogar einmal 
ist, hoffentlich nicht an der Bahre gestanden Justizminister war und sich seine Stellung­
ist, der vom Anfang bis zum Ende dabei war, nahme sicherlich überlegt hat, waren also 
sagen : Ich glaube, wir würden diesem Para- durchaus anderer Meinung. 
graphen, wenn wir dem sozialistischen Antrag Ich wollte mit diesem Zitat jetzt nur die 
in der vorgeschlagenen Weise folgen, eine von Problematik aufzeigen, die vorhanden ist, 
der Strafrechtskommission nicht gewollte, wenn man nun darangeht, nicht nur emen 
falsche Richtung geben, wenn wir nur den Paragraphen, sondern sogar nur den 2 .  Absatz 
2. Absatz herausgreifen . In diesem 2. Absatz eines Paragraphen herauszunehmen. Ich muß 
heißt es nämlich : "Ebenso wird bestraft, wer sagen - ich habe das erst heute du,rch die 
öffentlich in einer die Menschenwürde ver- Ausführungen des Ministers a. D. Broda so 
letzenden Weise gegen eine der im Absatz I richtig wahrgenommen -, daß man daraus 
bezeichneten Gruppen hetzt, sie beschimpft gleichzeitig einen Antisemitenparagraphen 
oder verächtlich zu machen sucht ." Der sozia- macht, was nicht sein soll und nicht sein darf. 
listische Antrag hat logischerweise aus dem 
Absatz I die Formulierung herunternehmen Sosehr ich mich gegen die Verhetzungen, die 

müssen, und er zitiert diese Formulierung aus Sie zitiert haben, stelle, darf ich Ihnen sagen, 

dem Absatz 1 . 
Herr Minister, daß ich dieses Pamphlet, das 
Sie zitiert haben, nicht bekomn.len habe. Ich 

Ich muß Sie, meine Damen und Herren, bin offenbar nicht für würdig befunden wor­
darauf aufmerksam machen, daß der Absatz I den, es zu bekommen, und ich bin froh darüber. 
des § 304 in der Kommission nicht unbestritten Aber ich habe in den letzten 14 Jahren sehr 
war. Der Absatz 1 hat zwei Minderheitsvoten viele Pamphlete bekommen, bei denen sich 
gehabt, wovon ein Minderheitsvotum vom in mir in gleicher Weise alles entgegenstellte. 
sozialistischen Abgeordneten Mark beantragt (Abg. Rosa Jochmann : Ich auch !) Es muß 
worden ist, dem auch der sozialistische Manda- allen diesen Erscheinungen ein Riegel vorge­
tal' Dr. Tschadek beigetreten ist. Es ist auch schoben werden ! Ich denke gar nicht an jenen 
Douda als Beamter dabei gewesen ; ich glaube, Briefschreiber, der erklärte, es wäre für Öster­
er sieht Ihrer Ideologie nahe. Ein Mann wie reich ein Unglück, solange es Freiheitliche 
Estl war dabei ; ich habe jahrelang mit ihm in gebe, und der in dem an mich gerichteten 
der Kommission gearbeitet, aber ich kenne Brief vorgeschlagen hat, die Freiheitlichen in 
seine politische Einstellung nicht. Professor einem Konzentrationslager einzusperren. Ich 
Rittler und auch meine Wenigkeit haben die- habe das als Narrentum empfunden und es in 
sen Minderheitsantrag unterstützt. Das heißt meiner Curiosa-Mappe abgelegt . Aber ich 
also, daß in der Kommission in einem Falle glaube doch, daß wir allen dier;;el1 anonymen 
sogar ein Sozialist, im anderen Fall Professor und manchmal auch mit falschen Namen unter-
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Zeillinger 
zeichneten Briefen nicht allzu viel Bedeutung 
beilegen müssen. 

Ich möchte die Gefahr, die zum Beispiel 
in dem Pamphlet liegt - ich glaube, man 
könnte da/:! auf noch sehr viele Gebiete erwei­
tern -, keineswegs verniedlichen. Ich möchte 

�.
ber verhindern, daß nu.n plötzlich in der 

Offentlichkeit der Eindruck entsteht - das 
ist ein zweiter Punkt, der u,ns Freiheitliche 
zu unserer Stellu.ngnahme bewegt -, daß es 
in Österreich nur das antisemitische Problem 
gibt. Es ist vorhanden, und ich muß sagen : 
Es werden sogar sehr viele Fehler gemacht, 
die dazu angetan sind, es noch zu vergrößern. 
Es wäre auch falsch, gerade vor der Öffent­
lichkeit so zu, tun, daß ein unrichtiger Eindruck 
bezüglich dieses großen Werkes entsteht, das 
vorliegt und in dem viele grundlegende Refor­
men vorgesehen sind und das, wie i ch sagen 
muß, sehr vieles enthält, was ich lieber noch 
heute in Beratung ziehen würde als morgen. 
Ich wäre froh, wenn dem Justizminister, der 
hier sitzt, in dieser Sache mehr Glück beschie­
den wäre als seinen Vorgängern. Aber es 
würde ein falsches Bild entstehen, wenn wir 
sagen würden, daß uns nur ein bestimmter 
Paragraph am Herzen liegt, daß wir nur den 
vorziehen müssen u,nd daß uns alles andere 
weniger reformbedürftig erscheint. 

Die Gefahr eines Aufblühens des Antisemi­
tismus ist in Österreich, wie in anderen Staaten, 
vorhanden. Ich möchte zur Rechtfertigung 
Österreichs sagen : Die heftigsten Antisemiten 
nach dem Krieg habe ich in Amerika kennen­
gelernt. Ich war erstaunt, daß es einen solchen 
Antisemitismu,s auch in anderen Staaten geben 
kann. Das ändert aber nichts an der Tat­
sache. Es soll nur der Eindruck vermieden 
werden, daß wir im Moment nichts Dringliche­
res zu tun haben, als aus diesem Strafrechts­
entwurf gerade diesen Paragraphen über Ver­
hetzung vorzuziehen und ihm noch dazu, den 
Mantel der Bekämpfung nur des Antisemitis­
mus umzuhängen, obwohl es auch andere 
Arten der Verhetzung gibt. Derjenige, der 
zum Beispiel sagt : "Ihr blöden Gojim !" ,  
gehört genauso wegen Verhetzll,ng verfolgt. 
Ansonsten bekommt die Öffentlichkeit ein 
völlig falsches Bild. 

Abgesehen davon, daß gerade das ein 
umstrittener Paragraph war, zu dem es in der 
Strafrechtskommission sozialistische Minder­
heitsallträge gegeben hat, wäre sachlich noch 
dazu zu sagen : Es erscheint u,ns wichtig, 
daß der Strafgesetzentwurf ohne Ballast mög­
lichst bald in Beratung kommt. 

Im sozialistischen Antrag wurde eine ein­
stimmige R.esolution des Parlaments aus dem 
Jahre 1954 zitiert, daß dringende Teilreformen 
des Strafrechtes ohne Hinsicht auf das Schick-

sal der Gesamtreform vorgezogen werden sollen. 
Ich bekenne mich dazu. Sosehr wir den 
"Fleckerlteppich" beim Autobahnbau oder 
in anderen Bereichen bekämpfen, sehen wir 
ein, daß Teilreformen notwendig gewesen 
sind. Sie werden auch in Zukunft notwendig 
sein, wenn es nicht gelingt, die Strafrechts­
reform zu verwirklichen . Unter " Teilreform " 
kann aber niemals verstanden werden, daß 
lllall von einem Paragraphen nu,r den z'weiten, 
auf den ersten Absatz bezugnehmenden Absatz 
herauszieht und ihn mit Formulierungen er­
gänzt und ausstattet, die im ersten Absatz im 
Kommissionsentwurf bestritten sind und auch 
von der Fraktion der Antragsteller selbst als 
abänderungs würdig empfunden worden waren. 

Ich bin über etwas erstaunt : Wenn es so 
dringend wäre, gerade diesen Paragraphen 
vorzuziehen, dann erlauben Sie mir eine Frage. 
Der erste Strafreüüsentwurf liegt seit 1 962 
im Hause. Warum haben Sie den Antrag 
nicht gestellt, solange die sozialif;tische Frak­
tion in der Regierung war, solange Sie mehr 
Chancen gehabt hätten, das durchzuziehen 1 
Ich sage Ihnen : Wir Freiheitlichen hätten auch 
damals Bedenken gehabt, es zu verwirklichen, 
aber damals hätten Sie, wenn Sie wirklich 
gewollt hätten, die Chance gehabt, das durch­
zuziehen. Daß ich der Regierungspartei nicht 
besonders freundlich gegenüberstehe, dürfte 
in diesem Hause bekannt und u.nbestritten 
sein, aber trotzdem muß ich Sie daran erin­
nern : Der Antisemitismus ist nicht erst seit 
dem Frühjahr 1966 entstanden, sondern es 
gibt ihn bedauerlicherweise schon länger, und 
es wird ihn, je mehr wir davon reden, auch 
weiterhin in verstärktem Maße geben. Warum 
haben Sie die Vorziehung vorher nicht bean­
tragt ? Weil Sie und Ihre Fachleute das selbst 
nicht als richtig empfunden haben ! 

Daher erweckt der Antrag, der nun zur Dis­
kussion steht und der, ich möchte sagen, 
irgendwie mit dem Problem des Antisemitismus 
belastet ist, den Eindruck, es sei ein opposi­
tioneller Antrag, gestellt, um der Regierung 
Schwierigkeiten zu machen. Da muß ich 
Ihnen als Mitglied der Strafrechtskommission 
sagen : Ich bin sehr dafür, daß wir dieser mono­
coloren Regierung Schwierigkeiten machen, 
und Sie werden sehen u,nd haben es oft schon 
gesehen, daß wir Freiheitlichen Sie dabei unter­
stützen. (Abg. Dr. Pi t t ermann : Sie haben 
ihr auch das Vertrauen ausgesprochen !) Nein, 
Herr Vizekanzler ! Das haben Sie schon ein­
mal vor dem Fernsehen gesagt. Sie sind noch 
zu jung in Opposition (Heiterkeit), um den 
Unterschied zu sehen, der vorhanden ist, wenn 
der Regierung das Vertrauen ausgesprochen 
wird und wenn einem verunglückten und in der 
Form völlig unüblichen, in keinem Parlament 
üblichen Mißtrauensantrag nicht beigetreten 
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Zeillinger 
wird. (Abg. Dr. P i t t e r m a n n :  Also es war I habe mich im Hohen Hause und außerhalb des 
eine Oppositions-Alter8erscheinung I) Ich habe Hohen Hauses, in Österreich und außerhalb 
es schon im Parlament geßagt, Herr Vizekanz- Österreichs dafür ausgesprochEn, daß Straf­
ler : Diese Meinung konnte nur entstehen , bestimmungen gegen den Antisemitismus und 
weil Sie offenbar versehentlich der Ansicht alle anderen Formen der Verhetzung erlassen 
sind, daß wir Freiheitlichen ein " Anhängsel werden sollten . 
der SPÖ" sind. (Abg. Dr. Pittermann:  Aber , meine sehr geehrten Damen und Her­Nein, nein I) Der Anßicht sind wir nicht. ren, noch ein ganz prinzipielles Wort zur F age 
Aber wenn Sie, ohne mit jemandem zu reden, der großen Strafrechtsreform. Der Herr Bun­
einen Mißtrauensantrag steHen und sich dann desminister a. D .  Abgeo t'dneter Dr. Broda hat 
wundern, daß wir dem nicht beitreten, dann gemeint, daß  der geänderte Zeitplan des 
muß ich Ihnen sagen, daß der Irrtum bei jetzigen Justizministers es verhindert habe, 
Ihnen liegt. (Abg. Dr. Pi t termann : Nein, daß wir bereits in Österreich einen Verhetzungs­
Sie haben für die Regierung gestimmt ! - Der paragraphen haben . Der geänder-te Zcitplan 
Präs ident  übernimmt wieder den Vorsitz.) hat das nicht verhindert ! Denn wie schaut 

Aber ich darf noch einmal zum Strafgesetz- denn dieser Zeitplan aus ? Ich habe gemeint , 
entwurf zurückkehren. Uns Freiheitlichen daß das Strafvollzugsgesetz vorgezogen werden 
erscheint der Strafgesetzentwurf zu wich.tig , soll, und zwar deswegen , weil das Stl 'afvoll­
als daß man ihn dazu benützen sollte, der zugswesen heute in Österreich völlig unzu­
Regierung Klaus Schwierigk'3iten zu bereiten . reichend und verfas:mngswiclrig geregelt ist. 
Wir wollen eine Reform des Strafgesetzes. Wir Auf dem Gcbid des Stmfvollzugswesens 
wollen auf anderen Gebieten zweifellos die herrscht in Österreich im großen und ganzen 
Politik der Regierung Klaus und der ÖVP- eine riesige, verfassungsrechtlich höchst be­
Mehrheit bekämpfen. Wir werden sie aber denkliche Lücke . Ich h abe gemeint, daß man 
nicht bekämpfen, wenn Sie bereit sind, meine diese Lücke zunächst schließen muß,  denn ein 
Herren, den vorliegenden Strafgesetzentwurf St.rafgesetz haben wir ja .  Das Strafgesetz ist 
- ich will gar nicht sagen : in unveränderter gicher wichtig , es muß vm bessert , . es muß 
Form - hier im Hause in Beratung zu ziehen. refonni8rt werden, aber wir haben kein Straf­
Da steckt der Verhetzungsparagraph mit drin, vollzugsgesetz . 
und wir Freiheitlichen werden uns gerne mit 
den Abgeordneten der anderen Parteien zusam­
mensetzen, um geeignete Mittel zu finden, auch 
die Verhetzung - nicht nur die antisemitische 
Verhetzung - in Österreich bekämpfen zu 
können. Wir sind aus den dargelegten Grün­
den aber nicht bereit , nur deswegen dem vor­
liegenden Antrag zuzustimmen, �m der Regie­
rung Schwierigkeiten zu machen. 

In Aufrechterhaltung meines Standpunkteß, 
den ich in der Strafrechtskommission vertre­
ten habe, werden wir Freiheitlichen uns der 
Vorziehung beziehungsweise der derzeitigen 
Behandlung dieser Teilregelung nicht anschlie­
ßen. Wir möchten auch die Antragsteller ein­
laden, mit ihren Kollegen, die in der Strafrechts­
kommission Minderheitsanträge gestellt haben, 
darüber zu sprechen, warum auch sie damals 
anderer Meinung waren. ( Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident : Zum Wort hat sich der Herr 
Bundesminister für Justiz gemeldet. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesminister für Justiz Dr . Klecatsky : 
Hohe'3 Haus ! Meine sehr geehlten Damen und 
Herren ! Gestatten Sie mir noch ein gau'?: kurzes 
WOTt. Ich brauche Sie nicht damit aufzuhalten, 
Ihnen darzulegen , was meine grundsätzliche 
Stellungna.hme zum Verhetzungsparagraphen 
ist . Herr Abgeordneter Dr . Kummer hat die 
Freundlichkeit gehabt ,  meine Bemühungen um 
eine solche Regelung hier zu kennzeichnen . Ich 

Ich möchte dem Hohen Hause versichern, 
daß die Arbeiten am Strafgesetzentwurf nach 
wie vor mit der alten Intensität fortgesetzt 
werden. Ich darf in diesem Hohen Hause 
sauen - ich habe auch mit dem Herrn Bundes­
mhlister a. D . Dr. Broda da,über wiederholt 
gesprochen -, daß ich hinsichtlich des Straf­
gesetzentwurfes nur jenen Weg beschütten 
habe, den schon er in Aussicht genommen hat, 
denn der Strafgesetzentwurf 1966 war ja nicht 
ein Endpunkt in der Strafrechtsreform , sondern 
nur eine, zweifellos sehr wichtige, aber doch 
nur eine Etappe. Es waren noch viele Fragen 
zu klä:,en, die nicht nur ich zu klären habe, 
sondern die auch mein Herr Amtsvorgällger 
noch zu klä�'en gehabt hätte, bevor er das 
Strafgesetz als reife Frucht hätte ein bringen 
können. 

Es h at sich also am Zeitplan des Justiz­
mini'3ters nur eines geändert - ich darf das 
mit Nachdruck wiederholen - :  es soll eine 
große und empfindliche , eine verfassungsrecht­
lich bedenkliche Rechtslücke in unserer Rechts­
ordnung auf dem Gebiete des Strafvollzugs­
wesens endlich und sofort geschlossen werden. 
Ich wollte mir nicht den Vorwurf machen 
lassen,  nicht alles getan zu haben , um diese 
Arbeit sofortzu beginnen . Denn ich glaube , meine 
sehr geehrten Damen und Herren, daß die Ver­
fassung -immer und übJrall Vorrang haben 
muß ! ( Beifall bei der ÖV P.) 
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Präsident : Zum 'Vort gemeldet ist der Abge- Herr Bundesminister für Justiz ! Der Unter-
ordnete Dr. Broda. Ich erteile es ihm. schied im Zeitplan b:.,steht ja darin : Wir 

Abgeordneter Dr. Broda (SPÖ ) : Hohes dachten früher im Bundesministerium für 
Haus ! Meine sehr geehrten Da :nen und Her- Justiz, daß es besser i8t ,  wenn das Hohe Haus 
ren ! Nur ein paar Feststellungen : Der H0rr die Strafrechtsf(\form in Form einheitlicher 
Abgeordnete Kummer hat l)amens der Mehr- Gesetzentwü;'fe für ein neues österreichisches 
heit des Hauses crklä,t, daß seine Pa�tei unter Strafgeset,z , für ein Skafprozeßänderungs­
den VOlaussetzungen , die er hier angeführt gesetz, für ein Strafvollzugsgesetz, für - ein 
hat, zur Diskussion über den sozialistischen Militä1'strafgesE:tz und für ein Bewährungshilfe­
Initiativantr ag b 3reit. ist. Ich glaub0 , das war gesetz vorgelegt erhält, weil alle diese Entwürfe 
eine faire Erklärung. ZUEammen das große Werk der österreichischen 

. Strafrechtsreform dieses Jahrhunderts aus-
Über den Terminplan einer Vereinheit- machen .  

lichung des europäischen S trafrechtes, der 
erstmaligen Schaffung eines einheitlichen Dieser Zeitplan hätte es ermöglicht, die Ver-
europäischen Strafgesetzes in einer sehr wichti- hetzungsbcstimmung unter einem zu b 3raten. 
gen F�'age will ich heute nicht rechten, wir Da nun anders vorgegangen wird, hab ,n wir 
werden ja Gelegenheit hab�n, in den nächsten Sozialisten einen Iniuiativantrag eingeb : acht .  
Monaten die Be!'ichte des HCl'm Bundes- Das wollte ich zur Kla1'stellung sagen. 
ministers für Justiz übel' den Fortschrit.t dieser Hel'l'n Kollegen Zeillinger möchte ich nur 
A�'b)iten zu hÖrell. folgendes erwidern : E<; ist üchtig, daß bei den 

Auch wir haben unser� E:·fahrung::·n mit den Beratungen über diesfn sehr, sehr heiklen 
ArbJiten zur europäi.schen I-techtsv;:;ycillheit- und sehr wichtigen Pa" ag aphen sehr viel, 
hchung ; da3 sind P'')fspektiv011 von Jahr·zehn- wie überhaupt in der Strafcechtsreformkom­
ten , sicher PC1'spektiven von vielen Jahren . mission ,  diskutiert wurde. 
Wir glauben, daß dieses Parlament diese wich- Es ist richtig, daß es dabei sehr viele Mei­
tige Bestimmung in Beratung nehmen soll. nungen - wie überhaupt in der Strafrechts­
Soviel zur Erklärung des Herrn Abgeordneten reformkommission - nach rein sachlichen 
Dr. Kummer. Gesichtspunkten gegeben hat .  Gerade aus den 

H �rr Bundesminister für Justiz ! Ich möchte Namen, die Sie zitiert haben, kann sich das 
folg.

endes klarstellen : Ich h abe in keiner : Hohe Haus üb3r diese �' b�it ein Bild ��chen. 
Welse gesagt - das ganze Haus ist Zeuge -, I Ich da.nke Ihnen dafm, Kollege Z011hnger, 
daß Ihr Zeitplan es verhindert hab :!, daß daß Sie wieder einmal den Vorhang, den man so 
bisher eine S Gi'afbestimrnung gegen Ver- .  gerne herunterläßt, wenn von den Arbeiten der 

' hetzung in Kraft getreten ist .  Ich meinte nur, S trafrechtsreformkommission die Rede ist, 
daß Ihr Zeitplan für die Strafrechtsreform, gelüftet und damit gezeigt haben, wie sachlich 
dei' sich von meinem unterscheidet, aller Wahr- und ohne jede politische Frontenbildung dort 
scheinlichkeit nach eine Beratung über den I verhandelt worden ist . 
Strafgesetzentwurf, der in dieser Fassung ja Aber, Kollege Zeillinger, erstens habe auch 
beka.nnt ist und im FL ühjahr 1966 fertig- ; ich in meiner Rede heute gesagt, daß es kein 
gestellt wa", in dieser Gesetzgebungsperiode Sondergesetz sein soll, sondern eine Bestimmung 
in diesem Hohen Hause nicht mehr möglich gegen Verhetzung aller Art. Es ist nicht zu 
machen wird. Da. bin ich genauso skeptigch bestreiten, daß in unseren Breiten die anti­
wie Kollege Zeillinger. Ab2�r darüb3r zu rechten �emitische Hetze leider die aktuellste Form 
ist jetzt überflüssig. der Rassenhetze ist. 

Hm:-r Bundesminister für Justiz ! Wir waren Kollege Zeillinger ! Ich habe doch heute noch 
nie uneins über die Bedeutung der Arbait am einmal in Erinnerung gerufen, daß wir im Jahre 
Strafvollzugsgesetz . Sie konnten auf einem 1962 einen solchen Antl'ag in der Bundesregie­
bereits beguta::hteten fertiggestellten Entwurf 1 ung eingebracht haben und abschlägig be­
fÜt' ein S t.rafvollzugsgesetz aufbauen. Herr schieden wurden. Ich habe dann erklärt, 
Bundesminister ! Wir sind sicher einer Meinung : warum wir in der Folge im Rahmen der großen 
Wenn dieser Entwurf für dag Strafvollzugs- Strafreehtsreform mit. rlem anderen Zeitplan 
gesetz noch in diesem Jahr, wie Sie uns sagten , diese Bestimmung weiterverfolgt haben. 
das Hohe Haus b 3schäftigen wird , so wird dies Und schließlich, Kollege Zeillinger, wenn Sie 
im wesentlichen der Entwurf sein, der schon heute so sehr als Verteidiger des § 304 Abs. 1 
im Jahre 1964 b 0ziehungsweisc im Jahre 1965 und 2 des Entwurfes des Bundesministeriums 
im Bundesministerium für JW'Jt,jz ausgearbeitet für Justiz und der A " b eiten der Strafrechts­
wurde, den man verf"andte, begutachtete und reformkommission aufgetreten sind, dann darf 
der d aher schon zur Verfügung stand. Ich ich doch a�ch das Hohe Haus darüber unter­
möchte auch das nur deswegen 8agen, damit es richten, daß es gegen den Absatz 1 des Entwur­
vor dem Hohen Hause klarg0stellt ist . fes des § 304 der Strafrechtskommission fünf 
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Dr. Broda 
Stimmen gab - das ist zutreffend -, darunter I schulassistentengesetz 1962 neuerlich abge­
die Stimme des Mitglieds der Strafrechts- I ändert wird (� .  Novelle zum Hochschulassisten­
kommission Abgeordneten Zeillinger, und daß ! tengesetz) (385 der Beilagen) ; 
es gegen die Fassung des Ab<satzes 2 der Kommis- 2. Beriöht des Finanz - und Budgetaus­
sion eine einzige Gegenstimme gab, nämlich die schusses üb2r die Regierungsvorlage (363 der 
des Abgeordneten und Mitglieds der Straf- Beilagen) : Bundesgesetz , mit dem Über­
rechtskommission Zeillinger. (Beifall bei der schreitungen der Ansätze des Bundesfinanz­
SPÖ.) , gesetzes 1 967 genehmigt werden ( 1 . Budget-

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr überschreitungsgesetz 1967) (386 der Beilagen) ; 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 3. Bericht des Finanz- und Budgetausschus-

Im Sinne des gestellten Antrages nehme ich, ses über den Bericht des Bundesministeriums 
falls kein Widerspruch erhoben wird, die für Finanzen, betreffend Veräußerung von 
sofortige Zuweisung des Antrages 33/A an den unbeweglichem Bundeseigentum im ersten 
Justizausschuß vor . - Widerspruch wird nicht Vierteljahr 1965 (387 der Beilagen) ; und 
erhoben, der Antrag 33/A ist somit dem Justiz-

4. Erste Lesung des Antrages 38/A der Ab-ausschuß z u g e w i e sen .  
geordneten Rosa Weber und Genossen, be-

Die Tagesordnung ist e r s c h ö p ft .  treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allge-
Die n ä c h s t e  Sitzung des Nationalrates meine Sozialvel'sicherungsgesetz abgeändert 

berufe ich für Mittwoch, den 15.  Feber um wird (20 .  Novelle zum ASVG.).  
1 1  Uhr mit folgender Tagesordnung ein : 

1. Bericht des Finanz- und Budgetaus­
schusses über die Regierungsvorlage (332 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Hoch-

Diese Sitzung wird mit einer Frageliltunde 
eingeleitet. 

Die Sitzung ist ge s c h l o s s e n. 

Schlub der Sitzung: 17 Uhr 25 Minuten 
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